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1 Einleitung 

In vielen Industriezweigen, z. B. der Automobil- und Pharmaindustrie, ist eine funktionie-

rende Rückverfolgbarkeit für die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens von ent-

scheidender Bedeutung. Dies betrifft ebenfalls die gesamte Lebensmittel herstellende 

Industrie und somit auch die Backmittelindustrie, in der die Rückverfolgbarkeit eine be-

deutende Rolle einnimmt. Unter Rückverfolgbarkeit wird die Rückverfolgung oder Ver-

folgung von Produkten oder Chargen auf allen Stufen der Wertschöpfungskette verstan-

den (Meyer und Streinz 2012). Die Rückverfolgung bezeichnet dabei die Prozessverfol-

gung vom Verbraucher bis hin zum Erzeuger; die Verfolgung dementsprechend den um-

gekehrten Weg. Um die Prozessverfolgung zu gewährleisten, werden stets alle physi-

schen Warenbewegungen vom Wareneingang über die Produktion bis hin zur Ausliefe-

rung dokumentiert und mit dem Informationsfluss vernetzt (Kletti 2006). In der Backmit-

telindustrie dient die Rückverfolgbarkeit in erster Linie dem gesundheitlichen Schutz des 

Verbrauchers. Etwaige Rückrufaktionen, Reklamationen am Endprodukt und dadurch 

verursachte Schadenersatzansprüche sollen vermieden werden. Durch die Rückverfolg-

barkeit ist ein Unternehmen in der Lage, die Rückverfolgung seiner Waren jederzeit zu 

gewährleisten. Mittels dieses Instruments „… können unbekannte Zusammenhänge zwi-

schen Produktionsparameter und Produkteigenschaften entdeckt werden“ (Weckenmann 

et al. 2014, S. 843). Dies ermöglicht wiederum die rechtzeitige Identifizierung von feh-

lerhaften Produkten, bevor sie den Verbraucher erreichen. 

Für Lebensmittelunternehmen ist die Rückverfolgbarkeit zum einen durch das europäi-

sche Lebensmittelrecht geregelt. Hierbei müssen die direkten Abnehmer der Erzeugnisse 

und die direkten Lieferanten der Rohwaren festgestellt werden können (Sieber und Girn-

au 2012); zum anderen ist es in der Lebensmittelindustrie gute Praxis, nicht nur den Lie-

feranten und den Abnehmer zu dokumentieren, sondern auch chargenbezogen und so 

detailliert wie möglich die relevanten Informationen aufzuzeichnen. Darüber hinaus exis-

tieren auch Anforderungen und Standards von verschiedenen Zertifizierungsstellen, die 

von den Backmittelherstellern beauftragt werden. Die Nichterfüllung dieser Anforderun-

gen führt bspw. zum Abbruch eines Zertifizierungsaudits (International Featured Stan-

dards 2014). 

Eine Rückverfolgung oder Verfolgung von bestimmten Produktchargen wird i. d. R. auf-

grund erkannter Qualitätsmängel, bspw. an Rohwaren, innerhalb der Unternehmensgren-

zen, einer Reklamation des Kunden an einem bereits ausgelieferten Fertigprodukt oder 

ausgehend von einem Lieferanten angestoßen. Das Ziel dabei ist die Identifizierung von 

betroffenen Beständen entlang der gesamten Supply Chain von der Urproduktion (hier 

Getreide) über Halbfabrikatlieferanten, Zutatenlieferanten, weitere Zulieferer, Logistiker 

bis hin zum Kunden. Im Anschluss werden identifizierte Warenbestände ggf. gesperrt und 
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bereits ausgelieferte Waren zur Vermeidung von Personenschäden zurückgerufen, z. B. 

im Rahmen einer Rückrufaktion (Weckenmann et al. 2014, S. 843). Innerhalb dieses Pro-

zesses ist die Warenidentifizierung innerhalb kürzester Zeit zu gewährleisten. Um dies 

sicherzustellen, bedarf es eines klar definierten Rückverfolgungsprozesses, der gegenwär-

tig in der Backmittelindustrie nicht einheitlich vorhanden ist. 

In der Literatur thematisieren verschiedene Arbeiten die Rückverfolgbarkeit in unter-

schiedlichen Branchen, z. B. der Automobil- oder Lebensmittelindustrie (vgl. Abramovici 

et al. 2008; Gampl 2006). Ferner existieren gesetzliche Richtlinien, welche für die Le-

bensmittelunternehmen bspw. die Feststellbarkeit seiner Lieferanten und Abnehmer vo-

raussetzen (vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 2013; Meyer 

und Streinz 2012). Ein allgemeines Konzept, da sowohl diese Richtlinien als auch dar-

über hinausgehende kundenspezifische Anforderungen für die Backmittelindustrie be-

rücksichtigt, fehlt jedoch in der einschlägigen Literatur. 

Das Gesamtziel dieser Masterarbeit ist daher der Entwurf eines Konzeptes für den Rück-

verfolgungsprozess in der Backmittelindustrie, welches von den Unternehmen dieser 

Branche genutzt werden kann. Dieses Konzept soll beschreiben, wie im Falle einer Rück-

verfolgung oder Verfolgung die betroffenen Objekte über alle Produktions-, Verarbei-

tungs- und Vertriebsstufen ermittelt werden können und welche Daten dabei zusammen-

zutragen sind. Zum Erreichen des Gesamtziels müssen Teilziele berücksichtigt werden, 

die aufeinander aufbauen. Eines dieser Teilziele ist es, die gesetzlichen und kundenspezi-

fischen Anforderungen für die Backmittelindustrie zusammenzustellen. Ein weiteres 

Teilziel ist die Sammlung und der Vergleich der Aufgaben in Bezug auf die Rückverfolg-

barkeit in der Backmittelindustrie, um festzustellen, welche der betrachteten Aufgaben-

gebiete im Allgemeinen auf die Unternehmen der Backmittelindustrie übertragbar sind. 

Das letzte Teilziel stellt die Bewertung des eigenen Konzeptes anhand der Erprobung in 

einem Backmittelunternehmen dar, wodurch die Eignung des Konzeptes gezeigt werden 

soll. 

Die methodische Vorgehensweise für die vorliegende Masterarbeit gestaltet sich wie 

folgt: Eine Einführung in das Thema Rückverfolgbarkeit stellt sicher, die bestehenden 

Konzepte voneinander abzugrenzen. Dies ist darin begründet, dass bereits Rückverfolg-

barkeitskonzepte vorhanden sind, bspw. für andere Branchen wie die Automobilindustrie, 

und die existierenden Ansätze als Grundgerüst für das später anzufertigende eigene Kon-

zept dienen könnten. Im Anschluss werden die Anwendungsbereiche der Rückverfolg-

barkeit bestimmt und die theoretische Vorgehensweise bei der Entwicklung eines Rück-

verfolgbarkeitssystems ausgearbeitet. So soll sichergestellt werden, dass bei der Erstel-

lung des Rückverfolgungskonzeptes alle wichtigen Schritte beachtet werden, die zur Er-

zielung eines optimalen Ergebnisses notwendig sind. Damit das entwickelte Konzept die 

gesetzlichen Regularien erfüllt, wird eine Ausarbeitung von gesetzlichen Anforderungen 

an die Rückverfolgbarkeit vorgenommen. Darauf aufbauend werden die kundenspezifi-

schen Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit ausgearbeitet, da die Unternehmen in der 
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Backmittelindustrie über die gesetzlichen Anforderungen hinaus mit umfangreichen Au-

ditsystemen arbeiten. Ergänzend zu den theoretischen Grundlagen werden zur Konzept-

entwicklung die aktuellen Aufgabengebiete von verschiedenen Backwerken exemplarisch 

aufgenommen und analysiert. Diese Analyse dient nicht zuletzt zur Bestimmung von Best 

Practice-Beispielen, sondern trägt auch zur Feststellung von gemeinsamen Nennern in-

nerhalb der Backmittelindustrie bei, um ein allgemeingültiges Konzept zu entwickeln. 

Basierend auf den Erkenntnissen aus den theoretischen Grundlagen und praktischen Ana-

lysen wird die Lösungsumsetzung ermöglicht. Als Ergebnis resultiert die Entwicklung 

eines Konzeptes, das aufzeigt, welche Aufgaben im Zuge einer Rückverfolgung oder 

Verfolgung zu erfüllen und welche Informationen dabei zu sammeln sind. Gleichzeitig 

wird eine Verknüpfung zwischen den jeweiligen Aufgaben und den Verantwortlichkeiten 

im Unternehmen erstellt. Um die Umsetzbarkeit in der Praxis zu testen, wird eine exemp-

larische Implementierung des entwickelten Konzeptes am Beispiel der Firma FSB Back-

waren in Duisburg vorgenommen. Hierbei wird untersucht, inwieweit der aktuelle Rück-

verfolgungsprozess mit dem zuvor entwickelten Konzept übereinstimmt. Basierend da-

rauf werden die zur Realisierung des entwickelten Konzeptes benötigten Änderungen und 

mögliche Maßnahmen vorgestellt. Anschließend wird das Konzept im Rahmen eines 

internen Rückverfolgbarkeitstests erprobt und bewertet. Ein Fazit trägt die methodischen 

und inhaltlichen Ergebnisse dieser Arbeit zusammen. 



 

2 Grundlagen der Produktionslogistik und 

Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit in 
der Lebensmittelindustrie 

Im vorliegenden Kapitel werden die zur Erstellung des Rückverfolgungskonzeptes erfor-

derlichen Grundlagen systematisch ausgearbeitet. Das Ziel des Abschnitts 2.1 ist die Be-

griffsklärung im Bereich der Produktionslogistik, um ein einheitliches Verständnis der 

Nomenklatur zu gewährleisten. In den nachfolgenden Abschnitten wird neben der Klassi-

fizierung der Rückverfolgbarkeit und der Kennzeichnung der Anwendungsbereiche eines 

Rückverfolgbarkeitssystems die Vorgehensweise bei der Entwicklung eines Rückverfolg-

barkeitssystems analysiert. Die Ergebnisse dieser Analysen sollen bei der Entwicklung 

des Rückverfolgungskonzeptes im Kapitel 3 zunutze gezogen werden. Weiterhin werden 

die für die Rückverfolgbarkeit relevanten gesetzlichen, z. B. die Verordnung (EG) 

Nr. 178/2002, und die kundenspezifischen Anforderungen für das anzufertigende Rück-

verfolgungskonzept zusammengestellt, da sie bei der Entwicklung des Rückverfolgungs-

konzeptes ebenfalls zu berücksichtigen sind. 

2.1 Grundlagen der Produktion und Produktionslogistik 

Dieser Abschnitt befasst sich mit den Begriffen im Bereich der Produktionslogistik. Auf-

grund der Komplexität von Produktionsprozessen ist eine einheitliche Definition der Be-

grifflichkeiten für das Verständnis dieser Arbeit notwendig. 

Die Produktion steht im Mittelpunkt des Leistungsbereichs eines Unternehmens, da sie 

zwischen dem Beschaffungs- und Absatzmarkt steht. Zusammen mit dem Funktionsbe-

reich Beschaffung stellt sie die betriebliche Leistungserstellung dar (Kiener et al. 2012, 

S. 4; vgl. Abbildung 2.1). Ein Produktionsbetrieb – auch Fabrik genannt – ist dabei ein 

„Ort, an dem Wertschöpfung durch arbeitsteilige Produktion industrieller Güter unter 

Einsatz von Produktionsfaktoren stattfindet“ (VDI 5200 Blatt 1 2009). Die Ergebnisse 

aus diesem Transformationsprozess werden als End- oder Zwischenprodukte bezeichnet 

und sind für den Absatzmarkt oder weitere Transformationsprozesse bestimmt. Zur Pro-

duktion gehören Tätigkeiten wie Konstruieren und die Erstellung von Arbeitsplänen, 

Fertigen, Montieren, Warenvereinnahmen, Lagern und Versenden von Produkten. Wei-

terhin zählen auch Prozesse wie Planen, Steuern, Prüfen oder Hilfsprozesse wie das In-

standhalten zu der Produktion (VDI 5200 Blatt 1 2009). 
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Abbildung 2.1: Leistungs- und Finanzbereich eines Unternehmens nach Kiener et al. 2012, 

S. 3 

Das Ziel der Produktionsprozesse ist die Zurverfügungstellung von Leistungen mit Wert-

schöpfungsanteil. Aus Ressourcen, Stammdaten und Ausgangsmaterialien werden wert-

steigernde Güter hergestellt. Dabei wird zwischen technischen und personellen Ressour-

cen unterschieden. Letztere umfasst sowohl die Produktionsmitarbeiter als auch in die 

Produktionsvorbereitung involvierte Mitarbeiter. Die technischen Ressourcen umfassen 

alle Einrichtungen und technischen Anlagen (Jammernegg und Poiger 2013, S. 206; 

Kummer und Groschopf 2013, S. 40). 

Die Produktionslogistik dient entlang der gesamten Supply Chain zur Gewährleistung 

eines optimalen Informations-, Material- und Wertflusses im Transformationsprozess der 

Produktion. Sie ist sowohl für die Planung als auch für die Steuerung der Produktion und 

für die damit einhergehenden organisatorischen Maßnahmen verantwortlich. Die Produk-

tionslogistik verbindet nicht nur die Bereiche der Beschaffungs- und Distributionslogistik 

miteinander, sondern versorgt die Produktion mit Einsatzgütern und koordiniert den Ma-

terialfluss zwischen den einzelnen Produktionsstellen. Die Festlegung des Materialflusses 

nach Art, Menge und Termin erfolgt dabei auf der Grundlage von prognostizierten oder 

konkret vorliegenden Kundenaufträgen. Dabei wird die Auftragsabwicklung stets über-

wacht, um bei eventuellen Abweichungen rechtzeitig reagieren zu können (Ihde 2001, 

S. 278). 

Neben der internen Materialbereitstellung und den Transport- und Lageraufgaben befasst 

sich die Produktionslogistik mit der Weitergabe von End- und Zwischenprodukten an das 

Absatzlager und fungiert somit als Schnittstelle zur Distributionslogistik. Die Hauptein-

flussgrößen der Produktionslogistik reichen, wie in der Abbildung 2.2 zu sehen, von der 

Produktentwicklung über die Produktstruktur bis hin zur Layoutplanung. Auf diese Ein-
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flussgrößen wird nicht detailliert eingegangen, da sie für die vorliegende Arbeit eine ge-

ringe Relevanz haben. Sie können in Plümer (2010) nachgelesen werden. 

 

Abbildung 2.2: Einflussnehmende Bereiche der Produktionslogistik nach Plümer 2010, 

S. 176 

Das Ziel der Produktionslogistik ist die flexible Bereitstellung von Produktionskapazitä-

ten, sodass der Materialfluss vom Wareneingang über die Produktion bis hin zum Waren-

ausgang sichergestellt wird. Zur Vermeidung von langen Kapitalbindungsdauern wird 

angestrebt, zu hohe Bestände zu vermeiden. Neben der Senkung der Kapitalbindung ge-

hört bspw. die Senkung der Durchlaufzeit und die Erhöhung der Kapazitätsauslastung zu 

den produktionslogistischen Zielen (Schulte 2005, S. 343; Wildemann 2005, S. 35). 

2.2 Rückverfolgbarkeitskonzepte in Produktions- und 

Logistikprozessen 

In diesem Abschnitt werden die theoretischen Grundlagen zur Rückverfolgbarkeit vorge-

stellt. Zu diesem Zweck werden sowohl die Klassifizierung als auch die Anwendungsbe-

reiche der Rückverfolgbarkeit betrachtet. Die Vorgehensweise bei der Entwicklung eines 

Rückverfolgungssystems wird ebenfalls vorgestellt. 

2.2.1 Klassifizierung der Rückverfolgbarkeit 

Unter Rückverfolgbarkeit – auch Traceability genannt – wird die “Möglichkeit, den Wer-

degang, die Verwendung oder den Ort des Betrachteten zu verfolgen” verstanden (Ertl-

Wagner et al. 2013, S. 192). Sie trägt zur Transparenz in allen Stufen entlang der Supply 

Chain bei. Dadurch soll jederzeit festgestellt werden können, wann, welche Ware, mit 

welcher Chargennummer und auf welcher Linie hergestellt, gelagert und transportiert 

wurde (Weckenmann et al. 2014, S. 843). Die Voraussetzung für eine funktionierende 

Rückverfolgbarkeit ist die Vernetzung des physischen Warenflusses mit dem Informati-

onsfluss (Kletti 2006, S. 171). 

Einflussgrößen der 
Produktionslogistik 

Produktentwicklung 

Produktionstyp 

Produktionsprogramm 

Produktstruktur 

Organisationstyp 

Layoutplanung 



 
2 Grundlagen der Produktionslogistik und Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit in der 
Lebensmittelindustrie 7 

 

Rohmaterial 

 

Endprodukt 

Die Rückverfolgbarkeit wird in die vorwärts- und rückwärtsgerichtete Verfolgung – auch 

Tracking und Tracing genannt – unterteilt (vgl. Abbildung 2.3) (ten Hompel und Heiden-

blut 2011, S. 309). Erstere steht dabei für die Aufzeichnung aller Dokumente entlang der 

gesamten Supply Chain vom Lieferanten der eingesetzten Rohwaren über den Hersteller 

des Endprodukts bis hin zum Verbraucher. Dokumentiert werden u. a. der durchlaufene 

Arbeitsplatz und die Produktions- und Prozessdaten über die eingesetzten Rohstoffe, die 

verbauten Baugruppen und die verantwortlichen Mitarbeiter. Eine vorwärtsgerichtete 

Verfolgung wird z. B. ausgelöst, wenn durch einen kontaminierten Rohstoff ein Rückruf 

ausgelöst wird. Im Zuge dessen müssen alle Fertigprodukte, bei deren Produktion der 

betroffene Rohstoff eingesetzt wurde, identifiziert werden. Neben der Identifizierung von 

Qualitätsmängeln wird die vorwärtsgerichtete Verfolgung eingesetzt, um den Material-

flussprozess zu optimieren, zu steuern und die Bestände zu reduzieren. 

           

                             

Abbildung 2.3: Vorwärts- und rückwärtsgerichtete Verfolgung nach Weckenmann et al. 

2014, S. 842 

Die rückwärtsgerichtete Verfolgung hingegen wird bspw. aufgrund eines fehlerhaften 

Endproduktes durchgeführt. Zur Ermittlung der Fehlerursache wird das Endprodukt bis 

hin zu seinen ursprünglichen Elementen zurückverfolgt. Mögliche Gründe, die zur Rück-

verfolgung von Produkten führen, können der Abbildung 2.4 entnommen werden. Wur-

den die jeweiligen Komponenten oder Behandlungsparameter identifiziert, die zur Feh-

lerentstehung geführt haben, können in Kombination mit der vorwärtsgerichteten Verfol-

gung weitere, aus demselben Grund fehlerhaft produzierte Endprodukte ermittelt und 

zurückgerufen werden (Weckenmann et al. 2014, S. 841–842). 

Tracking 

 

Tracing 

rückwärtsgerichtete Verfolgung 

des Endprodukts bis hin zum Rohmaterial 

(z. B. für einen zielgerichteten Warenrückruf) 

vorwärtsgerichtete Verfolgung 

des Rohmaterials bis hin zum Endprodukt 

(z. B. zur Optimierung logistischer Warenflüsse) 
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Abbildung 2.4: Treiber für den Einsatz der Chargenverfolgung nach Böse und Uckelmann 

2006, S. 135 

Weiterhin wird die Rückverfolgbarkeit je nach Art der dokumentierten Daten in Prozess- 

und Produkt-Rückverfolgbarkeit unterteilt. Letztere bezieht sich auf die Material- und 

logistische Rückverfolgbarkeit und leistet einen Beitrag zur Fehleridentifizierung und zur 

effizienten Abwicklung von Rückrufaktionen. Die Produkt-Rückverfolgbarkeit rekonstru-

iert den Herstellungsweg und bestimmt, welche Komponenten mit welcher Chargen-

nummer, wann und in welches Produkt eingeflossen sind. Ferner wird bestimmt, wie groß 

die Auftragsmenge ist und welche Kunden das Endprodukt erhalten haben, das zurück-

verfolgt wird. 

Bei der Prozess-Rückverfolgbarkeit wird hingegen der Herstellungsweg eines Produktes 

aufgenommen. Auf dieser Basis können wiederum Rückschlüsse auf das jeweilige End-

produkt gezogen werden. Hierbei werden unterschiedliche Prozessdaten aufgenommen 

und anschließend zur Optimierung und Absicherung von Prozessen eingesetzt. Zu den 

aufgenommenen Prozessdaten gehören z. B. der Fertigungsschritt und die Linie, auf der 

das Produkt hergestellt wurde. Darüber hinaus kann erfasst werden, unter welchen Bedin-

gungen, mit welchen Betriebsmitteln und von welchem Mitarbeiter die Produktion ge-

steuert wurde (Weckenmann et al. 2014, S. 843; Jahn 2016, S. 15). 

Des Weiteren wird, wie in Abbildung 2.5 zu sehen ist, zwischen der internen und exter-

nen Rückverfolgbarkeit unterschieden. Handelt es sich um eine interne Rückverfolgbar-

keit, so liegt der Schwerpunkt auf einer lückenlosen Verfolgung, welche die gesetzlichen 

und die betriebsinternen Regularien erfüllt. Bei einer externen Rückverfolgbarkeit wird es 

dagegen ermöglicht, die jeweiligen Objekte entlang der gesamten logistischen Kette und 

somit unternehmensübergreifend zu verfolgen. Damit dies gelingt, ist eine eindeutige 

• Konformität 
• Effizienzsteigerung 
• Kundenzufriedenheit 
• Erhöhung der 
Prozesssicherheit 

• Produkthaftungsgesetz 
• Los-Kennzeichnungsverodnung 

• Herkunftsnachweis 
• Sicherheit 
• aktive 
Benachrichtigung im 
Falle eines Rückrufs 

• neue 
Identifikationstechnologien 

• Integration der 
Produktverfolgung in 
Standardsoftware 

hnologien 

g in 

Technologie 

Herk
•Sich
•akti
Bena
Fall

Kunden-
forderung 

•Konf
•Effizi
•Kund
•Erhö
ProzProz

wirtschaft-
licher Nutzen 

esetz 
gsverodnung 

Vorschriften 



 
2 Grundlagen der Produktionslogistik und Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit in der 
Lebensmittelindustrie 9 

Produktkennzeichnung erforderlich. Das Unternehmen muss entsprechend dem System 

der Stufenverantwortung identifizieren können, wann, welche Einheiten und welche 

Mengen an welche Geschäftspartner ausgeliefert wurden (Weckenmann et al. 2014). 

 

 

Abbildung 2.5: Interne und externe Rückverfolgbarkeit nach Weckenmann et al. 2014, 

S. 843 

Eine weitere Klassifizierung für die rückverfolgbarkeitsbezogenen Daten erfolgt in einem 

fünf-Stufen System (s. Abbildung 2.6). Die ersten drei Stufen bestehen aus der Material-, 

Prüf- und Prozess-Rückverfolgbarkeit und die letzten beiden aus der Prozessverriegelung 

und der Prozessverbesserung, wobei alle Stufen aufeinander aufbauen. In diesen ersten 

drei Stufen werden die entsprechenden materialbezogenen, z. B. Bauelemente, die Ergeb-

nisse der Prüfprozesse und die Prozessdaten aufgenommen, die dann in der vierten Stufe, 

der Prozessverriegelung, freigegeben oder verriegelt werden. Die Prozessverriegelung 

bezeichnet die aktive Rückverfolgbarkeit, bei der alle Prozess- und Fertigungsschritte in 

Echtzeit erfasst werden. Bei einer Verletzung von Prüf- oder Prozesskriterien folgt ein 

Abbruch des laufenden Prozesses. In der letzten Stufe (Prozessverbesserung) wird durch 

eine Kennzahlenanalyse der Qualitätslevel bestimmt. Dadurch soll es ermöglicht werden, 

Lerneffekte für die Optimierung zu nutzen oder schneller auf Abweichungen zu reagie-

ren. Bspw. können dadurch Out-of-Stock-Zustände und somit Produktionsstillstände 

vermieden werden. Ferner kann die Produktionshistorie genutzt werden, um die Ursache 

von fehlerhaft hergestellten Produkten zu finden (Hofbauer und Sangl 2011, S. 467; Jahn 

2016, S. 14–16). 
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Abbildung 2.6: Klassifizierung der rückverfolgbarkeitsbezogenen Daten (Hofbauer und 

Sangl 2011, S. 467; Jahn 2016, S. 14–16) 

2.2.2 Anwendungsbereiche der Rückverfolgbarkeit 

Für den Einsatz der Rückverfolgbarkeit gibt es unterschiedliche Gründe und somit unter-

schiedliche Anwendungsbereiche (vgl. Abbildung 2.7). Im Rahmen des Verbraucher-

schutzes kann die Rückverfolgbarkeit bspw. bei einem Rechtsstreit als Nachweis dafür 

dienen, ob bei der Herstellung des jeweiligen Produktes ordnungsgemäß gearbeitet wurde 

oder nicht. Zudem bietet die Rückverfolgbarkeit den Verbrauchern einen Schutz vor Pla-

giaten. Hierzu bedarf es einer eindeutigen Kennzeichnung des Produktes mit Produkt-

schutzmerkmalen. Dadurch soll die Identifizierung der Teile als Originale ermöglicht 

werden (Böse und Uckelmann 2006, S. 135; Hahn und Pichhardt 2008, S. 22). 

 

Abbildung 2.7: Anwendungsbereiche der Rückverfolgbarkeit 

Darüber hinaus ist die Rückverfolgbarkeit eines der Instrumente des Qualitätsmanage-

ments. Der Rückruf eines fehlerhaft hergestellten Produktes deutet darauf hin, dass eine 
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oder mehrere Kontrollpunkte im Unternehmen, die das Produkt durchlaufen hat, nicht 

ordnungsgemäß funktionieren. In diesem Fall muss der Grund, d. h. warum der Fehler 

nicht bereits beim Herstellungsprozess aufgedeckt wurde, gefunden und passende Lösun-

gen entwickelt werden (Hahn und Pichhardt 2008, S. 22–23). 

Im Idealfall jedoch sollte ein fehlerhaft hergestelltes Produkt entdeckt werden, bevor es 

den Kunden erreicht. Dies soll gleichzeitig zur Vermeidung von Rückrufaktionen dienen 

und ist das Ziel der Bestrebungen des Qualitätsmanagements (vgl. Abbildung 2.8). In 

diesem Rahmen ermöglicht die Echtzeitverfolgung auf Basis von Qualitätskennzahlen die 

notwendigen Verbesserungen an den betroffenen Prozessen sofort einzuleiten. Dadurch 

kann wiederum eine nachhaltige Prozessoptimierung erreicht werden (Hofbauer und 

Sangl 2011, S. 468). 

 

Abbildung 2.8: Maximen des Qualitätsmanagements (Weckenmann et al. 2014, S. 837) 

Neben der Qualitätsverbesserung kann durch ein Rückverfolgbarkeitssystem die techno-

logische Weiterentwicklung vorangetrieben werden. Es ergeben sich neue Analyse- und 

Individualisierungsmöglichkeiten (Hahn und Pichhardt 2008, S. 22). Bspw. können durch 

das Auslesen der Nutzungsgrade einzelne Maschinen direkt angepasst und effizienter 

eingesetzt werden. Die vorhandenen Informationen lassen auch frühzeitige Aussagen 

darüber treffen, wann die nächste Wartung notwendig wird. Die Grundlage für die ge-

nannten Beispiele zur Erhöhung der Fertigungseffizienz bilden die durch die Rückver-

folgbarkeit erhobenen und jederzeit verfügbaren Informationen. Diese Effizienzerhöhun-

gen können folglich zur Verkürzung der Durchlaufzeiten in der Produktion beitragen 

(Hofbauer und Sangl 2011, S. 468). 

Darüber hinaus kann die Rückverfolgbarkeit dazu verwendet werden, auf die Kunden-

wünsche näher einzugehen und die Möglichkeiten eines Unternehmens auszudehnen. Sie 

dient als Ausgangspunkt für die Erstellung statischer Methoden zur Prozesskontrolle, 

womit die Optimierung von Produktionsprozessen erreicht werden kann (Hahn und Pich-

hardt 2008). 
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Die Prozessoptimierung und die Einhaltung von Qualitätsstandards im Rahmen der 

Rückverfolgbarkeit sind aus wirtschaftlichen Gründen ebenfalls sinnvoll, da sie zur Sen-

kung von Produktionskosten führen. Die Menge der vom Rückruf betroffenen Produkte 

kann mithilfe der durchgehend erfassten Informationen auf ein Minimum reduziert wer-

den. Das Hauptziel ist jedoch die Warenrückrufe und somit Imageschäden vollständig zu 

vermeiden. Dies soll gleichzeitig dazu führen, dass weniger Ausschuss produziert wird. 

Allerdings ist bei der Implementierung eines Rückverfolgbarkeitssystems sowohl die 

Wirtschaftlichkeit als auch die Anwendbarkeit zu berücksichtigen. Unnötige Funktionen 

können zusätzliche Kosten verursachen, die jedoch bei zweckmäßigem Einsatz der zur 

Verfügung stehenden Daten wieder ausgeglichen werden können (Fischer 2006, S. 188; 

Hofbauer und Sangl 2011, S. 467). 

Die Rückverfolgbarkeit ist seitens der Unternehmen in bestimmten Industriezweigen eine 

Zulassungsvoraussetzung für die Zusammenarbeit mit den Lieferanten. Neben der Le-

bensmittelindustrie, in der gesetzliche Regularien bzgl. der Rückverfolgbarkeit existieren, 

wird die Rückverfolgbarkeit u. a. in der pharmazeutischen Industrie eingesetzt. In diesem 

Industriezweig existieren ebenfalls gesetzliche Richtlinien, die beschreiben, dass sowohl 

die Lieferanten als auch die Abnehmer eines Unternehmens identifizierbar sein müssen 

(Leon 2014). Ferner existieren Industriezweige, wie der Elektronik- und Automobilin-

dustrie, in denen die Rückverfolgbarkeit zwar nicht gesetzlich vorgeschrieben ist aber 

von den Unternehmen dieser Industriezweige zunehmend gefordert wird. In der Elektro-

nikindustrie hängt dies mit den Erwartungen der Kunden zusammen, die zur Feststellung 

der verwendeten Bauteile eine durchgehende Rückverfolgbarkeit fordern (Kuther 2012). 

In der Automobilindustrie wiederum fordern die Endabnehmer aufgrund mehrfacher 

Rückrufaktionen immer häufiger von den Zulieferern eine lückenlose Rückverfolgbarkeit. 

Somit sind es wirtschaftliche Gründe und gesetzliche Verordnungen zum Schutz der 

menschlichen Gesundheit, welche die zunehmende Bedeutung und den zunehmenden 

Einsatz der Rückverfolgbarkeit begründen (Abramovici et al. 2008; Kreppenhofer und 

Langer 2006). Die Abbildung 2.9 gibt einen Überblick über die Einsatzgründe der Rück-

verfolgbarkeit in verschiedenen Branchen. 
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Abbildung 2.9: Einsatzgrund der Rückverfolgbarkeit in verschiedenen Industriezweigen 

2.2.3 Vorgehensweise bei der Entwicklung eines 
Rückverfolgungssystems 

In der Praxis existieren aufgrund der Vielfältigkeit von Unternehmensprozessen unter-

schiedliche Lösungen zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit. Da keine standardi-

sierten Lösungen bestehen, gibt es unterschiedliche Bestrebungen und Individuallösungen 

von Seiten der Unternehmen, um die für die Rückverfolgbarkeit relevanten Daten und 

Informationen zusammenzustellen (Wegner-Hambloch 2004). Die Daten werden bspw. 

aus den bereits vorhandenen IT-Systemen gezogen. Ferner werden interne Insellösungen 

entwickelt. Eine Insellösung steht dabei für ein „technisches System, das nur innerhalb 

seiner eigenen Grenzen wirksam und mit anderen Systemen der Umgebung nicht kompa-

tibel ist“ (Duden 2018). Die Lösungen eines Unternehmens sind ferner von unterschiedli-

chen Faktoren abhängig. Ein Grund, der zur Entstehung von unterschiedlichen Lösungen 

führt, sind die je nach Branche unterschiedlichen Anforderungen an die Rückverfolgbar-

keit. Während in der Lebensmittelindustrie die direkten Lieferanten und Abnehmer fest-

stellbar sein müssen, wird in der Luft- und Raumfahrtindustrie gefordert, dass die über 

alle Produktionsschritte eines Produktes aufgezeichneten Prozessdaten durchgehend vor-

handen sind (Sieber und Girnau 2012; Weckenmann et al. 2014, S. 844). Weiterhin füh-

ren interne Rahmenbedingungen oder gesetzliche Richtlinien (vgl. Abschnitt 2.3) zu den 

vielfältigen Lösungen. 

Es gibt drei Dimensionen, nach denen Rückverfolgungssysteme differenziert werden 

können (vgl. Abbildung 2.10). Bei der Dimension „Integration in DV-Systeme“ (DV = 

Datenverarbeitung) geht es um die Integration des Rückverfolgungssystems in die Unter-

nehmensplanungssoftware. Eine hohe Integrität bedeutet zugleich eine hohe Verfügbar-

keit der Daten für kurzfristige Analysen. Nachteilig ist hierbei der hohe Implementie-

rungsaufwand, der mit einem hohen Integrationslevel einhergeht. Bei den sogenannten 

„Stand-alone-Lösungen“, die unabhängig von anderen Programmen arbeiten, ist der Im-

plementierungsaufwand wiederum geringer. Dafür ist jedoch das Integrationslevel in das 
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DV-System niedriger. Weiterhin werden die Rückverfolgungssysteme anhand des Auto-

matisierungsgrades differenziert. In Unternehmen mit einem geringen Durchsatz liegt 

meist eine manuelle Erfassung der Daten vor. Während eine halbautomatisierte Erfassung 

meist auf eine Barcode-basierte Lösung beruht, werden in vollautomatisierten Systemen 

i. d. R. RFID-Technologien eingesetzt. Die letzte Dimension bestimmt die „Integration 

innerhalb der Supply Chain (SC)“. Hierbei liegt eine hohe Integrität vor, wenn das Rück-

verfolgungssystem die gesamte Wertschöpfungskette umfasst. Die Integrität in die SC-

Kette ist niedrig, wenn bspw. die Materialflüsse nur in bestimmten Unternehmensteilbe-

reichen abgedeckt werden (Engelhardt-Nowitzki und Lackner 2006, S. 198–199). 

   

 

Abbildung 2.10: Dimensionen von Rückverfolgbarkeitssystemen nach Engelhardt-Nowitzki 

und Lackner 2006, S. 199 

Bei der Entwicklung eines Rückverfolgungssystems spielen grundlegende Rahmenbedin-

gungen eine Rolle. Eine dieser Rahmenbedingungen ist die eindeutige Kennzeichnung 

von Produkten (vgl. Abschnitt 2.2.1–2.2.2). Eine eindeutige Kennzeichnung des Produkts 

während der gesamten Produktlebensdauer sowie die Kennzeichnung des Produktstatus 

bezüglich der Überwachungs- und Messanforderungen während der gesamten Produktre-

alisierung gelten als allgemeingültige Voraussetzungen. Eine weitere Rahmenbedingung 

ist das datentechnische Erfassen der Kennzeichnungen von Komponenten und Produkten 

sowie das Aufrechterhalten dieser Aufzeichnungen. Eine Verknüpfung zwischen diesen 

Aufzeichnungen und den unternehmensexternen Daten sollte vorhanden sein, damit die 

Kommunikation mit Partnern über eine einheitliche Schnittstelle erfolgen kann 

(Weckenmann et al. 2014, S. 844). 

Neben der eindeutigen Kennzeichnung von Komponenten und Produkten sind Identifika-

tions- und Informationssubsysteme für die Realisierung eines Rückverfolgungssystems 

von Bedeutung. Mit dem Identifikationssubsystem können sowohl die Form der Markie-

rung eines Produktes als auch die Lesetechnik bestimmt werden. Das Informationssystem 
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erfasst hingegen alle produkt- und prozessbezogenen Daten und dokumentiert diese. Bei 

Bedarf, z. B. für bereits ausgelieferte Produkte, können auf diese Informationen zurück-

gegriffen werden (Weckenmann et al. 2014, S. 841). 

Speziell auf bestimmte Produkte zugeschnittene Individuallösungen sind einerseits hilf-

reich, um während der Entwicklung eines Rückverfolgungssystems aufeinander abge-

stimmte Prozesse zu schaffen. Andererseits wird durch eine individuelle Lösung der Aus-

tausch von Daten entlang der gesamten Supply Chain erschwert, da diese Lösungen nicht 

standardisiert und deshalb mit den meisten anderen Systemen nicht kompatibel sind. Es 

existieren jedoch unterschiedliche Konzepte oder Referenzmodelle, z. B. für die Automo-

bil- oder Lebensmittelbranche, die bestimmte Standards definiert haben, um ein ganzheit-

liches Rückverfolgungssystems zu ermöglichen. Ein von Abramovici et al. entwickeltes 

Referenzprozessmodell lässt sich bspw. unternehmensunabhängig einsetzen. „Zur Sicher-

stellung der Übertragbarkeit auf verschiedene Unternehmen ist das Referenzprozessmo-

dell nach dem „Baukastenprinzip“ modular aufgebaut, sodass die Unternehmen bei der 

Ableitung eigener Prozesse die Möglichkeit haben, jeweils die relevanten Referenzpro-

zessbausteine auszuwählen, zu konfigurieren und individuell zu adaptieren“ (Abramovici 

et al. 2008, S. 123). Die Prozessbausteine dieses Modells erstrecken sich von der Waren-

annahme über den innerbetrieblichen Transport und das Leergutmanagement bis hin zur 

Warenausgabe. Für das Referenzprozessmodell wurde zur Produkt-Rückverfolgbarkeit 

die im metallischen Umfeld robuste RFID-Technologie verwendet. Das Modell eignet 

sich für den Einsatz mit anderen Technologien, z. B. mit Barcode, ebenfalls. Alle Pro-

dukt- und Prozessdaten zu den zu verfolgenden Objekten werden auf lokalen Datenban-

ken gespeichert und Supply-Chain-übergreifend zur Verfügung gestellt und kommuni-

ziert. Somit wird bei auftretenden Qualitätsfehlern oder Rückrufaktionen sichergestellt, 

dass Prozesse, Produkte, Komponenten, Kunden und Lieferanten die von einer Rückver-

folgung betroffen sind, genau identifiziert werden können (Abramovici et al. 2008). 

Vor dem Hintergrund der betrachteten Lösungen und nach Abramovici et al. (2007) ist 

bei der Entwicklung eines Rückverfolgungssystems wie folgt vorzugehen 

(vgl. Abbildung 2.11): Der Ausgangspunkt ist die Festlegung von Projektzielen, z. B. die 

Integration in die SC und der Automatisierungsgrad, und von Anforderungen an die Pro-

duktkennzeichnungstechnologie oder an die Funktionalität des IT-Systems. Anschließend 

folgt die Definition des Rückverfolgungsprozesses sowie entsprechender Daten und Da-

tenmodelle. Zur Bestimmung der Rückverfolgungsprozesse dient bspw. das Referenzpro-

zessmodell. Für die Datenmodelle werden dagegen die zu verfolgenden Objekte festge-

stellt, die Art und Umfang der zu erhebenden Daten bestimmt, die Identifikationstechnik 

und die Art der Kennzeichnung ausgewählt. Im Anschluss folgen die Auswahl, die An-

passung, die Einführung und die Integration eines geeigneten IT-Systems (Hardware und 

Software). Dabei wird z. B. bestimmt, wie die Datenbanken, die Hard- und Software ein-

gesetzt werden soll. Den Schluss bildet die Umsetzung des entwickelten Rückverfolgbar-

keitssystems (Abramovici et al. 2007). 
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Abbildung 2.11: Vorgehensweise bei der Entwicklung eines Rückverfolgungssystems 

2.3 Gesetzliche Vorschriften an die Rückverfolgbarkeit in 

der Lebensmittelindustrie 

In diesem Abschnitt werden die Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des europäischen Parla-

ments und das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch betrachtet. 

2.3.1 Verordnung (EG) Nr. 178/2002 zur Festlegung von Verfahren 
zur Lebensmittelsicherheit 

Durch die Verordnung (EG) 178/2002 des europäischen Parlaments vom 28. Januar 2002 

werden die allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechtes geregelt. 

Die Gründe, die zur Entstehung dieser Verordnung beigetragen haben, sind unterschied-

lich. Im Vordergrund der Verordnung steht der gesundheitliche Schutz des Menschen. 

Neben einer präzisen Rückverfolgbarkeit soll die Gefährdung eines funktionierenden 

Binnenmarktes vermieden werden. Weitere Gründe betreffen die Feststellbarkeit von 

Lieferanten und die Benachrichtigung von Verbrauchern und Kontrollbehörden im Falle 

einer Rückrufaktion (Bundesinstitut für Risikobewertung 2002). Nachfolgend werden die 

für diese Arbeit relevanten Artikel der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 vorgestellt (vgl. 

Tabelle 2.1). 

Tabelle 2.1: Für diese Arbeit relevante Artikel der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 

Artikelnummer Inhalt 

Artikel 2 Lebensmittel sind Erzeugnisse, die in verarbeitetem, teilweise ver-

  
• Festlegung von Projektzielen und Anforderungen 

  
• Definition des Rückverfolgungsprozesses  

  
• Definition von Daten und Datenmodellen 

• Auswahl, Anpassung, Einführung und Integration eines geeigneten IT-
Systems  

• Umsetzung des entwickelten Rückverfolgungssystems 
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Artikelnummer Inhalt 

arbeitetem oder unverarbeitetem Zustand von Menschen aufge-

nommen werden. 

Artikel 14 Gesundheitsschädliche Lebensmittel dürfen nicht in den Verkehr 

gebracht werden. 

Artikel 18 Die Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln und weiteren Stoffen ist 

in allen Produktions- und Vertriebsstufen sicherzustellen. 

Artikel 19 Lebensmittel, die den Anforderungen der Lebensmittelsicherheit 

nicht entsprechen, müssen durch geeignete Verfahren vom Markt 

genommen. 

 

Der Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 definiert die Lebensmittel wie folgt: 

„… „Lebensmittel“ sind alle Stoffe oder Erzeugnisse, die dazu bestimmt sind oder von 

denen nach vernünftigem Ermessen erwartet werden kann, dass sie in verarbeitetem, teil-

weise verarbeitetem oder unverarbeitetem Zustand von Menschen aufgenommen wer-

den.“ (Bundesinstitut für Risikobewertung 2002, S. 31/7). 

Weiterhin werden unter dem Artikel 14 die Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit 

definiert. Dementsprechend dürfen unsichere Lebensmittel, die gesundheitsschädlich oder 

ungeeignet für den Verzehr durch einen Menschen sind, nicht in den Verkehr gebracht 

werden. Als ungeeignet für den Menschen gilt hierbei ein Lebensmittel, das infolge einer 

Kontamination „… durch Fäulnis, Verderb oder Zersetzung ausgehend von dem beab-

sichtigten Verwendungszweck nicht für den Verzehr durch den Menschen inakzeptabel 

geworden ist.“ (Bundesinstitut für Risikobewertung 2002, S. 31/7). Sowohl das Lebens-

mittelunternehmen als auch die Zulieferer oder die Groß- und Einzelhändler sind dazu 

verpflichtet, alles Mögliche zu unternehmen, um sichere Lebensmittel in den Verkehr zu 

bringen. 

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 sind alle Lebensmittelhersteller ver-

pflichtet, die gesetzlichen und qualitativen Ansprüche an das Rückverfolgungssystem zu 

erfüllen und in den Produktions- und Betriebsablauf zu integrieren. Der Warenfluss muss 

dabei nachvollziehbar sein. Dies bezieht sich u. a. auf die Identifizierung der Lieferanten, 

von denen Lebensmittel, z. B. Rohstoffe, bezogen wurden. Ebenso sind die gewerblichen 

Abnehmer festzustellen, an die die jeweiligen Erzeugnisse ausgeliefert werden. Ein EDV-

System wird dabei nicht explizit gefordert, falls die benötigten Informationen über die 

Fertigprodukte und deren Rohstoffe anderweitig ermittelt werden. Somit kann sich ein 

Lebensmittelunternehmen auf die Dokumentationen seiner direkten Zulieferer und Ab-

nehmer beschränken. Denn eine detaillierte Dokumentation über die innerbetriebliche 

Chargenverfolgung wird nicht gefordert. D. h., eine Zuordnung zwischen der Charge 

eines Rohstoffs und der Charge von Fertigprodukten ist nicht erforderlich. Daraus resul-
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tiert für ein Lebensmittelunternehmen mit einem ungenauen Rückverfolgbarkeitssystem 

jedoch ein umfangreicher Rückrufprozess. In der Regel ist ein EDV-basierter Rückruf-

prozess schneller zu vollziehen als eine manuelle Rückverfolgung mit verschiedenen 

Dokumentationen. Wie ein Lebensmittelunternehmen seinen Rückverfolgungsprozess 

letztendlich ausrichtet, ist nicht vorgeschrieben. Von Bedeutung ist es, die Rückverfolg-

barkeit der betroffenen Fertigprodukte zu gewährleisten (Bundesinstitut für Risikobewer-

tung 2002). 

Im Artikel 18 der Verordnung wird gefordert, die Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln 

und allen weiteren Stoffen, die in Lebensmitteln verarbeitet werden, in allen Produktions- 

und Vertriebsstufen sicherzustellen. Lebensmittel sind mit sachdienlichen Informationen 

zu kennzeichnen. Diese Informationen werden gemäß der jeweiligen Bestimmungen und 

Auflagen formuliert. 

Der Artikel 19 Absatz 1 hebt die Verantwortung eines Lebensmittelunternehmens für 

Lebensmittel hervor. Demzufolge muss ein Lebensmittelunternehmen bei der „… An-

nahme, dass ein von ihm eingeführtes, erzeugtes, verarbeitetes, hergestelltes oder vertrie-

benes Lebensmittel den Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit nicht entspricht 

[…]“, ein geeignetes Verfahren einleiten, um die betroffenen Lebensmittel vom Markt zu 

nehmen. Die zuständigen Behörden müssen zur Risikoverringerung und -vermeidung 

über eine mögliche Gefährdung informiert werden. Ebenfalls muss den Kunden, die das 

Produkt bereits erreicht haben könnte, der Rückrufgrund mitgeteilt werden, „… wenn 

andere Maßnahmen zur Erzielung eines hohen Gesundheitsschutzniveaus nicht ausrei-

chen“ (Bundesinstitut für Risikobewertung 2002, S. 31/11). 

2.3.2 Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch 

Das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) „… enthält umfassende Regelun-

gen zum Verkehr mit Lebensmitteln, Futtermitteln, kosmetischen Mitteln und sonstigen 

Bedarfsgegenständen, zur Überwachung sowie zum Verbringen dieser Erzeugnisse in das 

und aus dem Inland. Es ist geschaffen worden durch das Gesetz zur Neuordnung des Le-

bensmittel- und des Futtermittelrechts (NeuordG) vom 1.9.2005 […] Es ist am 7.9.2005 

in Kraft getreten“ (Boch 2016, S. 1). Das Gesetz zur NeuordG dient dazu, die nationalen 

Vorschriften an die europäische Richtlinie (Verordnung (EG) Nr. 178/2002, 

vgl. Abschnitt 2.3.1) anzupassen. Ferner verhilft das Gesetzbuch durch die Bündelung 

von Regelungen sowohl zur Vereinheitlichung des deutschen Lebensmittelrechtes als 

auch zu einem transparenterem Lebensmittel- und Futtermittelrecht (vgl. deutscher Bun-

destag 2004). 

Das Gesetzbuch ist in elf Abschnitte gegliedert, wobei nachfolgend nur die Abschnitte 

betrachtet werden, die für die vorliegende Arbeit von Bedeutung sind (vgl. Tabelle 2.2). 

Das Ziel dieses Gesetzbuches ist zum einen der gesundheitliche Schutz von Menschen, 

Tieren und Umwelt; zum anderen soll die Informationsbereitstellung betroffener Produkte 
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für Verbraucher und Wirtschaftsbeteiligte gewährleistet werden. Das Gesetzbuch soll 

beim Verkehr mit den jeweiligen Erzeugnissen (Lebens- und Futtermitteln, Bedarfsge-

genstände und kosmetische Mitteln) zum Schutz vor Täuschung beitragen (Bundesminis-

terium der Justiz und für Verbraucherschutz 2013). 

Tabelle 2.2: Für diese Arbeit relevante Abschnitte des Lebensmittel- und Futtermittelgesetz-

buches (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 2013) 

Artikelnummer Inhalt 

Abschnitt 2 Irreführende Bezeichnung von Lebensmitteln ist verboten. 

Abschnitt 7 Behörden können bei Verdacht auf Gesetzesverstoß Produktions-

verbote oder die Rücknahme von Erzeugnissen, welche bereits auf 

den Markt gebracht wurden, aussprechen. 

Abschnitt 8 Monitoring (ein System wiederholter Beobachtungen, Messungen 

und Bewertungen von Gehalten an gesundheitlich nicht erwünsch-

ten Stoffen) zur rechtzeitigen Identifizierung von Gefahren für die 

menschliche Gesundheit. 

 

Im zweiten Abschnitt des Gesetzbuches werden u. a. Verbote zum Schutz der Gesundheit 

definiert. Verboten ist z. B. die Lebensmittelherstellung, welche gesundheitsschädliche 

Lebensmittel hervorbringt. Außerdem ist es verboten, Lebensmittel mit irreführender 

Bezeichnung auf den Markt zu bringen. Irreführend ist bspw. die Beschreibung von Ei-

genschaften, welche ein Lebensmittel nicht besitzt oder die Zuschreibung von Herstel-

lungsbedingungen, die dem Lebensmittel nicht widerfahren sind. „Es ist ferner Verboten, 

[…] mit Lebensmitteln verwechselbare Produkte für andere herzustellen, zu behandeln 

oder in den Verkehr zu bringen“ (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-

schutz 2013). 

Der siebte Abschnitt des LFGB beinhaltet die Vorschriften zur Überwachung. Demnach 

unterstellt sich die Zuständigkeit für die Überwachungsmaßnahmen dem Landesrecht. 

Zuständige Behörden sind verpflichtet den Behörden anderer Mitgliedsstaaten wichtige 

Schriftstücke zu übermitteln, damit diese ebenfalls die Vorschriften einhalten können. 

Die Behörden können bei Verdacht auf Gesetzesverstoß Anordnungen treffen, um den 

Gesundheitsschutz zu gewährleisten und vor Täuschung zu schützen. Die Behörden kön-

nen auch weitere Produktionsverbote oder die Rücknahme von Erzeugnissen, welche 

bereits auf den Markt gebracht oder den Verbraucher erreicht haben, aussprechen. Besteht 

ein hinreichender Verdacht auf Verstoß gegen die Vorschriften oder ist der Schutz vor 

Täuschung nicht mehr gewährleistet, so ist die zuständige Behörde ermächtigt die Öffent-

lichkeit zu informieren. Dabei wird die Bezeichnung des Lebensmittels und des betroffe-

nen Lebensmittelunternehmens und ggf. des Inverkehrbringers genannt. Die Behörde ist 

allerdings nur dann ermächtig, wenn die Öffentlichkeit durch das jeweilige Lebensmittel-
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unternehmen nicht rechtzeitig informiert wurde (Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz 2013). 

Die Lebensmittel- und Futtermittelunternehmer sind darüber hinaus verpflichtet, Informa-

tionen über die Rückverfolgbarkeit auf Verlangen den jeweiligen Behörden weiterzulei-

ten. Liegen die notwendigen Informationen in elektronischer Form vor, so sind diese 

elektronisch zu übermitteln (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 

2013). 

Im achten Abschnitt des LFGB wird das Thema Monitoring geregelt. Bei diesem Thema 

handelt es sich „…um ein System wiederholter Beobachtungen, Messungen und Bewer-

tungen von Gehalten an gesundheitlich nicht erwünschten Stoffen …“ (Bundesministeri-

um der Justiz und für Verbraucherschutz 2013, S. 41). Das Monitoring dient zur rechtzei-

tigen Identifizierung von Gefahren für die menschliche Gesundheit. Es wird durch fach-

lich ausgebildetes Personal ausgeführt, wobei dieses die Befugnis hat, Proben zu Unter-

suchungszwecken zu entnehmen. Die gesammelten Daten und Informationen werden 

anschließend an das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit wei-

tergeleitet. Nach der Aufbereitung, Zusammenfassung und Dokumentation dieser Daten 

werden diese zusätzlich an das Bundesinstitut für Risikobewertung zur abschließenden 

Beurteilung der Daten abgeschickt (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-

schutz 2013). 

2.4 Kundenspezifische Anforderungen an die 
Rückverfolgbarkeit in der Backmittelindustrie 

In dem vorliegenden Abschnitt werden kundenspezifischen Anforderungen an das Rück-

verfolgbarkeitssystem eines Backmittelunternehmens zusammengestellt, die bei der Ent-

wicklung des Rückverfolgungskonzeptes im Kapitel 3 zu berücksichtigen sind. Die in 

diesem Abschnitt beschriebenen Anforderungen werden jedoch nicht direkt von den 

Kunden der Backmittelunternehmen, sondern von verschiedenen Zertifizierungsstellen, 

die von den Backmittelunternehmen oder deren Kunden beauftragt werden, vorgegeben. 

Nachfolgend werden beispielhaft die Anforderungen von NSF International vorgestellt. 

NSF International ist eine weltweit agierende Organisation zur Entwicklung von Gesund-

heitsstandards und Zertifizierungsprogrammen. Die Anforderungen betreffen sowohl die 

Rückverfolgbarkeitstests im Rahmen von Audits, z. B. der Test einer Rückrufaktion, als 

auch reale Rückverfolgungsprozesse. Ein Rückverfolgbarkeitstest dient dazu die Fähig-

keit eines Backmittelwerks in Bezug auf die Identifizierung von verdächtigen Lebensmit-

telchargen zu messen. Diese Tests werden in der Backmittelindustrie regelmäßig (min-

destens jährlich) durchgeführt (International Featured Standards 2014, S. 79). 

In der Lebensmittelindustrie arbeiten die Unternehmen i. d. R. über die gesetzlichen An-

forderungen hinaus mit umfassenden Auditsystemen und streben zusätzlich eine kontinu-

ierliche Verbesserung der damit einhergehenden Prozesse an (Bund Ökologische Le-
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bensmittelwirtschaft 2004). Eine der Anforderungen ist die Erreichbarkeit von verant-

wortlichen Personen im Falle eines Rückverfolgbarkeitstestes durch einen Auditor oder 

internen Initiator sowie im Falle einer realen Rückruffaktion, bspw. bei einer Kundenre-

klamation aufgrund von Qualitätsmangel. Ein Unternehmen hat dabei stets drei Kontakt-

personen zu benennen, wobei mindestens eine dieser Personen beim Beginn des Rückver-

folgungsprozesses verfügbar und in der Lage sein sollte zu engagieren. Ist keine der be-

nannten Personen erreichbar, so werden Sprachnachrichten und E-Mails hinterlassen, die 

spätestens innerhalb einer Stunde zu beantworten sind. Die Unternehmen haben zur Auf-

klärung eines aktuell vorliegenden Falles eine begrenzte Zeit (3 bis maximal 24 Stunden). 

Dabei wird die Uhrzeit des Erstanrufes zur Meldung des Falles und nicht die des ersten E-

Mails als Anfangszeitpunkt notiert. 

Sobald der aktuelle Fall registriert wurde, sollte eine erste Ursachenanalyse und eine an-

schließende Rückmeldung mit Angabe aller möglichen Gründe, die zum Qualitätsmangel 

geführt haben, bereits innerhalb von 3 Stunden durchgeführt werden. Die Abbildung 2.12 

zeigt, wie die Ergebnisse einer Ursachenanalyse mithilfe des sogenannten Ishikawa-

Diagramms dargestellt werden können (Brüggemann und Bremer 2012, S. 23). Zu der 

Ursachenforschung gehört die Analyse von Rohstoffen, um festzustellen, ob die Konta-

mination des Produktes rohstoffbedingt ist. Als Auslöser einer Kontamination identifi-

zierte Rohstoffchargen, die bei der Herstellung des jeweiligen Fertigprodukts eingesetzt 

wurden, sind bis zum Feld bzw. bis zum Erzeuger zurückzuverfolgen. Bspw. würde im 

Falle einer Pestizidverunreinigung die Dokumentation der Rückverfolgbarkeit sowohl die 

Aufzeichnungen über Vor-Ernte-Untersuchungen als auch die GFSI-Zertifizierung des 

Erzeugers umfassen. Die GFSI steht dabei für Global Food Safety Initiative. Sie bietet 

einen Leitfaden mit den wichtigsten Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit, z. B. 

die Gewährleistung des Verbraucherschutzes, und erkennt Zertifizierungsstandards an, 

die solche Anforderungen ausreichend erfüllen. 
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Abbildung 2.12: Ishikawa-Diagramm zur Darstellung der Ergebnisse einer Ursachenanalyse 

(vgl. Brüggemann und Bremer 2012, S. 23) 

Die Rohstofflieferanten sollten ihrerseits ebenfalls über ein Rückverfolgbarkeitssystem 

verfügen und in der Lage sein, reklamierte Rohstoffchargen intern zu verknüpfen. D. h., 

die Rohstoffchargen eines Backmittelunternehmens sollten eindeutig den Felddatensätzen 

seines Lieferanten und Erzeugers zugeordnet werden können. Ist dies nicht der Fall, d. h. 

wenn der Rohstofflieferant entsprechende Unterlagen nicht nachweisen kann, sollte eine 

Begründung vorliegen. Der Lieferant sollte angeben, wie weit zurück er das entsprechen-

de Produkt verfolgen kann und welche Identifikationsmethoden – Chargen, Mindesthalt-

barkeitsdatum, Liefernummer etc. – er zur Rückverfolgung verwendet. Handelt es sich 

um ein Rückverfolgbarkeitstest, so kann ein beliebiger Rohstoff bis zum Erzeuger zu-

rückverfolgt werden. 

Um die direkten Abnehmer von den Erzeugnissen und die direkten Lieferanten von den 

Rohstoffen nachweisen zu können, sollte eine chargenbezogene Dokumentation geführt 

werden. Dazu gehört, dass neben den Mengen und Chargennummern, die bei der Herstel-

lung des betroffenen Fertigproduktes eingesetzt wurden, auch die jeweiligen Rezepte, 

Produktspezifikationen, Lieferscheine und Unterlagen zu den Wareneingangskontrollen 

bereitgestellt werden. Es sollte eine eindeutige Zuordnung der Rohstoffe und Ihrer Char-

gen zu den betroffenen Chargen des Fertigproduktes vorhanden sein. Weiterhin müssen 

für bereits ausgelieferte Chargen an Fertigprodukten die belieferten Kunden oder Verteil-

zentren dokumentiert sein und entsprechende Beweisdaten wie Lieferscheine oder Ver-

sanddatensätze bereitstehen. So sollten die Nummern der Versandeinheiten (NVE, engl. 
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Serial Shipping Container Code), auf denen sich die betroffenen Chargen des Endproduk-

tes befinden, in Form einer Excel-Liste zur Verfügung stehen. Außerdem sind Restbe-

stände, die bspw. noch im Firmenlager vorhanden sind, ebenfalls nachzuweisen. Somit 

sind also alle Fertigprodukte, die möglicherweise unter Verwendung eines "kontaminier-

ten Inhaltsstoffs" hergestellt wurden, zu identifizieren. Ebenfalls nachzuweisen sind alle 

szenariorelevanten Labordokumentationen, z. B. mikrobiologische Analyseberichte zu 

den Rohstoffen und Fertigprodukten. 

Eine weitere Anforderung betrifft die mengenmäßige Bilanzierung von betroffenen Roh-

stoffchargen. Da die gesamte Menge einer Charge bilanziert werden muss, ist mit ent-

sprechenden Unterlagen nachzuweisen, welche Mengen davon in das Fertigprodukt ein-

geflossen sind, welche Mengen noch im Lager stehen und wie viel der eingesetzten Roh-

stoffcharge als Ausschuss deklariert wurden. Dabei sind etwaige Abweichungen stets zu 

begründen und alle Mengeneinheiten einheitlich, z. B. in Kilo oder Liter, anzugeben. 

Sobald die betroffenen Mengen und Chargen identifiziert sind, sollten die belieferten 

Distributionszentren, Endkunden etc. mit den gesammelten Informationen, z. B. mit NVE 

und entsprechenden Ausliefermengen und -terminen, versorgt werden. Die Ansprechpart-

ner sollten schon vorher festgestellt sein, damit im Falle einer Rückverfolgung direkt die 

richtigen Ansprechpartner kontaktiert werden können. Nach der Übermittlung relevanter 

Informationen sollte eine Bestätigung der jeweiligen Distributionszentren über den Erhalt 

der Informationen vorliegen. Ebenfalls sollten diese mitteilen, ob anhand der übermittel-

ten Daten die jeweiligen Produkte zu den Filialen oder Restaurants zurückverfolgt werden 

können. Die Nachweise über die Kommunikation mit den Distributionszentren, z. B. E-

Mails, sollten archiviert werden. 

Darüber hinaus sind alle Dokumente, welche die sogenannte one-step-forward – one-step-

backward Rückverfolgbarkeit umfassen, d. h. die direkten Rohstofflieferanten und die 

direkten Abnehmer, innerhalb von 3 Stunden einzureichen. Alle weiteren Dokumente bis 

zum Feld sollten dagegen innerhalb von 24 Stunden eingereicht werden. Aufzeichnungen, 

die nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit eingereicht wurden, werden im Rahmen 

eines Rückverfolgbarkeitstests nicht berücksichtigt und somit nicht bewertet. Die Abbil-

dung 2.13 gibt eine Übersicht über die zeitlich einzuhaltenden Fristen im Rückverfol-

gungsprozess. D. h., wann und welche Informationen oder Rückmeldungen spätestens zu 

übermitteln sind. 

Für die Quelle zu den kundenspezifischen Anforderungen sei auf den Anhang verwiesen. 
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Abbildung 2.13: Übersicht über die von NSF International vorgegebenen zeitlichen Fristen 

im Rückverfolgungsprozess 

2.5 Informationstechnische Anforderungen an die 
Rückverfolgbarkeit

In diesem Abschnitt werden informationstechnische Anforderungen an die Rückverfolg-
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kette erfüllen, definieren die spezifischen Anforderungen tiefergehende Bedingungen für 

die jeweiligen Elemente.  
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nen (Chargen-Identifikationsnummer, Mindesthaltbarkeitsdatum, Menge usw.) aufge-
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die jeweiligen Produkte eingelagert werden. Etwaige Dienstleister, die bspw. für den 

Transport, die Handhabung oder Lagerung von den Produkten verantwortlich sind, wer-

den ebenfalls dokumentiert. Es soll überprüft werden, ob der Lieferant bei der Anliefe-

rung ein gültiges Zertifikat vorweisen kann. Nach der Warenannahme sollten betriebsin-

terne Prozesse festgehalten werden. Dazu gehört neben der Art des innerbetrieblichen 

Prozesses, z. B. Ölextraktion und Entwässerung, die Chargenbildung für jede aus dem 

betriebsinternen Vorgang resultierenden Erzeugnisse und die Dokumentation der verge-

benen Chargen (International Sustainability & Carbon Certification 2011). 

Nicht nur die Identifizierung der Herkunft, sondern auch die Identifizierung von Halbfer-

tigerzeugnissen und bereits verkauften Produkten stellen analog zu der Anlieferung in-

formationstechnische Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit. Die Halbfertigerzeug-

nisse, z. B. Teige oder Filets, sind ebenfalls durch eine Chargenzuordnung zu kennzeich-

nen. D. h., dass die Zutatenchargen bei der Produktion zu den Chargen der Halbfertiger-

zeugnisse zuzuordnen sind. Die Basis für diese Zuordnung bildet die Rezeptur der jewei-

ligen Fertigprodukte. Die Zuordnung dient somit als Nachweis für den Wareneinsatz. 

Alternativ kann anstatt einer Chargenverfolgung eine zeitliche Eingrenzung zwischen 

dem Liefer- und Produktionsdatum vorgenommen werden, falls die eingesetzten Rohma-

terialien innerhalb kürzester Zeit, z. B. zwei bis drei Tagen, vollständig verbraucht wer-

den. Bei bereits verkauften Produkten sollten dagegen neben den Daten des Abnehmers 

(Name und Adresse) die Produktions- und Lieferinformationen (Auslieferdatum und -

menge, Produktions- und Mindesthaltbarkeitsdatum, Zertifikate usw.) dokumentiert wer-

den. Durch das Vermerken der jeweiligen Produktchargen auf dem Lieferschein lässt sich 

im Falle einer Rückverfolgung genau bestimmen, welche Abnehmer welche Produkt-

chargen erhalten haben. Falls Endprodukte für eine vorübergehende Zeit in ein externes 

Lagerhaus ausgelagert werden, so sind die ausgelagerten Mengen und die Informationen 

über die jeweiligen Lagerhäuser festzuhalten (International Sustainability & Carbon Cer-

tification 2011). 

Des Weiteren setzen sich die spezifischen Anforderungen an die einzelnen Stufen der 

Herstellungs- und Lieferkette wie folgt zusammen: Dementsprechend müssen landwirt-

schaftliche Betriebe, die eine Biomasse anbauen und ernten, keine Bilanzierung über die 

physische Trennung von Mengen führen. Dafür muss nachgewiesen werden können, dass 

die gelagerten oder ausgelieferten Mengen an Endprodukten kleiner als die Ware aus 

Ertrag pro Hektar sind. Um dies überprüfen zu können, werden neben den Informationen 

über das Weide- und Ackerland, z. B. die Feldgröße, die Stilllegungsflächen, der Felder-

trag, auch Angaben über die Lieferungen notwendig. Liegen diese Nachweise nicht vor, 

so scheitert bspw. das Audit und es wird kein Zertifikat erteilt. Zu diesen Nachweisen 

zählen bspw. die Kontaktdaten des Ersterfassers – Betrieb, welches die Biomasse erst-

mals von einem landwirtschaftlichen Betrieb erhält und weiterhandelt – und ggf. des 

Transportdienstleiters, das Kennzeichen des Lieferfahrzeugs und die Chargennummer des 

Erzeugnisses. 
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Die Zertifizierung des landwirtschaftlichen Betriebes ist zugleich eine Voraussetzung für 

die Erteilung eines Zertifikats an den Ersterfasser. Der Ersterfasser muss seinerseits eben-

falls die Kontaktdaten seiner Zulieferer, der vorgeschalteten Lager und Abnehmer doku-

mentieren. Anders als die landwirtschaftlichen Betriebe sollte er eine Dokumentation 

über die Massenbilanzierung (vgl. Abschnitt 3.1.1) vorweisen. 

Die bereits beschriebenen (generellen) informationstechnischen Anforderungen gelten 

auch an Konservierungseinrichtungen, Lager- und Warenhäuser, Lieferanten, Transport-

eure, die ein integraler Bestandteil eines Betriebes, einer Schnittstelle oder eines Erster-

fassers sind. Hierbei ist stets ein erfolgreich absolviertes Audit die Voraussetzung für die 

Erteilung einer Konformitätsbescheinigung und somit die Berechtigung für die Beantra-

gung auf das Handeln als Lieferant, wobei die Zertifizierung in bestimmten Fällen, z. B. 

für Transporteure, freiwillig erfolgen kann. Um die für den Transport benötigten Doku-

mente sorgen sich i. d. R. die jeweiligen Betriebe oder Schnittstellen, welche die Trans-

porte beauftragen. Bei Schiffstransporten sind zusätzlich Dokumente von unabhängigen 

und zugleich amtlichen Inspektoren notwendig, welche z. B. den Ein- und Auslagerplatz 

der Produkte auf dem Schiff belegen (International Sustainability & Carbon Certification 

2011). 

2.6 Handlungsempfehlungen für die Rückverfolgbarkeit 

Zu den bisher beschriebenen gesetzlichen und kundenspezifischen Anforderungen sind 

einige grundlegende Handlungsempfehlungen ergänzend hinzuzufügen, die für eine funk-

tionierende Verfolgung und bei der Umsetzung eines Rückverfolgbarkeitssystems zu 

beachten sind. Der Grund dafür ist, dass eine vollständige Verfolgung von Lebensmitteln 

über alle Produktions- und Verarbeitungsstufen zugleich die Basis für einen funktionie-

renden Rückverfolgungsprozess ist (Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung e.V. 

2016). Die nachfolgenden Inhalte repräsentieren nicht alle bei der Entwicklung eines 

Rückverfolgbarkeitssystems zu berücksichtigenden Handlungsempfehlungen. Weitere 

Handlungsempfehlungen können u. a. in Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft 

(2004) nachgelesen werden. 

Um bei einem Rückruffall die betroffenen Produkte möglichst effizient identifizieren zu 

können, sollte ein Unternehmen über ein Codierungssystem verfügen. Das Codierungs-

system sollte jeder zugekauften Rohstoffcharge und jeder verkauften Fertigproduktcharge 

eindeutige Codierungen zuweisen. Bei mehreren Lagerstätten und Produktionslinien in 

einem Unternehmen sind eindeutige Bezeichnungen zu vergeben und mit den jeweiligen 

Rohstoff- und Fertigproduktenchargen zu verknüpfen. Dadurch soll bei eventuell auftre-

tenden Problemen die Zuordnung zwischen den Chargeneinheiten und den jeweiligen 

Lagerstätten oder Produktionslinien vereinfacht werden (Bund Ökologische Lebensmit-

telwirtschaft 2004). 
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Weitere Handlungsempfehlungen betreffen u. a. die sachgerechte Aufbewahrung von 

Rückstellmustern, die bei Warenein- und -ausgängen stichprobenartig von jeder Rohstoff- 

und Fertigproduktcharge entnommen werden. Diese sollten für einen angemessenen Zeit-

raum, i. d. R. mindestens für ein halbes bis ganzes Jahr, aufbewahrt werden (vgl. Bund 

Ökologische Lebensmittelwirtschaft 2004). So wird sichergestellt, dass die Rückstellmus-

ter bei einem spät eintretenden Rückverfolgungsfall für die Ursachenanalyse herangezo-

gen werden können. 

Die Einrichtung eines Verfahrens, das die Definition von Chargen ermöglicht, ist eben-

falls erforderlich. Der wesentliche Grund dafür ist, dass eine komplett getrennte Lagerung 

und Verarbeitung von unterschiedlichen Rohstoffchargen vorwiegend nicht möglich oder 

mit einem hohen Aufwand verbunden ist. Die Chargendefinition sollte daher die Bildung 

von möglichst abgrenzbaren Chargen ermöglichen. Dabei sollten alle Risiken, z. B. die 

Vermischung, die Verwechslung oder die Kontamination von Rohstoffen, berücksichtigt 

werden. Bei Sammelchargen und den dazugehörigen Dokumentationen sollte erkennbar 

sein, aus welchen Einzelchargen sie sich zusammensetzen (Mäder und Wörner 2009). Bei 

regelmäßiger Beschickung eines Lagers oder einer Produktionsstätte, welche in den be-

trachten Backmittelwerken der Fall ist, sollten die entsprechenden Läger oder Bereitstel-

leinheiten in bestimmten Zeitabständen vollständig entleert werden. In diesem Fall be-

zieht sich die Codierung auf ein bestimmtes Lager- bzw. Produktionsintervall (vgl. Bund 

Ökologische Lebensmittelwirtschaft 2004). 

Weiterhin wird empfohlen, die Datentypen, die in Zusammenhang mit der Rückverfolg-

barkeit erfasst werden, festzulegen. Während bei der Rohstoffanlieferung bspw. die An-

liefermenge, das Anlieferdatum und das Mindesthaltbarkeitsdatum zu erfassen sind, soll-

ten analog dazu bei der Warenauslieferung die Ausliefermenge, das Auslieferdatum und 

der Auslieferort festgehalten werden. Ferner sollten für alle relevanten Produktionslinien 

die zu dokumentierenden Daten festgestellt und „eine mengenmäßige Warenstromkalku-

lation […] (Input – Rezeptur – Output)“ ermöglicht werden (Bund Ökologische Lebens-

mittelwirtschaft 2004, S. 14). Im Produktionsprozess können dabei die Produktionsmen-

gen, Prozessbedingungen, Störungen, Halbfabrikate usw. aufgezeichnet werden (Mäder 

und Wörner 2009). 

Damit die Rohstoffchargen des Lieferanten beim Wareneingang zuverlässig erfasst wer-

den können, sollten die Spezifikationen zur Chargenkennzeichnung vertraglich mit den 

jeweiligen Lieferanten festgelegt worden sein. Dabei sollte bspw. die Größe und die Far-

be der Rohstoffchargennummer einheitlich und die Lesbarkeit der Codierungen sicherge-

stellt sein, um eine fehlerhafte Protokollierung zu vermeiden. Darüber hinaus sollte die 

Rohstoffchargennummer auf der Verpackung des Lieferanten eindeutig gekennzeichnet 

sein, damit eine Verwechslung mit anderen Angaben, z. B. Produktions- oder Rohwaren-

codierungen, ausgeschlossen ist (Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft 2004). 
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Um einen effektiven und schnellen Zugriff auf die bereits erfassten Daten zu gewährleis-

ten, empfiehlt es sich, die betriebsinterne Erfassung von zurückzuverfolgenden Daten in 

regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Dazu zählt die Überprüfung der Bestandsführung 

für Fertigprodukte sowie die Erfassung von Warenausgängen. Dabei ist zu kontrollieren, 

wie genau die erhobenen Daten sind und ob diese für die Rückverfolgbarkeit ausreichen. 

Da die Dokumentation der Warenbewegungen einen bedeutenden Stellenwert für die 

Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit einnimmt, sollte an den betriebsinternen Schnitt-

stellen, an denen Chargen zusammengeführt oder gebildet werden, eine Überprüfung 

nach den aktuell erfassten Informationen erfolgen. Das Ziel dabei ist bspw., festzustellen, 

ob unnötige Daten erfasst werden. Zu überprüfen ist auch, ob die Chargennummern auf 

allen relevanten Stufen der Vertriebskette, z. B. auf den Lieferscheinen, Zertifikaten oder 

im EDV-System, aufgezeichnet werden (Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft 2004; 

Mäder und Wörner 2009). 

Die letzte Handlungsempfehlung betrifft die Einrichtung eines Teams für den Rückver-

folgungsprozess, das aus relevanten Funktionskreisen wie die Produktionsplanung, die 

Logistik und das Qualitätsmanagement zusammengestellt werden sollte. Das Rückverfol-

gungsteam sollte die im Rückverfolgungsfall anfallenden Aufgaben, z. B. die Ursa-

chenanalyse (vgl. Abschnitt 2.4), bereits kennen und Stellvertreterregelungen beschlie-

ßen, damit bei Abwesenheit von Mitgliedern des Rückverfolgungsteams weiterhin agiert 

werden kann. Zu empfehlen ist auch, die betriebsinternen Kommunikationswege bereits 

im Vorfeld zu definieren und die Ansprechpartner für externe Kunden und Lieferanten 

über die eigenen Kommunikationskanäle schriftlich zu benachrichtigen (Bundesanstalt 

für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2018). 

2.7 Überblick zu Qualitätsmanagementsystemen 

Unternehmen setzen Qualitätsmanagementsysteme ein, um die interne Qualität kontinu-

ierlich zu erhöhen. Das Qualitätsmanagement steht dabei für „Aufeinander abgestimmte 

Tätigkeiten zur Leitung und Lenkung einer Organisation bezüglich Qualität“ (DIN EN 

ISO 9000:2005 2008, S. 21). Nachfolgend werden die für die Backmittelindustrie rele-

vanten Qualitätsmanagementsysteme vorgestellt, die bei der Entwicklung des Rückver-

folgungskonzeptes im Kapitel 3 zu berücksichtigen. Die Schnittstelle zwischen Quali-

tätsmanagementsystemen und der Rückverfolgbarkeit besteht dabei in der gemeinsamen 

Zielsetzung „… nach der Herstellung bzw. Distribution sicherer Produkte“ (Centrale für 

Coorganisation 2004, S. 12). 

2.7.1 IFS – International Food Standard 

Der International Food Standard (IFS) ist ein weltweit anerkannter und angewandter 

Standard zur Zertifizierung von Lebensmittelherstellern. Er wurde vom Handel entwi-

ckelt, um einen gemeinsamen Lebensmittelstandard zu schaffen. Dieser Standard dient 
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zur Sicherstellung einer hohen Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln und gilt sowohl 

für lebensmittelverarbeitende Unternehmen als auch für Unternehmen, in denen unver-

packte Lebensmittel verpackt werden (IFS Management 2017). Der IFS schreibt ein 

Rückverfolgungssystem vor, „… das die Identifizierung von Produktlosen und deren 

Beziehung zu Chargen von Rohstoffen, Verpackung in direktem Kontakt mit Lebensmit-

teln, Verpackung, die dazu bestimmt ist oder erwartungsgemäß mit dem Lebensmittel in 

direktem Kontakt kommt, ermöglicht“ (International Featured Standards 2014, S. 79). 

Der IFS Standard ist neben Lebensmittelunternehmen für Hersteller von Eigenmarken 

von Bedeutung. Er gewährleistet die Herstellung von Produkten im Rahmen der mit dem 

Kunden festgelegten Spezifikationen. Das Ziel dabei ist die „Einführung eines gemein-

samen Standards mit einheitlichem Bewertungssystem“ (International Featured Standards 

2014, S. 12). Dadurch soll geprüft werden können, inwieweit die Produktionsprozesse die 

Herstellung von sicheren Lebensmitteln gewährleisten. Neben der Kosten- und Zeitver-

ringerung durch Reduzierung der Audithäufigkeit steht die Zusammenarbeit mit qualifi-

zierten und von IFS zugelassenen Auditoren im Vordergrund. Weiterhin zielt der IFS auf 

die Sicherstellung einer standardisierten Durchführung der Audits und der Schaffung von 

Vergleichbarkeit und Transparenz entlang der gesamten Lieferkette (IFS Management 

2017). 

Der IFS ist in vier Bestandteile gegliedert. Das Auditprotokoll beschreibt die Auditarten, 

die Zertifizierungsbereiche und den Zertifizierungsprozess. Weitere Bestandteile bilden 

der Anforderungskatalog an die zu auditierenden Unternehmen und die Anforderungen an 

die Auditoren und die Zertifizierungsstellen. Der vierte Bestandteil beschreibt die Erstel-

lung von Auditberichten, Maßnahmeplänen und Zertifikaten (International Featured 

Standards 2014, S. 10–12). 

Die Anforderungen des IFS betreffen im Einzelnen mehrere Themenbereiche. Dazu gehö-

ren u. a. die Unternehmensverantwortung, das Qualitäts-, Lebensmittelsicherheits- und 

Ressourcenmanagement, das Herstellungsverfahren sowie die Messungen, Analysen und 

Verbesserungen. Die Anforderungen an die Unternehmensverantwortung betreffen z. B. 

die Unternehmenspolitik und den Kundenfokus. Die Unternehmenspolitik soll sowohl die 

Verantwortung gegenüber der Umwelt und der Hygiene als auch ethische Belange zum 

Ausdruck bringen. Das Qualitätsmanagementsystem beschäftigt sich wiederum mit der 

Lenkung des HACCP-Systems-, Teams- und Analyse (vgl. Abschnitt 2.7). Unter Res-

sourcenmanagement werden hierbei die Anforderungen an die Personalhygiene, Schutz-

kleidung, Ausbildung sowie Personaleinrichtungen definiert. Der Herstellungsprozess 

befasst sich neben der Produktentwicklung, -spezifizierung und -verpackung mit der 

Rückverfolgbarkeit und mit den logistischen, z. B. Lagerung und Transport, und techni-

schen, z. B. Wartung und Instandhaltung, Prozessen. Messungen, Analysen und Verbes-

serungen hingegen umfassen die internen Audits, die Produktanalysen, das Bestandsma-

nagement, z. B. Produktrückruf, und das Management von Verbesserungen und die Ka-
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librierung von Messinstrumenten (IFS Management 2017; International Featured Stan-

dards 2014, S. 53–88). 

Der IFS ist ein freiwilliges Prüfverfahren und erfolgt nach einem vorgegebenen Bewer-

tungssystem, welches in vier Ergebniskategorien (A, B, C und D) eingeteilt ist 

(vgl. Tabelle 2.3). Zur Bewertung werden dabei verschiedene Anforderungen herangezo-

gen. Je nach Erfüllungsgrad bzw. erreichtem Punktzahl erfolgt die Zuordnung zu einem 

der benannten Kategorien. 

Darüber hinaus sind im IFS-Standard einige der Anforderungen als KO-Anforderungen 

definiert (KO = Knock-Out). Werden einzelne oder mehrere KO-Anforderungen wie die 

Rückverfolgbarkeit, die Personalhygiene, die Korrekturmaßnahmen oder das Fremdkör-

permanagement, die eine hohe Bedeutung haben, mit einem „D“ bewertet, kann das Zerti-

fikat nicht erteilt werden. 

Darüber hinaus kann für eine Anforderung, die nicht als eine KO-Anforderung definiert 

ist, ein Major vergeben werden. Ein Major wird dann vergeben, wenn eine Gefährdung 

der Lebensmittelsicherheit aufgrund von nicht eingehaltenen Anforderungen vorliegt. In 

diesem Fall wird bei der Bewertung 15 Prozent der maximal möglichen Gesamtpunktzahl 

abgezogen. Ein Unternehmen, das mit einem Major bewertet wurde, führt nach Umset-

zung notwendiger Maßnahmen ein Ergänzungsaudit durch. Bei einer nicht erfüllten KO-

Anforderung beträgt der Abzug dagegen 50 Prozent von der Gesamtpunktzahl. Anforde-

rungen, die bei einem Unternehmen nicht zutreffen und deshalb nicht bewertet werden 

können, werden mit nicht anwendbar (NA) bewertet und fließen nicht in die Punktverga-

be ein (International Featured Standards 2017). 

Tabelle 2.3: Bewertung von KO-Anforderungen (International Featured Standards 2017) 

Ergebnis Erklärung Punkte 

A volle Übereinstimmung 20 Punkte 

B nahezu volle Übereinstimmung 15 Punkte 

C nur ein kleiner Teil der Anforderung wird 

erfüllt 

5 Punkte 

D die Anforderung des Standards wird nicht 

erfüllt 

0 Punkte 

Major die Anforderung wird nicht erfüllt – Ver-

säumnis bei der Einhaltung der Anforde-

rung 

15 Prozent Abzug von der 

Gesamtpunktzahl 

KO (=D) die Anforderung wird nicht erfüllt – das 

Zertifikat wird nicht erteilt 

50 Prozent Abzug von der 

Gesamtpunktzahl 
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Ergebnis Erklärung Punkte 

NA nicht anwendbar – Anforderung trifft auf 

diese Betriebsstätte nicht zu 

fließt nicht in die Berech-

nung ein 

 

Die Vorteile durch die IFS Zertifizierung sind vielfältig. Die IFS Zertifizierung trägt nicht 

nur zur Erfüllung von gesetzlichen Vorgaben, sondern auch zur Verbesserung der Pro-

duktqualität durch die Formulierung von Anforderungen und Verantwortlichkeiten im 

Unternehmen. Neben Fehler- und Reklamationsreduzierung sinkt die Anzahl der durch-

geführten Audits, die vorhandenen Ressourcen werden effektiv genutzt und die Wettbe-

werbsfähigkeit steigt. 

Nachteilhaft erweisen sich dagegen u. a. die Kosten für das Audit oder die Zertifizierung 

und die dafür erforderlichen Beratungen und Seminarbesuche. Die Erstellung von Risiko-

analysen und die Umsetzung der Anforderungen erfordern zudem einen hohen Zeitauf-

wand (IFS Management 2017; International Featured Standards 2017). 

2.7.2 Hazard Analysis Critical Control Point – Konzept 

Das HACCP-Konzept (HACCP = Hazard Analysis Critical Control Point) dient dazu, 

mögliche Gefahren in der Lebensmittelproduktion zu erkennen und zu vermeiden. Laut 

der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des europäischen Parlaments ist das HACCP-Konzept 

in allen Unternehmen anzuwenden, die Lebensmittel produzieren und verarbeiten. Dem-

entsprechend dürfen seit dem 1. Januar 2006 nur Lebensmittel in Verkehr gebracht wer-

den, welche die HACCP-Richtlinien erfüllen (Knauthe und Wirtz 2018). In dem neuen 

Leitfaden der europäischen Union zu Hygiene und HACCP (Bekanntmachung vom 

30.07.2016) wird neben verschiedenen Präventivmaßnahmen die Rückverfolgbarkeit als 

Basis des HACCP-Konzeptes definiert (vgl. Abbildung 2.14; Wedding 2017). 

HACCP ist ein eigenbetriebliches Kontrollsystem und dient als Basis für den Aufbau 

eines Qualitätsmanagementsystems. In welchem Umfang das HACCP Konzept umgesetzt 

wird, hängt von der Art der produzierten Lebensmittel ab. Lebensmittel, die einer unun-

terbrochenen Kühlkette unterliegen, z. B. Fleisch- und Milchprodukte, bilden dabei ein 

höheres Risiko zur Gefährdung der menschlichen Gesundheit als Trockenlebensmittel 

wie Trockenfrüchte oder Nüsse, da diese schneller verderben können (vgl. Pichhardt 

1997, S. 79–81). 
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Abbildung 2.14: Leitfaden zur Lebensmittelhygiene (Wedding 2017) 

Die Erstellung eines HACCP-Plans basiert auf sieben Grundsätzen, die nachfolgend de-

tailliert erläutert werden: 

1. Durchführung einer Gefahrenanalyse: Alle möglichen Gesundheitsgefahren müssen 

vom Wareneingang bis zur Abgabe beim Kunden ermittelt werden. Es folgt eine Be-

wertung in Bezug auf die Auftrittswahrscheinlichkeit einer Gefahr und die Auswir-

kungen auf den Verbraucher. 

2. Definieren der kritischen Kontrollpunkte (engl.: Critical Control Points (CCP)): Hier-

bei werden Prozessstufen identifiziert und definiert, die eine Gesundheitsgefährdung 

hervorrufen können. Die Anwendung des HACCP-Konzepts wird auch von der 

Weltgesundheitsorganisation ausgegebenem Codex Alimentarius empfohlen. Dieser 

Codex bietet bspw. einen Entscheidungsbaum für die Bestimmung von potenziellen 

CCPs. 

3. Festlegung von kritischen Grenzwerten: Die kritischen Grenzwerte sind für jeden 

CCP zu validieren. Bei einer Überschreitung sind sofortige Korrekturmaßnahmen zu 

treffen. Ein Grenzwert gibt dabei den maximal tolerierbaren Wert wieder und darf 

während der Überwachung von kritischen Kontrollpunkten nicht überschritten wer-

den. 

4. Bestimmung und Realisierung eines Überwachungssystems für die kritischen Kon-

trollpunkte: Geeignete Überwachungsparameter sind z. B. Temperatur- oder pH-

Werte. Zu definieren ist auch, was und von wem etwas unternommen werden muss, 

wenn Abweichungen festgestellt werden (Bestimmung von Zuständig- und Verant-

wortlichkeiten). 

5. Bestimmung von Korrekturmaßnahmen: Die Korrekturmaßnahmen werden durchge-

führt, wenn das Überwachungssystem eine fehlerhaft funktionierende CCP signali-

siert, z. B. die Überschreitung eines Grenzwertes. Die durchzuführenden Korrektur-

maßnahmen sind für jeden CCP ggf. individuell zu bestimmen. Nach den korrigie-
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renden Maßnahmen folgen die Ursachenforschung und die Überlegung, wie ähnliche 

Fehler in Zukunft vermieden werden können. 

6. Festlegen von Verifizierungsverfahren, um die Wirksamkeit eines HACCP-

Konzeptes zu überprüfen: Durch regelmäßige Kontrollen, z. B. in Form von jährlich 

stattfindenden Audits, soll festgestellt werden, ob die Verfahren und Rezepturen die 

Vorschriften erfüllen und auf dem aktuellen Stand sind. Ggf. müssen vorhandene 

Aufzeichnungen analysiert, Gefahren neu bewertet und neue Verfahren integriert 

werden. 

7. Dokumentation: Entsprechend der Art und Größe des Lebensmittelunternehmens 

werden bestimmte Vorgänge dokumentiert, um nachzuweisen, dass die gesetzlichen 

Vorschriften erfüllt werden. Zudem soll die Kontrolle durch die zuständigen Behör-

den vereinfacht werden. Dokumentiert werden bspw. sowohl die CCP als auch Zeit-

angaben, Temperaturlisten und Unterlagen zu den Korrekturmaßnahmen (Kuhles 

2017). 

Die zur Überprüfung des HACCP-Konzeptes eingeführten Maßnahmen sind in geeigne-

ten Abständen zu kontrollieren, die Ergebnisse der einzelnen Bereiche zu dokumentieren 

und Korrekturmaßnahmen einzuleiten. Müssen nach der Überprüfung des HACCP-

Konzeptes Verfahrensänderungen vorgenommen werden, so sind diese ebenfalls zu do-

kumentieren und das Konzept entsprechend zu überarbeiten (Pichhardt 1997). 



 

3 Entwicklung eines Konzeptes zum 

Rückverfolgungsprozess in der 
Backmittelindustrie 

In diesem Kapitel wird entsprechend der im Kapitel 1 formulierten Zielsetzung ein Kon-

zept entwickelt, welches für den Rückverfolgungsprozess in der Backmittelindustrie ein-

gesetzt werden kann. Der Zweck dieses Konzeptes besteht u. a. darin, den Backmittel-

werken in Bezug auf den Kommunikationsablauf und den Ausführungsprozess der Rück-

verfolgung einen Überblick zu geben. Das Konzept umreißt die internen Verantwortlich-

keiten während des Rückverfolgungsprozesses. Es führt die erforderlichen Prozesse auf, 

welche die Prozessteilnehmer durchführen, um die möglicherweise von einem Qualitäts-

mangel betroffenen Bestände an Roh- und Fertigprodukten möglichst genau zu identifi-

zieren und bei Bedarf vom Markt zu nehmen. 

Das Konzept basiert dabei sowohl auf den Erkenntnissen aus den theoretischen Grundla-

gen (vgl. Kapitel 1) als auch auf den praktischen Analysen, die im Abschnitt 3.1 erläutert 

werden. Das Kapitel ist in zwei Abschnitte untergliedert: Um zu ergründen, welche Auf-

gabengebiete die unterschiedlichen Backmittelwerke gemeinsam haben, werden im ersten 

Abschnitt des Kapitels die bestehenden Rückverfolgungsprozesse mehrerer Backmittel-

werke analysiert. Die Bestimmung der gemeinsamen Aufgabengebiete stellt sicher, dass 

das entwickelte Konzept allgemeingültig ist und somit von unterschiedlichen Backmit-

telwerken angewendet werden kann. Die Analyse dient gleichzeitig zur Bestimmung von 

Best-Practice-Beispielen, die evtl. bei der Beschreibung des Konzeptes berücksichtigt 

werden können. Danach werden – bezugnehmend auf die gesetzlichen Regularien sowie 

die kundenspezifischen und informationstechnischen Anforderungen an die Rückverfolg-

barkeit – die aktuellen Stärken und Schwächen der Rückverfolgungsprozesse zusammen-

gefasst. Abschließend werden zusätzliche Anforderungen an die Rückverfolgungsprozes-

se ausgearbeitet, deren Grundlage die vorangegangenen Analysen bilden. 

Im zweiten Abschnitt dieses Kapitels folgt die Beschreibung des Rückverfolgungskon-

zeptes. Sowohl auf der Grundlage der Analyseergebnisse aus dem ersten Abschnitt dieses 

Kapitels als auch unter Beachtung der Grundlagen aus dem Kapitel 2 wird zunächst der 

Entwurf von einzelnen Rückverfolgungsprozessen vorgenommen. Dadurch folgt eine 

gedankliche Umsetzung und Strukturierung der einzelnen Rückverfolgungsprozesse. 

Unter Berücksichtigung von gesetzlichen Regularien und kundenspezifischen Anforde-

rungen wird detailliert aufgezeigt, welche Aufgaben im Zuge einer Rückverfolgung oder 

Verfolgung von Roh- und Fertigprodukten zu erfüllen sind. Darüber hinaus werden die 

für die Rückverfolgung zu sammelnden Daten, Informationen und die Schnittstellen zwi-

schen den einzelnen Rückverfolgungsteams zusammengestellt. Im Abschnitt 3.2.2 wird 

der finale Aufbau des Konzeptes dargestellt. Dabei werden Verknüpfungen zwischen den 
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zuvor entworfenen Rückverfolgungsprozessen und den Verantwortlichkeiten im Unter-

nehmen erstellt. 

3.1 Exemplarische Aufnahme und Analyse von aktuellen 

Prozessen der Rückverfolgung verschiedener 

Backmittelwerke 

In diesem Abschnitt werden die bestehenden Rückverfolgungsprozesse unterschiedlicher 

Backmittelwerke analysiert. Die beschriebenen Prozessabläufe bilden dabei eine Zusam-

menstellung der Betrachtungen mehrerer Backmittelunternehmen. Daher können die Pro-

zesse einzelner Backmittelwerke von diesen Beschreibungen abweichen. Da die unter-

suchten Backmittelwerke zwischen dem vorwärts- und rückwärtsgerichteten Verfol-

gungsprozess unterscheiden (vgl. Abschnitt 2.2.1) – nachfolgend Verfolgung und Rück-

verfolgung genannt – werden im vorliegenden Abschnitt beide Prozesse gesondert analy-

siert. Dies geschieht, um sie besser voneinander abgrenzen zu können. 

3.1.1 Vorwärts- und rückwärtsgerichteter Verfolgungsprozess 

Der vorwärtsgerichtete Verfolgungsprozess, bei dem ausgehend von bestimmten Rohwa-

ren alle betroffenen Fertigprodukte identifiziert werden, beginnt in der Backmittelindust-

rie mit einer Meldung des Lieferanten über einen Qualitätsmangel an einer bereits ange-

lieferten Rohware oder durch einen Rückverfolgbarkeitstest. Die jeweilige Information 

trifft zunächst entweder bei der Qualitätsabteilung oder bei der Logistikabteilung ein. 

Daraufhin wird der Lieferant nach spezifischen Herstellinformationen angefragt und um 

Stellungnahme gebeten. Gleichzeitig werden die zur gemeldeten Charge an Rohwaren 

vorhandenen Rückstellmuster untersucht, indem diese ggf. einer mikrobiologischen 

und/oder chemischen Analyse unterzogen werden, um weitere Informationen zu dem 

übermittelten Mangel zu sammeln. 

Unterdessen werden die vom Lieferanten übermittelten Daten über die Rohware, in die-

sem Fall die Lieferantencharge und das Lieferdatum, an die Lageristen weitergeleitet, 

damit sie den gemeldeten Informationen entsprechende Wareneingänge identifizieren 

können. Da vom Warenwirtschaftssystem SAP (Systeme, Anwendungen und Produkte in 

der Datenverarbeitung) für die meisten Warenanlieferungen eine von der Lieferan-

tencharge abweichende betriebsinterne Rohstoffcharge kreiert wird, muss eine Zuordnung 

zwischen der Lieferantencharge und der intern vergebenen Charge erfolgen. Falls die 

identifizierten internen Rohstoffchargen bereits in der Produktion eingesetzt wurden, 

folgt in den nachfolgenden Prozessschritten die Bestimmung der betroffenen Fertigpro-

duktchargen. Dafür werden zunächst die identifizierten Rohstoffchargen an die Qualitäts-

abteilung weitergeleitet, die wiederum die Schichtführer der einzelnen Produktionslinien 

mit einer Recherche beauftragen. Die Schichtführer untersuchen in den handschriftlichen 

Aufzeichnungen der Produktion, auf welchen Produktionslinien und wann die identifi-
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zierten Rohstoffchargen eingesetzt wurden. Die Aufzeichnungen werden von den Produk-

tionsmitarbeitern geführt, die bei jeder Bereitstellung von Zutaten (Rohstoffe) die Ent-

nahmemenge, Linie, Rohstoffchargen und das Datum aufschreiben und archivieren. Die 

ermittelten Informationen werden anschließend an die Logistikabteilung und Produkti-

onsplanung weitergeleitet, damit in SAP ermitteln werden kann, welche Fertigprodukt-

chargen von den bemängelten Rohstoffchargen betroffen sind. Zusätzlich wird die Menge 

an Fertigprodukten bestimmt, die mit der bemängelten Rohstoffcharge bereits produziert 

wurden. 

Im Anschluss folgt eine Massenbilanzierung. Dabei wird sowohl der Verbleib der be-

troffenen Rohstoffcharge als auch der Verbleib der mit dieser Rohstoffcharge produzier-

ten Fertigprodukte nachgewiesen. Bei den Rohstoffen werden die ungenutzten Lagerbe-

stände, inkl. der Bestände in Außenlägern, mit den bereits in der Produktion eingesetzten 

Mengen unter Berücksichtigung von Abfällen addiert. Die Summe der beiden Mengen 

sollte im Idealfall gleich der gesamten Wareneingangsmenge der betroffenen Rohstoff-

charge entsprechen. Bei den Fertigprodukten werden die noch vorhandenen Lagerbestän-

de, inkl. der Bestände in Außenlägern, und eventuelle Abfallmengen zu der Summe der 

bereits ausgelieferten Mengen addiert. Sie sollten zusammen der gesamten Produktions-

menge entsprechen. 

Einige der untersuchten Backwerke verfügen neben dem Warenwirtschaftssystem über 

ein zusätzliches Programm zur Überwachung der produzierten Fertigproduktmengen. 

Daraus werden bspw. die für die Massenbilanzierung erforderlichen Zahlen über den 

Ausschuss entnommen. Unter Berücksichtigung von Verschwendung, z. B. auf den Bo-

den verschütteter Rohstoff, Skalierungsfehler, Überverpackungsverlust, darf die Abwei-

chung zwischen den genannten Summen bei maximal 2 Prozent liegen. Diese Abwei-

chung gilt auch bei der Massenbilanzierung von Fertigprodukten. Bei größeren Abwei-

chungen muss eine nachvollziehbare Begründung vorgelegt werden. 

Den letzten Prozess bildet die Übermittlung einer NVE (Nummer der Versandeinheit)-

Liste mit den betroffenen Fertigproduktchargen an den Auftraggeber, im Falle eines 

Rückverfolgbarkeitstests ist dies bspw. ein externer Auditor oder ein interner Initiator, 

oder an den Kunden. Die direkten Empfänger – auch erste externe Kunden genannt – 

werden dagegen nur infolge einer realen Rückverfolgung über eventuelle Rückrufe oder 

die Entsorgung der betroffenen Fertigprodukte informiert. Erste externe Kunden können 

bspw. Betreiber von Lägern außerhalb der Fabrik, Tiefkühlhäusern oder ein Distributi-

onszentrum sein, welche die Fertigprodukte direkt an den Endkunden vertreiben. Die 

Liste enthält zudem die genauen Auslieferorte, die entsprechenden Ausliefermengen- und 

das Auslieferdatum. Im Falle eines Rückverfolgbarkeitstests wird zusätzlich eine Zu-

sammenfassung über den durchgeführten Rückverfolgungsprozess mit den folgenden 

Informationen an den Auftraggeber zugeschickt: 

• Angabe der Rohwaren oder der Verpackungen, die zurückverfolgt wurden 
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• Start- und Endzeit (Datum und Uhrzeit) des Tests 

• Übersicht über die Datensätze, die überprüft wurden, um die produzierten Mengen zu 

bestimmen 

• Zusammenfassung der Massenbilanzierung 

• die Wirksamkeit der Tests einschließlich der Menge des gewonnenen Produkts 

• Liste der Personen, die im Falle einer tatsächlichen Rückverfolgung kontaktiert wer-

den sollten 

• Auflistung von eventuell aufgedeckten Problemen und Verbesserungsmöglichkeiten 

des Systems 

• Dokumentation von nicht erfolgreich abgeschlossenen Rückverfolgungsprozessen, 

die innerhalb von 60 Tagen erneut durchzuführen sind (vgl. Abschnitt 3.1.2) 

Die Abbildung 3.1 gibt einen Überblick über die vorwärtsgerichteten Verfolgungsprozes-

se in den betrachteten Backmittelwerken. 

 

Abbildung 3.1: Prozesse der vorwärtsgerichteten Verfolgung in den betrachteten Backmit-

telwerken 

Beim rückwärtsgerichteten Verfolgungsprozess von Produkten ist der Ausgangspunkt 

entweder eine Kundenreklamation über ein Fertigprodukt, ein Rückverfolgbarkeitstest 

durch einen Auditor oder internen Initiator oder ein intern erkannter Qualitätsmangel, 

bspw. mithilfe des HACCP-Konzepts (vgl. Abschnitt 2.7.2). Im Falle einer Reklamation 

übermittelt der Kunde die vorhandenen Informationen über das betroffene Produkt i. d. R. 

  
• Erfassung der Meldung über einen Qualitätsmangel 

  

• Lieferant wird um Stellungnahme gebeten und vorhandene Rückstellmuster 
untersucht 

  

• Identifizierung von Wareneingängen - Zuordnung der Lieferantencharge zu der 
internen Charge 

• Untersuchung der handschriftlichen Aufzeichnungen zur Identifizierung der 
bereits eingesetzten Rohwarenchargen (Bestimmung der eingesetzten 
Produktionslinie und des Produktionszeitraums) 

• Bestimmung der mit der betroffenenen Rohware produzierten Fertigprodukte 
inkl. der Menge 

• Massenbilanzierung der Rohwaren und der Fertigprodukte 

• Übermittlung einer Zusammenfassung über die mit der betroffenen Charge 
produzierten Fertigprodukte an den Kunden oder den Auditor (mit Angabe der 
Mengen je Auslieferort) 
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an die Qualitätsabteilung. Die übermittelten Informationen können das Mindesthaltbar-

keitsdatum, der Produktname, die NVE des betroffenen Produkts oder sonstige Anliefer-

informationen, z. B. Anlieferdatum- und Ort, sein. Bei rückwärtsgerichteten Verfolgungs-

fällen sollten aber mindestens die genaue Produktbezeichnung, das Produktionsdatum 

und ggf. die Produktionszeit der bemängelten Ware vorliegen. Fehlende Informationen 

sollten beim Kunden oder Auftraggeber angefragt werden. 

Um die Ursache für den Qualitätsmangel zu finden, werden je nach bereits angegebenen 

Informationen über die Reklamation alle relevanten Dokumente untersucht und ggf. von 

den betroffenen Abteilungen angefordert. Dazu zählen bspw. alle CCP-Dokumente, z. B. 

Metallteile im Brötchen; Untersuchung des Metalldetektors, Rückstellmuster von jeder 

Charge, z. B. Salmonellenbefunde; Ergebnisse der mikrobiologischen Analysen, Unterla-

gen der Technikabteilung, Schichtberichte und sonstige Aufzeichnungen aus der Produk-

tion. Gegebenenfalls werden die Lieferanten kontaktiert und die Herstellinformationen 

abgefragt. Anschließend werden die vorhandenen Informationen, z. B. Produktname, 

Mindesthaltbarkeits- und Herstelldatum sowie die NVE, an die Logistikabteilung weiter-

geleitet. 

Anhand dieser Informationen wird mithilfe des Warenwirtschaftssystems ermittelt, auf 

welcher Produktionslinie und in welcher Zeitspanne das betroffene Erzeugnis produziert 

wurde. Falls die Ursache für den Qualitätsmangel nicht innerhalb der Produktion gefun-

den wurde, müssen die für die Produktion des betroffenen Erzeugnisses eingesetzten 

Rohstoffchargen identifiziert und untersucht werden. Hierfür werden die handschriftli-

chen Aufzeichnungen der Produktion untersucht, die in dem betroffenen Zeitraum und 

auf der betroffenen Produktionslinie geführt wurden. 

Liegt die Ursache für den Qualitätsmangel an einem Rohstoff, so wird untersucht, ob 

dieser Rohstoff auch zur Produktion anderer Erzeugnisse eingesetzt wurde, die nicht re-

klamiert wurden. Da sich dieser Prozess ähnlich wie beim vorwärtsgerichteten Verfol-

gungsprozess gestaltet, wird auf die weiteren Prozessschritte nicht detailliert eingegangen 

und auf den Anfangsabschnitt des vorliegenden Abschnitts verwiesen. Es folgen die Mas-

senbilanzierung von Roh- und Fertigwaren, der Abgleich von theoretisch und tatsächlich 

produzierten Erzeugnissen und die entsprechende Rückmeldung an den Kunden oder 

Auftraggeber. 

Die rückwärtsgerichteten Verfolgungsprozesse sind in der Abbildung 3.2 zusammenfas-

send dargestellt. 
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Abbildung 3.2: Prozesse der rückwärtsgerichteten Verfolgung in den betrachteten Backmit-

telwerken 

3.1.2 Prozessbegleitende Vorgänge der Rückverfolgung 

Während der Ausführung des Rückverfolgungsprozesses finden in den betrachteten 

Backmittelwerken prozessbegleitende Vorgänge statt, die nachfolgend zusammengetra-

gen werden. Einer dieser Vorgänge ist die physische Trennung der möglicherweise von 

einer Reklamation betroffenen Bestände im Lager und die entsprechende Umbuchung

dieser Bestände in den Sperrbestand im Warenwirtschaftssystem. Diese Bestände bleiben 

bis zur Aufklärung des vorliegenden Falles im Sperrbestand, damit sie nicht mehr ausge-

liefert oder – im Falle von Rohwaren – nicht in der Produktion eingesetzt werden. Um 

deren Bewegung im Lager zu beschränken, werden sie zusätzlich visuell, z. B. mit einem 

Sperrband, gekennzeichnet. 

Sobald die von einer Reklamation betroffenen Bestände identifiziert sind, müssen diese 

fachgerecht entsorgt werden. Dieser Vorgang muss durch ein Zertifikat bescheinigt wer-

den. Das Zertifikat zur Dokumentation der Entsorgung von Materialien enthält Informati-

onen über die Deponie (Name und Ort), das Datum der Entsorgung und den Artikel inkl. 

Chargenangabe. In dem Zertifikat werden Fotos von der Entsorgungsaktion, die entsorgte 

Menge und Informationen über die Kontakte, welche die Zertifikate erhalten, dokumen-

tiert. 

  
• Erfassung der Kundenreklamation oder eines Rückverfolgbarkeitstests 

  

• Ursachenanalyse anhand von CCP-Dokumenten, Rückstellmustern, Unterlagen 
der Technikabteilung, Schichtberichten und sonstigen Aufzeichnungen aus der 
Produktion 

  
• Bestimmung der Produktionslinie und des Produktionszeitraums, auf der das 
jeweilige Produkt hergestellt wurde 

• Falls die Ursache an einer Rohware liegt: Untersuchung der handschriftlichen 
Aufzeichnungen zur Identifizierung der eingesetzten Rohwarenchargen 

• Falls die Ursache an einer Rohware liegt: Bestimmung der mit der 
betroffenenen Rohware produzierten Fertigprodukte inkl. der Menge 

• Massenbilanzierung der Rohwaren und Fertigprodukte 

• Übermittlung einer Zusammenfassung über die mit der betroffenen Charge 
produzierten Fertigprodukte an den Kunden oder den Auditor (mit Angabe der 
Mengen je Auslieferort) 
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Da die Lebensmittelunternehmen dazu verpflichtet sind Informationen über die Rückver-

folgung auf Verlangen den verantwortlichen Behörden zur Verfügung zu stellen 

(vgl. Abschnitt 2.3.2), müssen Dokumentationen über die Rückrufaktionen vorhanden 

sein. Bspw. wird dokumentiert, welche Maßnahmen getroffen wurden, um alle betroffe-

nen Produkte vom Vertriebsnetz zu entfernen und zu entsorgen. Zudem wird angegeben, 

welche Mengen, Artikel und Chargen betroffen sind und an welchem Datum diese ausge-

liefert und entsorgt wurden. 

Die verantwortlichen Mitarbeiter dokumentieren die Ergebnisse und nehmen ggf. sowohl 

Korrekturmaßnahmen als auch vorbeugende Maßnahmen vor, die zu verifizieren sind. 

Die Verifizierung wird durchgeführt, um sicherzustellen, dass Lücken innerhalb des Pro-

zesses korrigiert werden. Sobald entsprechende Änderungen vorgenommen wurden, soll-

te ein Rückverfolgungstest – zusätzlich zu den vierteljährlichen Tests – (vgl. Ab-

schnitt 2.4) durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Änderungen funktionieren. 

Diese Änderungen sollten innerhalb von 60 Tagen nach der erstmaligen Feststellung von 

fehlerhaften Prozessen abgeschlossen sein. Dieser Vorgang ist jedoch nicht prozessbe-

gleitend, da er basierend auf den Ergebnissen des Rückverfolgungsprozesses durchge-

führt wird. 

3.1.3 Stärken und Schwachstellen der aktuellen 
Rückverfolgungsprozesse 

Der Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 besagt, dass die Lebensmittel, die den 

Anforderungen der Lebensmittelsicherheit nicht entsprechen, durch geeignete Verfahren 

unverzüglich vom Markt zu nehmen sind (s. Abschnitt 2.3). Dies ist eine der betrachteten 

Stärken in der Backmittelindustrie, da die Unternehmen jederzeit in der Lage sind, unsi-

chere Lebensmittel zu identifizieren. Vergleichbar mit dem Artikel 19 der Verordnung 

(EG) Nr. 178/2002 ist die Kundenanforderung nach einer ausführlichen Analyse nach den 

Ursachen einer Reklamation oder eines eventuellen Qualitätsmangels (s. Abschnitt 2.4). 

Die Analyse der aktuellen Rückverfolgungsprozesse von verschiedenen Backmittelwer-

ken ergibt, dass die Ursachenanalyse bereits umfangreich durchgeführt wird und somit 

dieser Kundenanforderung entspricht, denn es werden alle möglichen internen Ursachen-

quellen überprüft. Bei Bedarf werden die Lieferanten um Stellungnahme gebeten 

(s. Abschnitt 3.1.1). Somit zählt die Ursachenanalyse zu den Stärken der Backmittelin-

dustrie. 

Eine weitere Stärke ist das Abschließen des Rückverfolgungsprozesses innerhalb der vom 

Kunden angegebenen zeitlichen Fristen (3–24 Stunden, vgl. Abschnitt 2.4). Die betrach-

teten Backmittelunternehmen sind zudem im Fall eines Rückverfolgbarkeitstests oder 

einer Reklamation – wie vom Kunden vorgegeben – durch drei vorbestimmte Kontakt-

personen erreichbar. Diese sind i. d. R. der Leiter der Qualitätssicherung, der Betriebslei-

ter und der Ansprechpartner für internationale Kunden. 
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Weiterhin zählt die Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln in allen 

Produktions- und Vertriebsstufen zu den Stärken in der Backmittelindustrie, welche 

gleichzeitig dem Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 entspricht. Die betrachte-

ten Backmittelwerke verfügen über Rückverfolgbarkeitssysteme, welche die Warenbe-

wegungen vom Wareneingang über die Produktion bis hin zur Auslieferung dokumentie-

ren. So werden z. B. EDV-basierte Zuordnungen zwischen der Lieferantencharge und der 

intern erzeugten Rohstoffcharge generiert. Eine weitere Zuordnung findet zwischen der 

Rohstoffcharge und der Charge des Fertigproduktes statt. Darüber hinaus werden die 

ausgelieferten Fertigprodukte mit Angabe der ausgelieferten Mengen, Chargen und der 

jeweiligen Auslieferorte, inkl. der Versanddatensätze, ebenfalls im EDV-System doku-

mentiert und mit unterschriebenen Lieferscheinen nachgewiesen. 

Zu den weiteren Stärken zählen u. a. die genaue Identifizierung und mengenmäßige Bi-

lanzierung von Rohstoffen und Fertigprodukten mit Angabe ihrer Standorte, die von ei-

nem Qualitätsmangel betroffen sind. Des Weiteren ist die Zusammenfassung des Rück-

verfolgungsprozesses eine aktuelle Stärke der Backmittelindustrie. Einige der Backmit-

telwerke analysieren dabei die Wirksamkeit des Rückverfolgungsprozesses und listen 

basierend auf diesen Zusammenfassungen verschiedene Verbesserungsmöglichkeiten auf 

(vgl. Abschnitt 3.1.1). 

Insgesamt kann in Bezug auf die Inhalte der Artikel 18 und 19 der Verordnung (EG) 

Nr. 178/2002 für die Backmittelindustrie gesagt werden, dass die Anforderungen bereits 

erfüllt werden. Dazu tragen u. a. die kundenspezifischen Anforderungen bei, da darin die 

gesetzlichen Anforderungen berücksichtigt werden. Es zeigt sich, dass die Unternehmen 

zur Gewährleistung einer erhöhten Lebensmittelsicherheit und zur zusätzlichen Absiche-

rung des eigenen Unternehmens über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehende Maß-

nahmen ergreifen können. 

Trotz der Erfüllung von Kundenanforderungen und der gesetzlichen Vorschriften existie-

ren Schwachstellen in den Rückverfolgungsprozessen der Backmittelindustrie. Die einge-

setzten Verfahren sind nicht fehlerfrei und teilweise ausbaufähig. Bspw. haben zum Zeit-

punkt der Analyse einige der betrachteten Backmittelwerke keinen fest definierten Soll-

Prozess für die Verfolgung und Rückverfolgung von Produkten. Dies führt dazu, dass der 

Wissensstand von einzelnen Prozessteilnehmern abweichend sein kann. So kann es vor-

kommen, dass die Prozesse nicht einheitlich bearbeitet werden. Dies hat zur Folge, dass 

je nach Arbeitsweise und Wissensstand eines Prozessteilnehmers die Prozessergebnisse 

variieren. Dadurch können z. B. unnötige, zu viele oder fehlerhafte Informationen bear-

beitet werden. Erschwerend kommt hinzu, dass unter den Prozessteilnehmern vor dem 

Beginn oder während des Rückverfolgungsprozesses keine Gespräche über den vorlie-

genden Fall stattfinden. Dies führt zum einen dazu, dass die Rollenverteilung während 

der Rückverfolgung nicht klar geregelt ist; zum anderen dazu, dass nicht alle Prozessteil-

nehmer frühzeitig über den Fall informiert werden. Da die Zeit für den Rückverfolgungs-

prozess begrenzt ist (vgl. Abschnitt 2.4), ist es notwendig, dass die von einer Reklamation 
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oder einem Qualitätsmangel betroffenen Fertigproduktchargen so schnell wie möglich 

identifiziert werden, denn es ist von Nachteil, dass die Prozessteilnehmer während der 

Rückverfolgung keine festgelegten Prozesse befolgen und somit nicht zeitsparend und 

zielorientiert handeln können. 

Eine weitere Schwachstelle ist der hohe zeitliche Aufwand zum Heraussuchen der Roh-

stoffchargen während des Bereitstellprozesses, falls diese manuell in den handschriftli-

chen Aufzeichnungen der Produktion abgelesen werden müssen. Zum einen ist dieser 

Prozess im Hinblick auf die Kundenanforderung nach der Durchführung des Rückverfol-

gungsprozesses innerhalb von 3 Stunden nachteilig (s. Abschnitt 2.4); zum anderen wei-

sen handschriftlich geführte Aufzeichnungen, bedingt durch die Vielzahl an manuellen 

Tätigkeiten, eine hohe Fehleranfälligkeit auf. Dem jeweiligen Mitarbeiter können Fehler 

beim Abschreiben einer Artikel- oder Chargennummer unterlaufen oder er entnimmt 

einen Rohstoff und schreibt jedoch die Chargennummer eines anderen Rohstoffs ab. Dies 

sind einige der betrachteten Fehler, die einem Mitarbeiter beim Bereitstellprozess unter-

laufen können. Da keine automatisierte Kontrolle der Aufzeichnungen wie in einem 

EDV-gestütztem System existiert, fallen derartige Fehler in manuell geführten Dokumen-

ten nicht immer auf. Infolgedessen ist die Rückverfolgbarkeit nicht mehr vollständig ge-

währleistet. 

Die letzte Schwachstelle bezieht sich auf die betriebsinterne Chargenverfolgung. In den 

informationstechnischen Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit sind nicht nur die 

Identifizierung der direkten Lieferanten und Abnehmern, sondern auch die Verknüpfung 

von betriebsinternen Warenbewegungen in das Rückverfolgbarkeitssystem vorgesehen 

(vgl. Abschnitt 2.5). Weiter heißt es im Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002, 

dass die Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln und weiteren Stoffen in allen Produkti-

ons- und Vertriebsstufen sicherzustellen ist (s. Abschnitt 2.3.1). Dementsprechend exis-

tieren in der Backmittelindustrie Prozesse, um Halbfertigerzeugnisse wie einen Teig 

durch eine Chargenzuordnung rückverfolgbar zu machen: jedoch sind die entsprechenden 

Prozesse gegenwärtig nicht fehlerfrei gestaltet. Ein Grund dafür ist hier ebenfalls das 

Führen von handschriftlichen Dokumenten. Außerdem stimmen in EDV-basierten Syste-

men die tatsächlich entnommenen Rohstoffchargen und -mengen mit den im EDV-

System geplanten und zu bereitstellenden Rohstoffchargen nicht immer überein. Dadurch 

kann es zu einer Bestandsabweichung und zur Vermischung von Rohstoffchargen kom-

men, die ggf. beim Zurückmelden der jeweiligen Fertigungsaufträge aufwendig korrigiert 

werden müssen. 

Die beschriebenen Stärken und Schwächen treffen nicht zwangsläufig auf alle der be-

trachteten Backmittelwerke zu, da es sich hierbei um eine Zusammenstellung von Einzel-

fällen handelt. 

Die Ergebnisse dieses Abschnitts sind in der Abbildung 3.3 zusammenfassend dargestellt.  
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Abbildung 3.3: Übersicht über die aktuellen Stärken und Schwächen während des Rückver-

folgungsprozesses 

3.1.4 Funktionale und nicht-funktionale Anforderungen an die 
Rückverfolgungsprozesse 

Die Anforderungen, die sich aus den offenen Formulierungen der gesetzlichen Vorschrif-

ten – insbesondere aus der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 – ergeben, schreiben eine 

Ausgestaltung des eingesetzten Rückverfolgbarkeitssystems nicht fest vor. So kann bspw. 

die Nutzung eines EDV-Systems aus dem Gesetzestext nicht abgeleitet werden. „Dass es 

jedoch gerade für größere Unternehmen sinnvoll sein kann, über entsprechende EDV-

Systeme zu verfügen, ergibt sich nur aus dem Anspruch auch mit zunehmender Datenfül-

le die relevanten Informationen den Behörden zur Verfügung stellen zu können. Da es 

aber auch keinerlei zeitliche Vorgaben zur Rückverfolgung gibt, ist selbst die EDV-

gestützte Rückverfolgbarkeit lediglich im eigenen Interesse der Unternehmen zu sehen“ 

(Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft 2004, S. 7). Vor diesem Hintergrund ergeben 

sich über die gesetzlichen Vorschriften und die kunden- und informationsspezifischen 

Anforderungen hinaus auf der Grundlage der exemplarischen Analyse zusätzliche Anfor-

derungen an die Rückverfolgungsprozesse. Die nachfolgend beschriebenen Anforderun-

gen werden in funktionale und nicht-funktionale Anforderungen unterteilt, um sie genau-

er einordnen und voneinander abgrenzen zu können. Funktionale Anforderungen be-

schreiben dabei die „Fähigkeiten eines Systems, die ein Anwender erwartet, um mit Hilfe 

Die (betrachteten) Backmittelunternehmen sind jederzeit 
in der Lage, unsichere Lebensmittel vom Markt zu 
nehmen 

umfangreiche Ursachenanalyse 

Rückverfolgung innerhalb des vom Kunden 
vorgegebenen Zeitraums abgeschlossen 

• Verantwortlichkeiten unklar 
• kein einheitliches Vorgehen für gleiche Prozesse 

nicht ausreichende Standardisierung der 
Rückverfolgungsprozess 

• fehleranfällig und zeitaufwändig während der Rückverfolgung 

handschriftliche Aufzeichnungen 

Identifizierung von Halbfertigerzeugnissen ist aufgrund 
der Fehleranfälligkeit nur mit hohem Aufwand 
gewährleistet 
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des Systems ein Problem zu lösen“ (Informationstechnikzentrum Bund 2009, S. 114). 

Nicht-funktionale Anforderungen beschreiben dagegen wie gut ein System eine Funktion 

leisten soll. Sie tragen zur Anwendbarkeit eines Systems bei und können wiederum in 

Qualitätsanforderungen und Randbedingungen unterteil werden. „Die nicht-funktionalen 

Anforderungen sollten dabei messbar, prüfbar und entscheidbar formuliert sein“ (Infor-

mationstechnikzentrum Bund 2009, S. 114). Zusätzlich ergibt sich eine Unterscheidung 

nach direkten und indirekten Anforderungen. Direkte Anforderungen betreffen in diesem 

Fall den Rückverfolgungsprozess; indirekte Anforderungen hingegen können den Rück-

verfolgungsprozess über Anpassungen an den Dokumentationsprozessen beeinflussen. 

Dokumentationsprozesse bezeichnen dabei die Verfolgung und Dokumentation der phy-

sischen Warenbewegungen vom Wareneingang über die Produktion bis hin zur Ausliefe-

rung, wodurch wiederum die Rückverfolgbarkeit ermöglicht wird. 

Die erste funktionale und zugleich direkte Anforderung zielt auf die Standardisierung der 

Rückverfolgungsprozesse ab. Hierfür sollten die detaillierten Prozessschritte festgelegt, 

den verantwortlichen Prozessteilnehmern mitgeteilt und angewandt werden. Dadurch soll 

ein einheitliches Vorgehen während des Rückverfolgungsprozesses gewährleistet werden. 

Bspw. sollten die Ablageorte der jeweiligen Datensätze und Ordner oder die zu verwen-

denden Programme und Transaktionen den dafür verantwortlichen Prozessteilnehmern 

bereits bekannt sein. Auf die einzelnen im EDV-System durchzuführenden Schritte wird 

nicht konkret eingegangen, da die Backmittelwerke selbst bei der Anwendung gleicher 

EDV-Programme unterschiedliche Transaktionen benutzen und somit unterschiedliche 

Vorgehensweisen aufweisen können. Von Bedeutung ist, dass die Prozessschritte im Vor-

feld festgelegt wurden. Der standardisierte Rückverfolgungsprozess soll sicherstellen, 

dass die Prozessteilnehmer sofort die richtigen Informationen zusammentragen und die 

richtigen Ansprechpartner kontaktiert werden. Um ein uneinheitliches Bearbeiten der 

Prozesse zu vermeiden, sollten die Verantwortlichkeiten für die jeweiligen Prozesse klar 

definiert und die Tätigkeitsfelder voneinander abgegrenzt werden. Standardisierte Prozes-

se ermöglichen nicht nur ein einheitliches Vorgehen, sondern auch einen schnelleren 

Abruf der benötigten Daten und Informationen innerhalb des zur Verfügung stehenden 

Zeitraums. 

Die zweite funktionale Anforderung betrifft indirekt die Identifizierung von Rohstoffen 

und Fertigprodukten im Rückverfolgungsprozess. Da es gesetzlich nicht fest vorgeschrie-

ben ist, wie die jeweiligen Objekte zu identifizieren sind, ist es einem Unternehmen selbst 

überlassen, ob es die Lieferanten, von denen Rohstoffe bezogen, und die gewerblichen 

Abnehmer, an die die jeweiligen Erzeugnisse ausgeliefert wurden, über ein EDV-System 

oder anderweitig, z. B. über manuelle aufgezeichnete Dokumente, identifiziert (vgl. Ab-

schnitt 2.3). Auf der Grundlage der Betrachtungen aus der Praxis lässt sich jedoch eine 

EDV-gestützte Rückverfolgung empfehlen, da eine manuelle Rückverfolgung über die 

handschriftlichen Aufzeichnungen der Produktion fehleranfällig ist und mit einem hohen 

zeitlichen Aufwand einhergeht (vgl. Abschnitt 3.1.1). Ein EDV-gestützter Rückverfol-



 
 
3 Entwicklung eines Konzeptes zum Rückverfolgungsprozess in der Backmittelindustrie 45 

gungsprozess setzt jedoch ein genaue Verfolgung und Dokumentation voraus, bei dem 

alle Warenbewegungen über die gesamte Wertschöpfungs- und Vertriebskette im EDV-

System verbucht werden (vgl. Abschnitt 2.5). D. h., damit bestimmte Objekte gezielt 

zurückverfolgt werden können, müssen sie vorher systemtechnisch erfasst worden sein. 

Durch ein angepasstes EDV-System sollte die Chargenbildung für alle aus dem betriebs-

internen Vorgang resultierende Erzeugnisse gewährleistet und die Dokumentation der 

vergebenen Chargen automatisiert werden, um den Identifizierungsprozess während der 

Verfolgung oder Rückverfolgung zu vereinfachen und zu beschleunigen. Dabei erfolgt 

die Chargenbildung i. d. R. entweder über die Rezeptur des jeweiligen Fertigproduktes 

oder durch eine zeitliche Eingrenzung anhand des Liefer- und Produktionsdatums 

(s. Abschnitt 2.5). 

Ein EDV-gestütztes Rückverfolgungssystem ist auch für die nächste funktional-indirekte 

Anforderung, welche die Fehlererkennung betrifft, von Bedeutung. Bezugnehmend auf 

die im Abschnitt 3.1.3 beschriebene Schwachstelle, dass die tatsächlich entnommenen 

Rohstoffchargen von den im EDV-System geplanten Rohstoffchargen abweichen können, 

ergibt sich die Anforderung nach der Fehlererkennung. Mit dem Einsatz technischer 

Hilfsmittel, z. B. Barcode-Scanner, sollten bereits bei der Erfassung von Warenein- und -

ausgängen oder bei der Kommissionierung von Rohstoffen zur Bereitstellung in der Pro-

duktion eventuelle Mengen- und Typfehler erkannt und dem jeweiligen Benutzer ange-

zeigt werden. Die eingesetzten technischen Hilfsmittel sollten dabei über eine Schnittstel-

le mit dem EDV-System verbunden sein. 

Eine weitere funktional-indirekte Anforderung betrifft ebenfalls den Bereitstellprozess, 

der systemtechnisch gesteuert und kontrolliert werden soll (vgl. Abbildung 3.4). Um ei-

nen Fertigungsauftrag bearbeiten zu können, z. B. das Drucken des Auftrages oder das 

Kreieren von Etiketten für das Endprodukt, muss dieser zunächst im EDV-System freige-

geben werden. Die Erstellung und die anschließende Freigabe eines Fertigungsauftrages 

werden aktuell jedoch ohne eine Zeitverzögerung vorgenommen. Von Vorteil wäre eine 

zeitverzögerte Freigabe des Fertigungsauftrages, um in diesem Zeitraum betriebliche 

Vorbereitungen und Prüfungen vornehmen zu können (SAP SE 2018). So sollte ein ge-

planter Fertigungsauftrag in einem EDV-System erst dann freigegeben werden können, 

falls die physisch bereitgestellten Rohstoffchargen mit den im EDV-System geplanten 

Rohstoffchargen übereinstimmen. Dadurch wird nicht nur die Rückverfolgbarkeit, son-

dern es wird auch die Einhaltung der im EDV-System voreingestellten Entnahmestrategie 

sichergestellt, z. B. nach dem First-In- – First-Out-Prinzip. 



 
 
3 Entwicklung eines Konzeptes zum Rückverfolgungsprozess in der Backmittelindustrie 46 

 

Abbildung 3.4: Freigabeprozess für einen Fertigungsauftrag 

Die systemtechnische Steuerung der Bereitstellung bildet gleichzeitig die Grundlage für 

die Rückmeldung der gefertigten Menge an Endprodukten oder an Ausschuss zu einem 

Fertigungsauftrag. Damit die zurückgemeldeten Daten die tatsächlich verbrauchten Roh-

stoffmengen (Ist-Verbrauch) widerspiegeln, ergibt sich die nicht-funktionale und zugleich 

indirekte Anforderung nach einer zeitnahen und EDV-basierten Verbuchung des Roh-

stoffverbrauchs, d. h. Rückmeldung zum Fertigungsauftrag über den Rohstoffverbrauch. 

Durch eine zeitnahe Verbuchung der Rückmeldung soll die sogenannte retrograde Ent-

nahme von Komponenten ermöglicht werden. Bei der retrograden Entnahme wird ent-

sprechend der Stücklistenauflösung, d. h. quantitative Zusammensetzung der Rohstoffe, 

eines Produktes die Warenausgangsbuchung der jeweiligen Rohstoffe automatisch ver-

bucht (Universitätsrechenzentrum Heidelberg 2018). Liegt eine zeitnahe Verbuchung des 

Rohstoffverbrauchs nicht vor, z. B. bei einer zeitverzögerten manuellen Rückmeldung, so 

werden die verbrauchten Rohstoffmengen aus den schriftlichen Dokumentationen abgele-

sen. 

Die nächste nicht-funktionale und direkte Anforderung betrifft die Reduzierung der zu-

lässigen Abweichung bei der Massenbilanzierung (vgl. Abschnitt 3.1.1) von Rohstoffen 

und Fertigprodukten. Bei den Rohstoffen geht es dabei bspw. um die Abweichung zwi-

schen der ursprünglichen Wareneingangsmenge einer Charge und der Summe, mit der der 

Verbleib dieser Charge nachgewiesen wird. Letztere bezieht sich i. d. R. auf die Menge, 

welche sich aus dem noch vorhandenen Lagerbestand, der bereits in der Herstellung ein-

gesetzten Menge und dem Ausschuss zusammensetzt. Aktuell darf die Abweichung zwi-

schen diesen beiden Mengen bei maximal 2 Prozent liegen. Bei einer angenommenen 

täglichen Produktionsleistung von einer Million Brötchen in einem Backmittelunterneh-

men entspricht eine Abweichung von 2 Prozent ca. 20.000 Brötchen, die nicht eindeutig 
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zugeordnet werden können. Aus diesem Grund sollte eine Reduzierung dieser zulässigen 

Abweichung oder eine komplette Übereinstimmung der beiden Summen angestrebt wer-

den. 

Ergänzend zu den bisher beschriebenen Anforderungen können grundlegende Hand-

lungsempfehlungen aus dem Abschnitt 2.6 betrachtet werden. Die Tabelle 3.1 gibt eine 

Übersicht über die beschriebenen Anforderungen. 

 

3.2 Methodische Entwicklung des Konzeptes für den 

Rückverfolgungsprozess 

Ausgehend von den theoretischen Grundlagen im Kapitel 1 und den praktischen Analysen 

im Abschnitt 3.1 wird in dem vorliegenden Abschnitt das Konzept für den Rückverfol-

gungsprozess in der Backmittelindustrie beschrieben. Für eine strukturierte Entwicklung 

des Konzeptes bedarf es sinnvoll ineinandergreifender Phasen. Die methodische Vorge-

hensweise hierfür lehnt sich teilweise an die im Abschnitt 2.2.3 beschriebene Vorge-

hensweise bei der Entwicklung eines Rückverfolgbarkeitssystems an. Da es sich in dieser 

Abschlussarbeit um den Rückverfolgungsprozess handelt, können nur bestimmte Teile 

des benannten Abschnittes angewendet werden. 

Unter Berücksichtigung der Zielsetzung aus dem Kapitel 1 und in Anlehnung an die Vor-

gehensweise bei der Entwicklung eines Rückverfolgbarkeitssystems (vgl. Ab-

Tabelle 3.1: Anforderungen an die Rückverfolgungsprozesse in der Backmittelindustrie 
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schnitt 2.2.3) gliedert sich die methodische Entwicklung des Konzeptes in die Phasen 

Situationsanalyse, Konsolidierung der eigens erarbeiteten Anforderungen an die Rückver-

folgungsprozesse, Entwurf von Prozessen unter Berücksichtigung von (gesetzlichen und 

kundenspezifischen) Anforderungen, finaler Aufbau der Prozesse sowie Erprobung und 

Bewertung. Da im Abschnitt 3.1 die aktuellen Rückverfolgungsprozesse in der Backmit-

telindustrie bereits analysiert wurden, wird die Situationsanalyse im Folgenden nicht wei-

ter thematisiert. Dies gilt auch für die Phasen Erprobung und Bewertung, die im Kapitel 4 

dieser Abschlussarbeit thematisiert werden. Somit werden im vorliegenden Abschnitt 

zunächst die Phasen über den Entwurf von Prozessen und den finalen Aufbau des Kon-

zeptes betrachtet. 

Der Phasenaufbau folgt dem Gedanken, dass für den späteren Entwurf von Rückverfol-

gungsprozessen die Betrachtung der aktuellen Rückverfolgungsprozesse von unterschied-

lichen Backmittelwerken (Situationsanalyse) erforderlich ist. Die Berücksichtigung der 

aktuellen Prozesse bei der Konzeptentwicklung schafft die Basis dafür, dass das Konzept 

allgemeingültig ist und von unterschiedlich strukturierten Backmittelwerken angewendet 

werden kann. Entsprechend dieser Gedanken wird die Phase Entwurf von Prozessen zwi-

schen der Situationsanalyse, der Konsolidierung von Anforderungen (an die Rückverfol-

gungsprozesse) und dem finalen Aufbau des Konzeptes angeordnet. Inhaltlich erfolgt 

beim Entwurf von Prozessen die gedankliche Umsetzung und Strukturierung der einzel-

nen Prozessabläufe unter Berücksichtigung der Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit 

(vgl. Abschnitt 2.3–2.5). Weiterhin kann die Erprobung und die Bewertung des Konzep-

tes nur dann vorgenommen werden, wenn die entwickelten Rückverfolgungsprozesse 

miteinander verknüpft wurden. Die Verknüpfung der einzelnen Rückverfolgungsprozesse 

und das Aufzeigen von Verantwortlichkeiten erfolgt bei der Beschreibung des finalen 

Aufbaus des Konzeptes. 

In der Abbildung 3.5 ist die methodische Vorgehensweise dargestellt. Die detaillierten 

Schilderungen der Inhalte werden innerhalb den nachfolgenden Abschnitten einzeln vor-

genommen. Das Konzept wird im nachfolgenden Abschnitt mit dem Entwurf von Prozes-

sen fortgeführt. 
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Abbildung 3.5: Methodischer Aufbau des Konzeptes 

3.2.1 Entwurf von Prozessen unter Berücksichtigung von 
Anforderungen 

Die Feststellbarkeit von Lieferanten, der Schutz von Menschen vor gesundheitsschädli-

chen Lebensmitteln sowie die Sicherstellung, dass Lebensmittel, die geeignet sind, die 

Gesundheit zu schädigen, nicht in den Verkehr gebracht werden, sind einige der Gründe, 

die zur Entstehung der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 geführt haben (vgl. Abschnitt 2.3). 

Somit ist ein Rückverfolgungsplan ein erforderliches Element eines Lebensmittelsicher-

heitsplans. Ein schriftlicher Rückverfolgungsplan mit geeigneten Verfahren sollte die im 

Fall einer Reklamation oder aufgrund intern erkannter Qualitätsmängel durchzuführende 

Prozesse zur Identifizierung betroffener Produkte beschreiben. Darin sollten zugleich 

auch die Verantwortlichkeiten zur Durchführung dieser Prozesse festgelegt sein. Unter 

Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften ist es das Ziel dieses Abschnittes, einen 

Entwurf der einzelnen Rückverfolgungsprozesse zu erstellen, welcher von unterschiedli-

chen Backmittelwerken angewendet werden kann. Um dieses Ziel zu erreichen, werden 

jedoch nicht nur die gesetzlichen Vorschriften, sondern auch die Eingaben aus der Be-

trachtung der aktuellen Rückverfolgungsprozesse (vgl. Abschnitt 3.1) sowie die kunden-
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spezifischen Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit in der Backmittelindustrie 

(vgl. Abschnitt 2.3–2.5) berücksichtigt. 

Da entsprechend den im Abschnitt 2.4 betrachteten Kundenanforderungen eine Reklama-

tion spätestens eine Stunde nach der Bekanntgabe des vorliegenden Falles bearbeitet wer-

den muss, sollten die für die Rückverfolgbarkeit verantwortlichen Prozessteilnehmer 

jederzeit erreichbar sein. Das bedeutet, dass die Verantwortlichen auch außerhalb der 

üblichen Arbeitszeiten eine Kundenreklamation entgegennehmen und die Rückverfol-

gung durchführen können sollten. Für diesen Fall sollten Stellvertreterregelungen be-

schlossen werden. Außerdem empfiehlt es sich entsprechend dem Abschnitt 3.1.4, die 

Kommunikationsinformationen in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und ggf. zu 

aktualisieren. Auf der einen Seite sollten die betriebsinternen Kontaktpersonen, die für 

die Rückverfolgung verantwortlich sind, den Kunden im Voraus mitgeteilt werden; auf 

der anderen Seite sollte gewährleistet werden, dass nach intern identifizierten Qualitäts-

mängeln sofort die verantwortlichen Kontaktpersonen der jeweiligen Kunden erreicht und 

informiert werden. Aus diesem Grund sollten auch die relevanten Kontaktinformationen 

aller Kunden (Name, E-Mail-Adresse, Adresse, Fax- und Telefonnummer) ständig kon-

trolliert und aktualisiert werden. 

Aktuelle Kontaktinformationen sind insbesondere für den ersten Prozessschritt der Rück-

verfolgung von Bedeutung, bei dem es um die Bestätigung der Kundenmeldung über eine 

Reklamation geht (vgl. Abschnitt 2.4). Diese Bestätigung sollte spätestens eine Stunde 

nach dem Erhalt des ersten Anrufes des Kunden oder des Auftraggeber im Fall eines 

Rückverfolgbarkeitstests erfolgen. Ein Backmittelunternehmen sollte für die Entgegen-

nahme eines Rückruffalls entsprechend der Kundenanforderung (s. Abschnitt 2.4) drei 

Ansprechpartner bestimmen. Diese sollten im Falle einer Reklamation zur Verfügung 

stehen und in der Lage sein, den Fall aufzunehmen. Zur Aufklärung eines vorliegenden 

Falles hat ein Unternehmen dabei, je nach Art der zurückzumeldenden Informationen, 

3 bis maximal 24 Stunden zur Verfügung (s. Abschnitt 2.4). 

Eine Rolle, die bei der exemplarischen Analyse der bestehenden Rückverfolgungsprozes-

se sich als besonders sinnvoll herausstellte, ist die eines internen Koordinators. Jedoch 

existiert nicht in allen betrachteten Backmittelwerken ein interner Koordinator, der fol-

gendermaßen fungiert: 

• zentrale Leitung aller Situationen in Bezug auf den Rückverfolgungsprozess 

• Überprüfung der Einhaltung von z. B. gesetzlichen und kundenspezifischen Vor-

schriften und vorbestimmten Abläufen 

• bei Bedarf Kontaktaufnahme zum Kunden, Koordination eventueller Rückrufaktio-

nen sowie der anschließenden Entsorgung von betroffenen Rohstoffen und Fertigpro-

dukten 

• Sicherstellung der Einhaltung von zeitlichen Fristen 
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• durchgehende Beaufsichtigung der Aktivitäten des Rückverfolgungsteams, um z. B. 

eine mehrfache Ausführung von identischen Prozessen durch unterschiedliche Pro-

zessteilnehmer zu vermeiden (vgl. Abschnitt 3.1.3) 

Aus diesen Gründen empfiehlt es sich zudem, dass sich das Rückverfolgungsteam 

(vgl. Abbildung 3.6) unmittelbar nach dem Eintreffen einer Reklamation oder vor der 

Untersuchung eines möglichen Lebensmittelproblems zunächst unter der Leitung des 

internen Koordinators versammelt. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Prozessteilneh-

mer so schnell wie möglich über den vorliegenden Fall ausreichend informiert werden. 

Die Prozessteilnehmer sind folglich in der Lage, Sofortmaßnahmen, wie die vorsorgliche 

Sperrung der möglicherweise von dem Qualitätsmangel betroffenen Bestände oder die 

Unterbrechung der Vertriebsaktivitäten gemeinsam zu treffen. Für die Rolle des internen 

Koordinators sollte dabei betriebsintern ein geeigneter Mitarbeiter ausgewählt werden 

(s. Abschnitt 3.2.2). Des Weiteren können offene Fragen innerhalb des Teams bereits im 

Vorfeld geklärt, Prioritäten hinsichtlich der Dringlichkeit von zu ermittelnden Informati-

onen und Daten gesetzt und – falls notwendig – eine Reihenfolge der zu erledigenden 

Aufgaben festgelegt werden. Da das Unternehmen entsprechend den Kundenanforderun-

gen zunächst eine begrenzte Zeit von 3 Stunden zum Zurückverfolgen von betroffenen 

Fertigprodukten hat (vgl. Abschnitt 2.4), sollte das Rückverfolgungsteam ca. nach 

2 Stunden den Zwischenstand des Rückverfolgungsprozesses bewerten. Bspw. sollte ge-

prüft werden, ob die Daten und Informationen, denen eine hohe Priorität zugewiesen 

wurde, bereits vollständig ermittelt wurden. Das Rückverfolgungsteam sollte dabei aus 

Mitarbeitern aller Abteilungen zusammengesetzt sein, die einen Beitrag zum Rückverfol-

gungsprozess leisten (vgl. Abschnitt 3.2.2). In jedem Fall sollte das Rückverfolgungsteam 

eng mit der Logistikabteilung zusammenarbeiten, um alle verdächtigen Fertigprodukte, 

die von der Reklamation betroffen sein könnten, von Anfang des Rückverfolgungsprozes-

ses an zu sperren und isoliert zu halten. Dies betrifft auch alle verdächtigen Rohstoffe, die 

sich noch im Rohwarenlager befinden oder bereits in der Produktion eingesetzt werden. 
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Abbildung 3.6: Aufgaben des Rückverfolgungsteams unter der Leitung eines internen Koor-

dinators 

Nach der Erstbesprechung eines aktuell vorliegenden Falles folgen die Ursachenanalyse 

und die Identifizierung der betroffenen Rohwaren und Fertigprodukte. Bei der Untersu-

chung eines möglichen Nahrungsmittelproblems sollte wie folgt vorgegangen werden: 

• Alle relevanten Produktions- und Qualitätsunterlagen sind zu untersuchen. Wie be-

reits im Abschnitt 3.1.1 beschrieben, zählen dazu alle CCP-Dokumente, Unterlagen 

der Technikabteilung, Schichtberichte und weitere Aufzeichnungen aus der Produkti-

on. Um festzustellen, ob die Kontamination des Endproduktes rohstoffbedingt ist, 

sollten z. B. vorhandene Rückstellmuster der betroffenen Charge untersucht werden.  

• Alle in dem betroffenen Endprodukt eingesetzten Rohstoffe sind über das jeweilige 

Rezept des Endproduktes zu identifizieren. Um die genaue Ursache einer Produkt-

kontamination durch einen Rohstoff zu bestimmten, sind ggf. die entsprechenden 

Chargen bis zum Feld bzw. bis zum Erzeuger zurückzuverfolgen. 

• Anders als für die Identifizierung der direkten Abnehmer oder der direkten Lieferan-

ten liegt die zeitliche Frist hierfür gemäß der Kundenanforderung nicht bei 3, sondern

bei 24 Stunden (vgl. Abschnitt 2.4). 

• Zur besseren Veranschaulichung sollte die Ursachenanalyse mithilfe eines Ishikawa-

Diagramms (s. Abschnitt 2.4) abgebildet werden, in dem alle Gründe, die zum Quali-

tätsmangel geführt haben, angegeben werden. 

Mit der Identifizierung der betroffenen Fertigproduktchargen sollte im Idealfall ebenfalls 

direkt nach der Erstbesprechung des vorliegenden Falles, d. h. parallel zu der Ursa-
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chenanalyse begonnen werden. Dabei sollte die folgende Vorgehensweise beachtet wer-

den: 

• Anhand der (vom Kunden) übermittelten Informationen, z. B. NVE des Produktes, 

Mindesthaltbarkeitsdatum, Produktionsdatum, ist die Gesamtmenge an Fertigpro-

duktchargen zu identifizieren, die von einem Qualitätsmangel betroffen ist. 

• Anschließend sollte eine Massenbilanzierung für die betroffenen Fertigproduktchar-

gen durchgeführt werden, um den Verbleib der mit dieser Charge produzierten Pro-

dukte nachzuweisen. 

• Die Summe der internen und bereits ausgelieferten Bestände sollte dabei mit der Ge-

samtproduktionsmenge übereinstimmen. Die Vorgehensweise hierfür lehnt sich an 

die aktuellen Rückverfolgungsprozesse an, die im Abschnitt 3.1.1 detailliert be-

schrieben wurden. 

• Danach sind die Bestände zu sperren und eine detaillierte Liste der betroffenen Fer-

tigprodukte zu erstellen. Diese Liste sollte sofort an den Kunden oder den Auftragge-

ber (falls es sich um einen Rückverfolgbarkeitstest handelt) zugeschickt werden, wo-

bei darin der aktuelle Standort, die Chargennummer, die NVE und das Mindesthalt-

barkeitsdatum der Fertigprodukte aufzuführen sind. 

In Abhängigkeit des Ergebnisses aus der Ursachenanalyse sind anschließend die betroffe-

nen Rohstoffchargen zu bestimmen, falls die Ursache für eine Reklamation an einem 

Rohstoff liegt. In diesem Fall sollte wie folgt vorgegangen werden: 

• Über das Rezept und die Charge des jeweiligen Fertigproduktes sind die betroffenen 

Rohstoffchargen, ggf. auch Verpackungschargen, zu identifizieren. 

• Anschließend sollte die gesamte Rohstoffmenge ermittelt werden, die unter dieser 

Charge angeliefert wurde. 

• Im nächsten Schritt sollte eine Massenbilanzierung dieser Rohstoffcharge durchge-

führt werden. Zum einen ist zu berechnen, welche Mengen der ermittelten Rohstoff-

chargen noch auf Lager sind; zum anderen ist zu überprüfen, ob diese Rohstoffchar-

gen in andere Fertigproduktchargen eingeflossen sind, die nicht reklamiert wurden.  

• Ist dies der Fall, so sind die weiteren Fertigproduktchargen zu identifizieren und für 

diese ebenfalls eine Massenbilanzierung durchzuführen. 

Der Grund, warum mit dem Identifizierungsprozess nicht erst nach der Ursachenanalyse 

begonnen werden sollte, ist der zur Verfügung stehende Zeitraum von nur 3 Stunden. Um 

den Kunden möglichst schnell eine Rückmeldung über die betroffenen Bestände zu ge-

ben, sollten unmittelbar nach der Erstbesprechung die bereits ermittelten Bestände – ba-

sierend auf den vom Kunden übermittelten Informationen – mitgeteilt werden. Falls aus-

gehend von betroffenen Rohstoffen weitere, nicht reklamierte Fertigprodukte identifiziert 

wurden, sind diese ebenfalls sofort an den Kunden oder an den Auftraggeber zuzuschi-

cken. 
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Den nächsten Prozess bildet die Wiederversammlung des Rückverfolgungsteams nach 

2 Stunden, um den aktuellen Stand zu bewerten, die gesammelten Dokumente abzuglei-

chen und um zu ermitteln, ob alle benötigten Daten und Informationen vollständig vorlie-

gen. Anschließend sollten die Unterlagen zusammengeführt und den direkten Kunden 

oder dem Auftraggeber – falls es sich um ein Rückverfolgbarkeitstest handelt – zuge-

schickt werden. Zur Selbstkontrolle empfiehlt es sich eine Checkliste einzusetzen, die im 

Vorfeld betriebsintern speziell für den Rückverfolgungsprozess entworfen werden sollte. 

Dadurch soll bspw. sichergestellt werden, dass wichtige Rückverfolgungsschritte nicht 

übersprungen werden. Eine Checkliste hat den Vorteil, dass die teaminterne Kommunika-

tion vereinfacht wird, da jeder Prozessteilnehmer ohne lange Rücksprachen direkt fest-

stellen kann, was er bereits erledigt hat. In dieser Checkliste sollte der Bearbeitungsstatus 

der für die Ursachenanalyse relevanten Dokumente (vgl. Abschnitt 3.1.1) und der Bear-

beitungsstatus der identifizierten Rohstoff- und Fertigproduktenchargen enthalten sein. 

Die Tabelle 3.2 zeigt einen möglichen Aufbau einer Checkliste für den Rückverfolgungs-

prozess in der Backmittelindustrie. Die Checkliste ist erst dann vollständig abgearbeitet, 

wenn die bisher beschriebenen Prozesse finalisiert, alle Dokumente zusammengeführt 

und innerhalb der 3-Stunden-Frist den jeweiligen Kunden zugeschickt wurden. Von den 

jeweiligen Kunden sollte dabei eine Rückmeldung angefordert werden, in der die gemel-

deten NVE, die entsprechenden Mengen und Auslieferorte bestätigt werden. 

Bei rohstoffbedingten Rückrufprozessen ist anschließend der Lieferant zu kontaktieren, 

um die genaue Ursache eines eventuellen Qualitätsmangels zu erfragen. Der Lieferant 

sollte ggf. die Rückverfolgung bis zum Feld vorweisen. Dabei sollte eine eindeutige Ver-

knüpfung zwischen den jeweiligen Rohstoffchargen und den ursprünglichen Felddaten 

vorhanden sein. Die lieferantenbezogenen Dokumente sind entsprechend den kundenspe-

zifischen Anforderungen (vgl. Abschnitt 2.4) innerhalb von 24 Stunden an den Kunden 

zu schicken. 

Nach dem Abschließen des Rückverfolgungsprozesses sollte eine Analyse und Zusam-

menfassung des Rückverfolgungsprozesses und der Zusammenarbeit der Prozessbeteilig-

ten durchgeführt werden. Zudem sollten aufgedeckte Probleme und Schwachstellen be-

wertet und basierend darauf Verbesserungsmöglichkeiten identifiziert und entsprechende 

Korrekturmaßnahmen eingeleitet werden. Nicht erfolgreich abgeschlossene Rückverfol-

gungstests sind dagegen innerhalb von 60 Tagen erneut durchzuführen (vgl. Ab-

schnitt 3.1.3). 

Tabelle 3.2: Beispielhafte Checkliste für den Rückverfolgungsprozess in der Backmittelin-

dustrie 

Firmenadresse Checkliste für den Rückverfolgungsprozess – in-

nerhalb von drei Stunden nach Bekanntgabe des 

Rückverfolgungsfalls durchzuführen 

Firmenlogo 

Zur Sicherstellung der gesetzlichen Vorschriften und der kundenspezifischen Vorgaben 
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Firmenadresse Checkliste für den Rückverfolgungsprozess – in-

nerhalb von drei Stunden nach Bekanntgabe des 

Rückverfolgungsfalls durchzuführen 

Firmenlogo 

während der Durchführung der Rückverfolgung ist die vorliegende Checkliste einzuset-

zen, die von den Teilnehmern des Rückverfolgungsteams genutzt und aktualisiert wer-

den soll. Diese Checkliste dient auch zur Selbstkontrolle, damit u. a. wichtige Rückver-

folgungsprozesse nicht übersprungen werden. 

verantwort-

lich 

Prozess auszuführende Aufgabe Kommentar 

 Kontaktaufnahme 

mit dem Kunden/ 

Auftraggeber 

Rückruf an den Kunden/ Auftrag-
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Weiterleiten der vorliegenden 

Informationen an das internatio-

nale Rückverfolgungsteam und 

die Führungsebene 

 

Details über den vorliegenden Fall 
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Firmenadresse Checkliste für den Rückverfolgungsprozess – in-

nerhalb von drei Stunden nach Bekanntgabe des 

Rückverfolgungsfalls durchzuführen 

Firmenlogo 

troffener Chargen 

physische Isolation und system-

technische Sperrung der tatsäch-

lich betroffenen Bestände 

Massenbilanzierung der Rohstoffe 

Massenbilanzierung der Fertig-

produkte 

Liste der betroffenen Fertigpro-

dukte erstellen 

 Treffen des 

Rückverfolgungs-

teams 

Zwischentreffen – Abgleichen 

und Bewertung der gesammelten 

Unterlagen 

 

Finalisieren und Zusammenführen 

aller Dokumente 

gesammelte Dokumente (Ursa-

chenanalyse, Liste betroffener 

Produkte) an den Kunden/Auf-

traggeber schicken  

3.2.2 Finaler Aufbau des Konzeptes 

In diesem Abschnitt wird der finale Aufbau des Rückverfolgungskonzeptes vorgestellt. 

Zum einen werden dabei die einzelnen Schnittstellen zwischen den im Abschnitt 3.2.1 

entworfenen Prozessen definiert, zum anderen werden Empfehlungen für die Verantwort-

lichkeiten dieser Prozesse auf der Grundlage der bisherigen Betrachtungen gegeben. 

Der Rückverfolgungsprozess beginnt entsprechend dem Abschnitt 3.2.1 mit der Bestäti-

gung einer Kundenreklamation (vgl. Abbildung 3.7), die innerhalb einer Stunde nach 

Bekanntgabe des vorliegenden Falles erfolgen sollte. Hierbei ist zu empfehlen, dass die 

drei Ansprechpartner aus den Unternehmensbereichen Qualitätssicherung sowie Betriebs- 

oder Produktionsleitung stammen und zugleich eine langjährige Betriebszugehörigkeit 

vorweisen können. Diese Vorgabe liegt darin begründet, dass die Prozessteilnehmer aus 

den benannten Unternehmensbereichen über das nötige Fachwissen verfügen und somit 

im Falle einer Rückverfolgung in der Lage sind, sich schnellstmöglich zu engagieren. 

Generell ist daher zu empfehlen, dass das gesamte Rückverfolgungsteam aus Mitarbeitern 

zusammengesetzt wird, die über umfangreiche und bereichsübergreifende Kenntnisse 

über die gesamte Wertschöpfungskette verfügen. 
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Die anschließende Schnittstelle ergibt sich durch die Weitergabe der von dem Kunden 

empfangenen Informationen an das Rückverfolgungsteam. Der betriebsinterne Koordina-

tor, der die bereits vorliegenden Informationen beim ersten Treffen des Rückverfolgungs-

teams weiterleitet, sollte ebenfalls als einer der drei Verantwortlichen definiert werden, 

die im Rückverfolgungsfall (Reklamation oder intern entdeckter Qualitätsmangel) kon-

taktiert werden können. Er sollte u. a. eng mit den Abteilungen Qualitätssicherung und 

Logistik arbeiten können und sich mit deren Aufgabengebieten im Rückverfolgungspro-

zess bereits auskennen. Da er demnach während der Rückverfolgung mit mehreren Abtei-

lungen in Verbindung stehen muss, empfiehlt es sich, dass der interne Koordinator aus 

dem Bereich der Betriebs- oder Produktionsleitung stammt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der Erstbesprechung des vorliegenden Falles zeigen sich zwei primäre Schnittstel-

len: Bei der ersten Schnittstelle handelt es sich um die Ursachenanalyse für den vorlie-

genden Fall. Die Verantwortlichkeit zur Untersuchung der Produktionsaufzeichnungen, 

z. B. Schichtberichte und Anlagenkontrollen, sollte dabei auf ein Produktionsteam über-

tragen werden, das sich idealerweise aus Schichtführern, Lageristen und Mitarbeitern der 

Technikabteilung zusammensetzt. Für die detaillierte Ursachenanalyse sollte hingegen die 

Qualitätssicherung verantwortlich sein. Diese Empfehlung basiert auf den exemplarischen 

Betrachtungen der aktuellen Rückverfolgungsprozesse in der Backmittelindustrie 

(vgl. Abschnitt 3.1). Dementsprechend ist der Großteil der für die Ursachenanalyse rele-

vanten Analysen, z. B. die mikrobiologische Analyse der Rückstellmuster, i. d. R. durch 

die Qualitätssicherung durchzuführen. Für die Ursachenanalyse relevante Informationen 

und Daten sind ebenfalls in den Aufzeichnungen der Qualitätsabteilung zu finden und 

somit durch diese Abteilung am schnellsten zu erheben. Die Qualitätsabteilung sollte alle 

erforderlichen Unterlagen, z. B. die Schichtberichte, ggf. in Zusammenarbeit mit dem 
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Abbildung 3.7: Anfangsphase des Rückverfolgungskonzeptes 
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Produktionsteam analysieren. Lässt die vorhandene Unternehmensstruktur jedoch eine 

Übertragung der Ursachenanalyse auf die Qualitätsabteilung nicht zu, sollten alternativ 

die jeweiligen Abteilungen einzeln in den Rückverfolgungsprozess eingeschlossen wer-

den. 

Darüber hinaus besteht eine zusätzliche Schnittstelle zwischen der Qualitätssicherung und 

den Lieferanten. Bei Bedarf können von den jeweiligen Lieferanten detaillierte Informa-

tionen über die chargengenaue Rückverfolgung der Rohstoffe bis zum Feld angefordert 

werden. Ausgehend von den bisher benannten Gründen ist es folgerichtig, dass das 

Schreiben einer Stellungnahme über die Ursache des jeweiligen Rückverfolgungsfalles, 

die zur rechtzeitigen Informierung des Kunden oder des Auftraggebers dienen soll, eben-

falls auf die Qualitätsabteilung übertragen wird. 

Die zweite Schnittstelle, die sich ebenfalls nach der ersten Teambesprechung ergibt, be-

trifft die Identifizierung der vom Qualitätsmangel betroffenen Fertigproduktchargen. 

Hierfür sollte ein Identifizierungsteam gebildet werden, das sich mit dem im Unterneh-

men vorhandenen EDV-System und den entsprechenden Transaktionen zur Rückverfol-

gung bereits auskennt. Da der Identifizierungsprozess sowohl die Steuerung der Produk-

tion als auch die Materialbeschaffung und die Auslieferung der produzierten Fertigpro-

dukte betrifft, ist es zu empfehlen, dass die Mitglieder des Identifizierungsteams aus den 

Mitarbeitern der Abteilungen Produktionsplanung und Logistik zusammengesetzt wer-

den. 

Für die Ermittlung der zum Produzieren des betroffenen Fertigproduktes eingesetzten 

Rohstoffe sollte wiederum die Qualitätsabteilung oder die Produktentwicklung verant-

wortlich sein, da die verwendeten Rohstoffe über das Rezept des jeweiligen Fertigpro-

duktes zu ermitteln sind. Wurden die verwendeten Rohstoffe ermittelt, so sind diese an 

das bereits beschriebene Identifizierungsteam zu übermitteln. Diese Schnittstelle zwi-

schen der Qualitätssicherung und dem Identifizierungsteam ergibt sich jedoch in Abhän-

gigkeit der Ursachenanalyse, falls der Grund für den vorliegenden Qualitätsmangel an ein 

oder mehrere Rohstoffe zurückzuführen ist. Das Identifizierungsteam ermittelt daraufhin 

die jeweiligen (internen) Chargen der übermittelten Rohstoffe. Insgesamt ergeben sich 

damit zwei Verknüpfungen. Die erste Verknüpfung besteht zwischen der Charge des 

Fertigproduktes und des Rohstoffes. Die zweite Verknüpfung besteht wiederum zwischen 

der internen Rohstoffcharge und der Charge des Rohstofflieferanten. Im Anschluss wird 

eine Massenbilanzierung dieser Rohstoffe, ggf. auch der Verpackungsprodukte, durchge-

führt. Danach ermittelt das Identifizierungsteam nochmals die Menge an Fertigprodukten, 

die mit den betroffenen Rohstoffen produziert wurden. Der Grund für die erneute Be-

rechnung der Fertigprodukte ist, dass auch Fertigproduktchargen zu identifizieren sind, 

die eventuell ebenfalls mit der betroffenen Rohstoffcharge produziert und noch nicht 

reklamiert wurden. 



 
 
3 Entwicklung eines Konzeptes zum Rückverfolgungsprozess in der Backmittelindustrie 59 

Die zwei primären Schnittstellen, d. h. die Ursachenanalyse und die Identifizierung der 

betroffenen Produkte, die sich am Anfang des Rückverfolgungsprozesses ergeben haben, 

werden bei der Zusammenführung der Ergebnisse wieder vereint. Alle gesammelten Do-

kumente, u. a. die Liste der betroffenen Fertigprodukte, die Ergebnisse der Ursachenana-

lyse und die Details über erste Korrekturmaßnahmen werden dabei den jeweiligen Kun-

den zugesandt. Die Verantwortung hierfür sollte auf den internen Koordinator übertragen 

werden, der in Kontakt mit den Kunden steht. Ebenfalls mit diesen Informationen zu ver-

sorgen ist die jeweilige Führungsebene oder – falls vorhanden – das internationale Team 

für die Qualitätssicherung eines Konzerns, denn basierend auf den Prozessen der betrach-

teten Backmittelwerke liegt die endgültige Entscheidung darüber, ob z. B. ein eventueller 

Rückruf veröffentlicht werden soll, in der Verantwortung der Führungsebene. Mit der 

Übermittlung dieser Dokumente wird die Rückverfolgung der betroffenen Fertigprodukte 

innerhalb von 3 Stunden abgeschlossen. 

Die Abbildung 3.8 gibt unter Berücksichtigung der entworfenen Rückverfolgungsprozes-

se (vgl. Abschnitt 3.2.1) und der Verantwortlichkeiten einen Überblick über den Aufbau 

des entwickelten Rückverfolgungskonzeptes. Die abgebildeten Prozesse sind innerhalb 

von 3 Stunden nach Beginn der Rückverfolgung durchzuführen.  
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Die Resultate der lieferantenbezogenen Rückverfolgung, die unter der Verantwortung der 

Qualitätssicherung angefordert werden, können dagegen innerhalb von 24 Stunden an den 

Kunden zugeschickt werden (vgl. Abbildung 3.9). Die nachgelagerte Bewertung der Zu-

sammenarbeit sowie die Analyse von Verbesserungsmöglichkeiten und die Zusammen-

fassung des Rückverfolgungsprozesses sollten unter Beteiligung des gesamten Rückver-

folgungsteams unternommen werden. 
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4 Exemplarische Umsetzung des 
Rückverfolgungskonzeptes im Backmittelwerk 

in Duisburg 

Das im Kapitel 1 entwickelte Rückverfolgungskonzept wird nachfolgend im Rahmen 

eines Rückverfolgbarkeitstests in einem mittelständigen Backmittelunternehmen erprobt 

und anschließend bewertet. Die Erprobung und Bewertung des Konzeptes bilden zugleich 

die letzten zwei Phasen der methodischen Vorgehensweise entsprechend dem Ab-

schnitt 3.2. Nachdem das Backmittelunternehmen und dessen Mutterkonzern, in dem der 

Rückverfolgungstest durchgeführt werden soll, vorgestellt wurde, wird untersucht, in-

wieweit der aktuelle Rückverfolgungsprozess mit dem im vorangegangenen Kapitel ent-

wickelten Konzept übereinstimmt. Entsprechend der Eingabe aus diesem Abschnitt wer-

den anschließend die zur Realisierung des entwickelten Rückverfolgungskonzeptes benö-

tigten Maßnahmen analysiert. Falls erforderlich, werden auch Anpassungen an dem vor-

handenen Verfolgungssystem und dem Rückverfolgungsprozess des betrachteten Unter-

nehmens vorgenommen. Hiernach folgt die finale Erprobung des entwickelten Konzeptes 

an einem Rückverfolgungstest. Das Szenario für diesen Test wird in Absprache mit dem 

internen Initiator des untersuchten Backmittelunternehmens entworfen und wird den 

Teilnehmern des Rückverfolgungsteams zu einem unangekündigten Zeitraum bekanntge-

geben. Das Kapitel wird mit der Bewertung des erprobten Rückverfolgungskonzeptes 

abgeschlossen. 

4.1 Der Aryzta-Konzern und die FSB Backwaren GmbH  

Die Aryzta AG ist ein weltweit agierender Anbieter von Backwaren. In über 25 Ländern 

verfügt der Konzern über 57 Großbäckereien, wobei 22 davon ihren Standort in Europa 

haben. Der Umsatz lag für das Jahr 2016 bei 3,8 Milliarden Schweizer Franken und die 

Anzahl der Beschäftigten beträgt insgesamt ca. 19.000 (Aryzta 2016). Die im Jahr 1988 

in Duisburg errichtete FSB (Fresh Start Bakeries) Backwaren GmbH, in der das entwi-

ckelte Rückverfolgungskonzept umgesetzt wird, ist ein Tochterunternehmen des Aryzta-

Konzerns. Dabei handelt es sich um ein mittelständiges Backwarenunternehmen, welches 

über drei Produktionslinien verfügt, auf denen unterschiedliche Hamburger-Brötchen und 

English Muffins produziert werden. Die aktuelle Produktionsleistung der drei Linien liegt 

derzeit bei etwa 2 Millionen Brötchen pro Tag. Von dem Produktionsstandort in Duisburg 

aus deckt die FSB Backwaren GmbH die Hälfte des Gesamtbedarfs seiner Kunden in 

Deutschland ab und versorgt zusätzlich auftragsweise auch ausländische Kunden inner- 

und außerhalb von Europa. 
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4.2 Ist-Analyse der Rückverfolgung 

In diesem Abschnitt wird der Ist-Zustand der Rückverfolgungsprozesse der Firma FSB 

Backwaren GmbH analysiert. Hierfür wird das aktuelle Rückverfolgungssystem dem 

entwickelten Rückverfolgungskonzept gegenübergestellt. Ferner werden die Dimensionen 

des bestehenden Rückverfolgbarkeitssystems analysiert, um zu bestimmen, wie ausge-

prägt sich der Automatisierungsgrad, die Integration innerhalb der Supply Chain und die 

Integration in DV-Systeme darstellen. Da der Ist-Zustand des Rückverfolgungsprozesses 

der FSB Backwaren GmbH eine hohe Übereinstimmung mit den im Abschnitt 3.1 ausge-

arbeiteten Rückverfolgungsprozessen von verschiedenen Backmittelwerken aufweist, 

wird der Ist-Zustand in diesem Abschnitt nicht konkret beschrieben. 

4.2.1 Messung des aktuellen Zielerreichungsgrades in Hinblick auf 
das entwickelte Rückverfolgungskonzept 

In Abhängigkeit des zu untersuchenden Zieles können bei der Messung des Zielerrei-

chungsgrades unterschiedliche Skalen angewendet werden. „Die Meßbarkeit (Operationa-

lität) eines Zieles steht in engem Zusammenhang mit dessen zahlenmäßiger Bestimmbar-

keit (Quantifizierbarkeit). […] Für die Meßbarkeit ist die Möglichkeit der Messung des 

Zielerreichungsgrades ausschlaggebend“ (Heinen 1992, S. 99). Für die Messung des Ziel-

erreichungsgrades kann dabei eine Kardinal-, Ordinal- oder Nominalskala verwendet 

werden. Während sich die Kardinalskala für die Messung zahlenmäßig quantifizierbarer 

Ziele eignet, beruht die ordinale Messung auf der Vorstellung einer Rangordnung, 

z. B. sehr gut, gut und schlecht. Bei der nachfolgenden Betrachtung der Rückverfol-

gungsprozesse handelt es sich um eine nominale Messung, da lediglich eine Aussage 

getroffen werden muss, ob das vorhandene Rückverfolgungssystem mit dem zuvor entwi-

ckelten Konzept übereinstimmt (Heinen 1992). 

Die Betrachtung der Rückverfolgungsprozesse der FSB Backwaren GmbH ergibt, dass 

derzeit den Kundenanforderungen (Abschnitt 2.4) und dem entwickelten Konzept ent-

sprechend drei Kontaktpersonen vordefiniert sind, die im Falle einer Rückverfolgung 

durch den Kunden kontaktiert werden können. Ebenso erfolgt die Bestätigung und die 

Rückmeldung zu einer Reklamation bereits innerhalb des vom Kunden vorgegebenen 

Zeitraums (3–24 Stunden, vgl. Abschnitt 2.4). Wie im Rückverfolgungskonzept empfoh-

len, wird während des Rückverfolgungsprozesses mit dem Schreiben einer Stellungnah-

me für den Kunden begonnen. Die Stellungnahme enthält eine Analyse und Zusammen-

fassung des Rückverfolgungsprozesses. Darin werden sowohl die aufgedeckten Probleme 

und Schwachstellen bewertet als auch die ersten Korrektur- und die anschließenden Vor-

beugemaßnahmen beschrieben. Neben dem Kunden werden das internationale Rückver-

folgungsteam des Aryzta-Konzerns und die interne Führungsebene ebenfalls ausführlich 

über den vorliegenden Rückverfolgungsfall informiert. 
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Ein bedeutender Bestandteil des entwickelten Rückverfolgungskonzeptes ist die Existenz 

eines internen Koordinators, der aktuell in dem betrachteten Backmittelwerk jedoch nicht 

vorgeschrieben ist. Die folgende Aussage aus dem Abschnitt 3.1.3 beschreibt eine bei-

spielhafte Situation, welche u. a. durch einen internen Koordinator vermieden werden 

kann: „Erschwerend kommt hinzu, dass unter den Prozessteilnehmern vor dem Beginn 

oder während des Rückverfolgungsprozesses keine Gespräche über den vorliegenden Fall 

stattfinden.“ Diese Aussage trifft auch auf die FSB Backwaren GmbH zu. Ein interner 

Koordinator würde alle relevanten Informationen zu Beginn des Rückverfolgungsprozes-

ses an die Prozessteilnehmer weitergeben und somit derartige Informationslücken schlie-

ßen. 

Anders als in dem entwickelten Rückverfolgungskonzept empfohlen, existieren kein fest-

gelegtes Rückverfolgungsteam und auch keine Stellvertreterregelungen. Das Fehlen eines 

Rückverfolgungsteams kann dazu führen, dass eingetroffene Informationen über einen 

Rückverfolgungsfall nicht gleichzeitig oder zu spät an die Teilnehmer des Rückverfol-

gungsprozesses weitergegeben werden. Unmittelbar nach dem Eintreffen der ersten In-

formationen über den vorliegenden Fall können im Rahmen eines ersten Treffens des 

Rückverfolgungsteams bereits wichtige Maßnahmen, z. B. die vorsorgliche Sperrung der 

möglicherweise von einer Reklamation betroffenen Waren, direkt getroffen werden. Eine 

Checkliste, die teamintern von allen Teilnehmern des Rückverfolgungsteams benutzt 

werden soll, existiert nicht. Durch eine Checkliste wird z. B. sichergestellt, dass wichtige 

Prozesse nicht übersprungen werden und alle Prozessteilnehmer den aktuellen Stand der 

Rückverfolgung nachverfolgen können. 

Die aktuellen Prozessabläufe zur Ursachenanalyse und zur Identifizierung der von einer 

Reklamation betroffenen Produkte stimmen mit dem im Abschnitt 3.2.1 entworfenen 

Prozessabläufen bereits überein. Die zu analysierenden Dokumente und die zu erarbei-

tenden Ergebnisse entsprechen ebenfalls dem entwickelten Konzept. Dies gilt jedoch 

nicht für die Verantwortlichkeiten zu diesen Prozessen und für die Schnittstellen zwi-

schen den einzelnen Prozessen. Aktuell entsprechen die Verantwortlichkeiten für diese 

Prozesse nicht ganz den im Abschnitt 3.2.2 vorgegebenen Empfehlungen. Eine abtei-

lungsübergreifende Definition der Verantwortlichkeiten ist nicht vorhanden und es exis-

tieren keine Identifizierungs-, Produktions- und Qualitätssicherungsteams. So ist bspw. ist 

nicht klar definiert, welcher Prozessteilnehmer oder welche Abteilung aus den hand-

schriftlichen Chargendokumentationen den Einsatzzeitraum und die Produktionslinie der 

von einer Reklamation betroffenen Produkte ableiten soll. Bedingt durch die fehlende 

Stellvertreterregelung weichen die Wissensstände der einzelnen Prozessteilnehmer über 

die auszuführenden Prozessschritte voneinander ab. Nicht jeder Prozessteilnehmer kennt 

bspw. den schnellsten und effizientesten Weg zur Identifizierung der von einem Quali-

tätsmangel betroffenen Fertigprodukte in dem vorhandenen EDV-System. Darüber hinaus 

wird derzeit bei der Durchführung der Ursachenanalyse kein Ishikawa-Diagramm einge-
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setzt, das dazu dient, alle Gründe, die zum Qualitätsmangel geführt haben, anschaulich 

anzugeben (s. Abschnitt 2.4). 

Weitere Abweichungen bestehen zu den im Abschnitt 2.6 und Abschnitt 3.1.4 beschrie-

benen Anforderungen und Handlungsempfehlungen an die Rückverfolgungsprozesse:  

• Die derzeitigen Rückverfolgungsprozesse sind nicht ausreichend standardisiert. 

• Lieferanten, Kunden und Auftraggeber, bspw. Auditoren, sind nicht einheitlich über 

die drei verantwortlichen Personen (vgl. Abschnitt 3.2), die im Rückruffall zu kontak-

tieren sind, informiert. 

• Die Chargendokumentation für die in der Produktion bereitgestellten Rohstoffe ist 

nicht automatisiert. 

• Bei der Rohstoffentnahme zur Bereitstellung in der Produktion erfolgt keine automa-

tische Kontrolle auf eventuelle Mengen- und Typfehler. 

• Die Freigabe eines Fertigungsauftrages erfolgt unmittelbar nach seiner Planung und 

somit nicht zeitverzögert. Daher besteht keine Möglichkeit, betriebliche Vorbereitun-

gen und Prüfungen vor dem Produktionsbeginn vorzunehmen. 

• Die Erfassung der Rückmeldung zu den verbrauchten Rohstoffmengen erfolgt nicht 

in Echtzeit, sondern manuell und mit Zeitverzögerung. 

• Die zulässige Abweichung zwischen der ursprünglichen Wareneingangsmenge einer 

Charge und der Summe, mit der der Verbleib dieser Charge nachgewiesen wird, bei 

der Massenbilanzierung von Rohstoffen und Fertigprodukten ist aktuell mit 2 Prozent 

höher als im Abschnitt 3.1.4 angefordert. 

• Die Chargennummer bzw. die Barcodes der Lieferanten werden aktuell durch das 

vorhandene EDV-System nicht gelesen, wodurch die Wareneingangserfassung und 

der Identifizierungsprozess bei der Rückverfolgung erschwert werden. Da für jede 

neue Charge des Lieferanten eine neue interne Chargennummer erzeugt wird, muss 

bei einer eventuellen Rückverfolgung zunächst eine Zuordnung zwischen der inter-

nen und der externen Chargennummer erfolgen. 

4.2.2 Dimensionen des Rückverfolgbarkeitssystems 

Basierend auf den theoretischen Grundlagen aus dem Abschnitt 2.2.3 werden nachfol-

gend die Dimensionen des Rückverfolgbarkeitssystems der FSB Backwaren GmbH be-

stimmt (vgl. Abbildung 4.1). Der Automatisierungsgrad erfolgt aktuell sowohl manuell 

als auch halbautomatisiert. So erfolgt die Erfassung beim Wareneingang und bei der Be-

reitstellung der Rohwaren sowie der Verpackungsprodukte manuell. Während für die 

Bereitstellung in der Produktion handschriftliche Listen eingesetzt werden, wird der Wa-

reneingang zunächst schriftlich festgehalten und in einem nachgelagerten Schritt in das 

EDV-System übertragen. Die Erfassung der bereits produzierten Einheiten und der Wa-

renauslieferung erfolgt dagegen halbautomatisiert mit Barcodes, die mit einem Bar-

codescanner gescannt werden. 
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Die derzeitige Integration in das DV-System kann als hoch eingestuft werden, da das 

Rückverfolgbarkeitssystem über die gesamte Wertschöpfungskette vollständig mit der 

bereits vorhandenen Unternehmensplanungssoftware verknüpft ist. Dadurch ist die Ver-

fügbarkeit der Daten ebenfalls hoch und detaillierte Informationen können kurzfristig 

ermittelt werden. 

Die nächste Dimension eines Rückverfolgbarkeitssystems bezieht sich auf die Integration 

innerhalb der Supply Chain. Diese Dimension ist ebenfalls als hoch einzustufen, denn der 

von dem Verfolgungssystem erfasste Bereich reicht vom Wareneingang über die Produk-

tion bis hin zum Kunden. Die in externe Läger ausgelagerten Bestände werden ebenfalls 

verfolgt. 

   

 

Abbildung 4.1: Einordnung der Dimensionen des Rückverfolgbarkeitssystems bei der FSB 

Backwaren GmbH (vgl. Abschnitt 2.2.3) 

4.3 Zur Realisierung des Rückverfolgungskonzeptes 

benötigte Maßnahmen 

Basierend auf den im Abschnitt 4.2 identifizierten Abweichungen zwischen dem Rück-

verfolgungskonzept und dem Ist-Zustand werden in diesem Abschnitt Maßnahmen vorge-

stellt, die eine Möglichkeit für die Realisierung des entwickelten Rückverfolgungskon-

zeptes bilden. Da die einzelnen Maßnahmen in unterschiedlichen Zeiträumen umgesetzt 

werden können, wird im Folgenden zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen 

unterschieden. Nachfolgend beschriebene, kurzfristige Maßnahmen sind konkret und 

beziehen sich auf einen Zeitraum von drei bis vier Wochen. Nach einer theoretischen 

Planung und entsprechender Organisation können diese Maßnahmen im Rahmen des 

nächsten Rückverfolgbarkeitstests bereits umgesetzt werden. Mittelfristige Maßnahmen 

sind weniger detailliert und beziehen sich auf einen Zeitraum von mehreren Monaten, ca. 
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vier bis sechs Monate. Langfristige Maßnahmen dagegen können innerhalb eines Jahres 

umgesetzt werden und sind eher abstrakt. 

Zu den kurzfristigen Maßnahmen zählen u. a. die Bestimmung von abteilungsübergrei-

fenden Verantwortlichkeiten, Stellvertreterregelungen sowie die Bildung eines Rückver-

folgungsteams, das entsprechend dem Abschnitt 3.2.2 wiederum aus den Qualitäts-, Iden-

tifizierungs- und Produktionsteams bestehen sollte. Dabei sollte zunächst ein interner 

Koordinator ausgewählt werden, da diese Position bei der FSB Backwaren GmbH zurzeit 

nicht existiert. Der auszuwählende Koordinator sollte idealerweise bereits über die im 

Abschnitt 3.2.2 beschriebenen Eigenschaften verfügen und die im Abschnitt 3.2.1 be-

schriebenen Prozesse bereits kennen und leiten können. Er sollte bspw. im Rahmen eines 

ersten Treffens die bereits vorliegenden Informationen an das gesamte Rückverfolgungs-

team weiterleiten. 

Im Rahmen einer weiteren kurzfristigen Maßnahme sollten die Kontaktdaten der drei 

Verantwortlichen, die im Rückverfolgungsfall kontaktiert werden können, den jeweiligen 

Kunden, Lieferanten und Auditoren mitgeteilt werden, damit im Rückruffall ohne Um-

wege die richtigen Mitarbeiter erreicht werden. 

Für das zu bildende Rückverfolgungsteam können weiterhin die bestehenden Prozessteil-

nehmer eingesetzt werden, da sich diese Mitarbeiter innerhalb der FSB Backwaren 

GmbH mit dem bestehenden Rückverfolgungsprozess am besten auskennen. Die aktuel-

len Prozessteilnehmer stammen aus Unternehmensabteilugen, welche den im Ab-

schnitt 3.2.2 ausgearbeiteten Empfehlungen entsprechen. Aus diesem Grund sind sie in 

der Lage, das bestehende Rückverfolgungssystem in das entwickelte Rückverfolgungs-

konzept zu überführen. Jedoch sollten die Teamzugehörigkeiten dieser Teilnehmer klar 

definiert werden, was aktuell nicht der Fall ist. Ferner sollten die Verantwortungsbereiche 

der einzelnen Teams entsprechend dem entwickelten Rückverfolgungskonzept eindeutig 

bestimmt werden. 

Ebenfalls als kurzfristige Maßnahme sollte die Nutzung des Ishikawa-Diagramms einge-

führt werden, um die Ergebnisse der Ursachenanalyse wiederzugeben. Aktuell werden 

alle Gründe, die zum Qualitätsmangel geführt haben, bereits tabellarisch ausgeschrieben. 

Die jeweiligen Gründe aus den Tabellen müssen lediglich in abgekürzter Form in das 

Ishikawa-Diagramm zusammenfassend übertragen werden. Daher bedarf es hierfür keiner 

mittel- oder langfristen Planung. 

Um die Zusammenarbeit der einzelnen Teams zu stärken und zugleich eine Übersicht 

über den Stand des Rückverfolgungsprozesses zu geben, sollte kurzfristig der Einsatz 

einer Checkliste eingeführt werden, die von allen Teams gemeinsam genutzt und aktuali-

siert werden kann. 

Auf der Grundlage dieser kurzfristigen Maßnahmen sollte mittelfristig die Standardisie-

rung der Rückverfolgungsprozesse vorangetrieben werden (vgl. Abbildung 4.2). Dabei 

geht es insbesondere darum, dass die Mitglieder der einzelnen Teams die bestehenden 
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Prozessschritte zunächst detailliert analysieren und sich untereinander austauschen. Das 

Ziel dabei sollte es sein, dass alle Teammitglieder über den gleichen Wissensstand verfü-

gen. Die Aufgabenteilung innerhalb eines Teams sollte eindeutig bestimmt sein, damit bei 

einer Rückverfolgung möglichst effizient gearbeitet werden kann. Der Grund, warum die 

Standardisierung als eine mittelfristige Maßnahme eingestuft wird, sind die zuvor ge-

nannten kurzfristigen Maßnahmen, denn die beschriebene Standardisierung kann erst 

dann sinnvoll umgesetzt werden, wenn die Verantwortlichkeiten, die Stellvertreterrege-

lungen und die einzelnen Teams bereits definiert und umgesetzt sind. 

 

Abbildung 4.2: Mittelfristige Maßnahmen zum Vorantreiben der Standardisierung 

Als eine weitere mittelfristige Maßnahme sollte die zulässige Abweichung zwischen den 

theoretisch zu produzierenden und den tatsächlich produzierten Mengen entsprechend der 

nicht-funktionalen Anforderung aus dem Abschnitt 3.1.4 geplant werden. Da eine Anpas-

sung der zulässigen Abweichung mit dem internationalen Qualitätssicherungsteam des 

Aryzta-Konzerns abgestimmt werden muss, ist anzunehmen, dass die Umsetzung dieser 

Maßnahme mittelfristig erfolgen kann. 

Die nächste mittelfristige Maßnahme betrifft die Erfassung der Chargennummer des Lie-

feranten bei der Warenanlieferung. Um sowohl die vorwärtsgerichtete als auch die rück-

wärtsgerichtete Verfolgung zu vereinfachen, sollten bei der Einlagerung von Rohwaren 

keine neuen Chargennummern erzeugt werden. Durch den Einsatz geeigneter Hilfsmittel, 

z. B. Barcodescanner, sollten die Barcodes der Lieferanten direkt erfasst, die zugehörigen 

Chargennummern übernommen und im internen Einlagerungs- und Produktionsprozess 

weiter genutzt werden können. Somit soll die intern genutzte Chargennummer eines Roh-

stoffs der Chargennummer des Lieferanten entsprechen. Dadurch entfällt im Rückverfol-

gungsprozess wiederum die gesonderte Zuordnung zwischen den internen und externen 

Rohstoffchargen, falls bspw. die interne Chargennummer des gesuchten Rohstoffs nicht 

schon bekannt ist (vgl. Abschnitt 4.2.1). 

Langfristig sollten folgende Maßnahmen ergriffen werden, um das entwickelte Rückver-

folgungskonzept zu realisieren: Um den Identifizierungsprozess während der Rückverfol-

eindeutige Bestimmung der Aufgabenteilung in den einzelnen Rückverfolgungsteams 

Austausch der Teammitglieder untereinander, um den Wissensstand anzugleichen 

detaillierte Analyse der bestehenden Prozesschritte 
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gung zu verkürzen, sollte die Chargendokumentation für die Rohstoffentnahme zur Be-

reitstellung innerhalb der Produktion automatisiert werden. Dies bedeutet zugleich den 

Verzicht auf die papiergebundene Chargendokumentation, welche aktuell praktiziert 

wird. Die Voraussetzung für eine automatisierte Chargendokumentation ist, dass die aus 

dem Rohwarenlager entnommenen Rohstoffe in Echtzeit in dem vorhandenen EDV-

System erfasst werden. Die Schnittstelle zu dem EDV-System kann bspw. durch den 

Einsatz eines Barcodescanners, mit dem die Barcodes der Rohwaren gescannt werden, 

hergestellt werden. 

Mit der Automatisierung der Chargendokumentation einhergehend sollte die nächste 

langfristige Maßnahme darauf abzielen, die Freigabe eines bereits geplanten Fertigungs-

auftrages zeitverzögert nach Beendigung der betrieblichen Vorbereitungen und Prüfungen 

durchzuführen (vgl. Abschnitt 3.1.4). Der Grund dafür ist, dass ein zuvor im EDV-

System angelegter Fertigungsauftrag erst dann freigegeben werden soll, wenn die phy-

sisch bereitgestellten Rohstoffchargen mit den im EDV-System geplanten Rohstoffchar-

gen übereinstimmen. So soll sichergestellt werden, dass genau die Mengen und Chargen 

an Rohstoffen bereitgestellt werden, die für den vorliegenden Fertigungsauftrag ursprüng-

lich geplant wurden. Zudem werden dadurch eventuelle Mengen- und Typfehler bei der 

Rohstoffentnahme vermieden, da der Fertigungsauftrag bei Abweichungen, z. B. bei un-

vollständiger Bereitstellung der Rohwaren, nicht freigegeben werden kann. D. h., fehler-

haft bereitgestellte Rohstoffe müssen wieder korrigiert werden, um die Auftragsfreigabe 

durchführen zu können. 

Die nächste langfristige Maßnahme entspricht der bereits im Abschnitt 3.1.4 gemachten 

Aussage über eine nicht-funktionale Anforderung „nach einer zeitnahen und EDV-

basierten Verbuchung des Rohstoffverbrauchs, d. h. Rückmeldung zum Fertigungsauftrag 

über den Rohstoffverbrauch“. Der Grund dafür ist, dass aktuell bei der FSB Backwaren 

GmbH die systemtechnische Rückmeldung des Rohstoffverbrauchs zu einem Fertigungs-

auftrag zeitverzögert und manuell erfolgt. Dadurch ist wiederum nicht sichergestellt, ob 

die zurückgemeldeten Verbräuche mit den tatsächlich verbrauchten Mengen vollständig 

übereinstimmen. Daher werden die Verbrauchsmengen und die jeweiligen Chargen im 

aktuellen Rückverfolgungsprozess aus den schriftlichen Dokumentationen abgelesen. Um 

jedoch bei einem Rückverfolgungsfall die benötigten Daten auch aus dem EDV-System 

abrufen zu können, bedarf es der Erfassung der Rückmeldung in Echtzeit. Durch die ret-

rograde Entnahme kann zu jeder fertig produzierten Verkaufseinheit in Echtzeit die ver-

brauchte Menge und Charge an Rohstoffen im EDV-System erfasst werden. 

Die Tabelle 4.1 fasst die beschriebenen Maßnahmen zusammen. 
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Tabelle 4.1: Übersicht über alle Maßnahmen, die eine Möglichkeit für die Realisierung des 

entwickelten Rückverfolgungskonzeptes bilden 

kurzfristige Maßnahmen 

(umsetzbar in drei bis 

vier Wochen) 

mittelfristige Maßnahmen 

(umsetzbar in vier bis 

sechs Monaten) 

langfristige Maßnahmen 

(umsetzbar innerhalb 

eines Jahres) 

Bestimmung von abtei-

lungsübergreifenden Ver-

antwortlichkeiten und 

Stellvertreterregelungen  

Standardisierung der Rück-

verfolgungsprozesse (z. B. 

Wissensstand der Prozess-

teilnehmer angleichen) 

Automatisierung der Char-

gendokumentation für die 

Rohstoffentnahme inner-

halb der Produktion  

Checkliste einführen, die 

von allen Teams gemein-

sam genutzt und aktuali-

siert werden kann 

keine Vergabe von neuen 

Chargennummern für die 

eingelagerten Rohstoffe – 

Übernahme der Chargen-

nummer des Lieferanten 

zeitnahe Verbuchung der 

Rohstoffe (Rückmeldung 

zum Fertigungsauftrag über 

den Rohstoffverbrauch) – 

retrograde Entnahme 

Informieren der Lieferan-

ten, Kunden und Audito-

ren über die im Rückruf-

fall zu kontaktierenden 

Verantwortlichen 

Reduzierung der zulässigen 

Abweichung zwischen der 

ursprünglichen Warenein-

gangsmenge einer Charge 

und der Summe, mit der der 

Verbleib dieser Charge 

nachgewiesen wird 

Freigabe eines geplanten 

Fertigungsauftrages unmit-

telbar vor Produktionsbe-

ginn. Davor sollten betrieb-

liche Vorbereitungen und 

Prüfungen vorgenommen 

werden 

Auswahl eines internen 

Koordinators 

nicht relevant nicht relevant 

Bildung eines Rückver-

folgungsteams 

nicht relevant nicht relevant 

Ishikawa-Diagramm zur 

Darstellung der Ursa-

chenanalyse einführen 

nicht relevant nicht relevant 

4.4 Erprobung des entwickelten 

Rückverfolgungskonzeptes 

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Erprobung des entwickelten Rückver-

folgungskonzeptes anhand eines Rückverfolgbarkeitstests dargestellt. Die Umsetzung der 

im vorangegangenem Abschnitt 4.3 beschriebenen mittel- und langfristigen Maßnahmen 

geht über den Rahmen der vorliegenden Arbeit hinaus, weswegen vor der Durchführung 
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des Rückverfolgbarkeitstests nur einige der kurzfristigen Maßnahmen in Zusammenarbeit 

mit den jeweiligen Beteiligten umgesetzt werden. Zu den umgesetzten Maßnahmen zäh-

len u. a. der Einsatz der entworfenen Checkliste, die Bildung eines Rückverfolgungs-

teams und die Auswahl eines internen Koordinators. Da die jeweiligen Maßnahmen in 

dem benannten Abschnitt bereits ausführlich beschrieben wurden, wird auf die betriebsin-

terne Umsetzung im vorliegenden Abschnitt nicht detailliert eingegangen. Für die Erpro-

bung wird innerhalb der FSB Backwaren GmbH ein Rückverfolgungsszenario erarbeitet, 

dessen Inhalt – ähnlich wie bei einem gewöhnlichen Rückverfolgbarkeitstest – für die 

Teilnehmer des Rückverfolgungsteams zunächst nicht bekannt ist. Das erarbeitete Szena-

rio wird zu einem unangekündigten Zeitraum bekanntgegeben. Dadurch soll eine reali-

tätsnahe Erprobung ohne speziell auf das Rückverfolgungsszenario zugeschnittene Vor-

bereitungen gewährleistet werden. Es wird ein Szenario vorgegeben, bei dessen Erpro-

bung möglichst alle Stufen eines Rückverfolgungsprozesses (vgl. Abschnitt 3.2.2) durch-

laufen werden können. Um zu ermitteln, wie sich die umgesetzten (kurzfristen) Maßnah-

men ausgewirkt haben, folgt am Ende dieses Abschnittes eine Bewertung des erprobten 

Rückverfolgungskonzeptes. 

4.4.1 Durchführung des Rückverfolgbarkeitstests 

Das in Absprache mit einem internen Initiator der FSB Backwaren GmbH entworfene 

Szenario für den Rückverfolgbarkeitstest, welches unter Einhaltung der im Abschnitt 3.2 

beschriebenen zeitlichen Fristen durchgeführt wird, ist inhaltlich wie folgt aufgebaut: Ein 

Verpackungslieferant des betrachteten Backmittelunternehmens meldet, dass er im Rah-

men einer internen Qualitätskontrolle von Rückstellmustern gesundheitsgefährdende 

Stoffe entdeckt hat, die durch einen Produktionsfehler in das Verpackungsprodukt gelangt 

sind. Daher wird das bereits ausgelieferte Verpackungsprodukt (Folie, mit der die Bröt-

chen verpackt werden) sofort zurückgerufen. Neben der Artikelbezeichnung und -

nummer („Folie LDPE 840 rot 12 my“ und „10032747“) teilt der Lieferant die eigene 

Chargennummer mit, die von dem Rückruf betroffen ist. Die Informationen wurden per 

E-Mail an die drei Ansprechpartner, die für den Rückruffall verantwortlich sind, ge-

schickt. Da der Rückruf durch einen Lieferanten angestoßen wird, handelt es sich bei 

diesem Fall um einen vorwärtsgerichteten Rückverfolgungsprozess (vgl. Abschnitt 2.2.1), 

bei dem alle Fertigprodukte identifiziert werden, die mit der reklamierten Folie verpackt 

wurden. 

Als interner Koordinator wird bei der FSB Backwaren GmbH der aktuelle Betriebsleiter 

gewählt, da er die im Abschnitt 3.2 beschriebenen Anforderungen erfüllt und sich mit den 

bestehenden Rückverfolgungsprozessen bereits auskennt. Weiterer Grund für diese Ent-

scheidung ist, dass er aktuell als Krisenleiter des HACCP-Teams (vgl. Abschnitt 2.7.2) 

fungiert und zuvor in Rückverfolgungsprozessen teilgenommen hat. Als weitere Teil-

nehmer des Rückverfolgungsteams wurden unter Beachtung der Empfehlungen aus dem 

Abschnitt 3.2.2 der Produktionsleiter, die Abteilungsleiter der Qualitätssicherung und der 
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Abteilungsleiter der Logistikabteilung ausgewählt, da diese Prozessteilnehmer ebenfalls 

bei mehreren Rückverfolgungsprozessen bereits mitgewirkt haben. 

Der interne Koordinator versammelt unmittelbar nach dem Erhalt des Rückrufszenarios, 

welches zu einem unangekündigten Zeitpunkt zugeschickt wurde, die für den aktuellen 

Fall relevanten Verantwortlichen und teilt die vorhandenen Informationen über das vor-

liegende Rückrufszenario mit. 

Bei der ersten Versammlung des Rückverfolgungsteams nimmt der interne Koordinator 

entsprechend der entworfenen Checkliste zunächst Kontakt mit dem Auftraggeber – in 

diesem Fall der interne Initiator – auf und bestätigt den Erhalt der Informationen über den 

Rückruf. Zusätzlich wird die Geschäftsführung über den vorliegenden Rückruffall infor-

miert. Eine erste Sofortmaßnahme ist die Überprüfung, ob vorsorglich alle möglicher-

weise mit der betroffenen Folie verpackten Fertigprodukte gesperrt werden können. Die 

Überprüfung ergibt, dass eine Sperrung und die physische Isolation der jeweiligen Fertig-

produkte möglich sind. Eine tatsächliche Sperrung wird jedoch nicht vorgenommen, da es 

sich um einen Test handelt. 

Einige der auf der Checkliste aufgeführten Schritte, z. B. Analyse der Schichtberichte und 

der Produktions- und Technikunterlagen, für die interne Ursachenanalyse fallen zunächst 

weg, da der Rückruf durch den Lieferanten angestoßen wurde. Somit ist der genaue 

Grund für den Rückruf durch den Lieferanten zu liefern. Daher wird der Lieferant – in 

dem Fall der interne Initiator – um eine nähere Stellungnahme über den genauen Grund 

der gesundheitsgefährdenden Stoffe gebeten. Zeitgleich werden die vorhandenen Rück-

stellmuster an Fertigprodukten, die mit der betroffenen Folie verpackt wurden herausge-

sucht und kontrolliert. Eine tiefergehende Analyse der Rückstellmuster, z. B. eine mikro-

biologische Analyse, erübrigt sich, da die gesundheitsgefährdenden Stoffe laut der 

Rückmeldung des Lieferanten bereits eindeutig ermittelt wurden. Die nähere Begründung 

des Lieferanten lautet, dass durch einen Produktionsfehler der Stoff Titannitrid (TiN) in 

nicht angemessener Menge für die Folienherstellung verwendet wurde. „Titannitrid ist ein 

hartes und widerstandsfähiges Material mit einem höheren Elastizitätsmodul als Stahl, 

das man in den unterschiedlichsten Bereichen findet. Im Maschinenbau wird es im All-

gemeinen zur Erhöhung der Lebensdauer von Produkten eingesetzt, z. B. als verschleiß-

feste Beschichtung bei Hochleistungsschneidwerkzeugen oder als Lagerwerkstoff in 

Feinmaschinen- und Wälzlagern, oder auch für optische bzw. dekorative Beschichtun-

gen“ (Pritschow 2007, S. 15). Da die spezifizierte Konzentration an TiN von maximal 

20 mg/kg bei der Herstellung minimal überschritten wurde, hat sich der Lieferant dazu 

entschieden, die betroffene Charge vorsorglich zurückzurufen. Für den Rückverfolgungs-

prozess bedeutet dies, dass der gesamte Bestand, der mit dieser Charge produziert und 

verkauft wurde, identifiziert und eine Massenbilanzierung (vgl. Abschnitt 3.1.1) durchge-

führt werden muss. 
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Zunächst wird der Verbleib der mit dieser Charge eingelagerten Folie nachgewiesen. Die 

Massenbilanzierung im Warenwirtschaftssystem SAP ergibt, dass von der betroffenen 

Charge an Folie insgesamt 240.000 Meter bis jetzt eingelagert wurden. Davon stehen 

28.000 Meter weiterhin im Lager, d. h. sie wurden noch nicht eingesetzt und 

204.698,88 Meter wurden bereits verbraucht. Die Differenz von 7.301,12 Meter (3,04 %) 

liegt über dem aktuell zulässigen Wert von 2 Prozent für die Massenbilanzierung 

(s. Abschnitt 3.1.1). Diese Differenz wird durch den anfallen Ausschuss begründet, der 

bspw. bei der Einrichtung einer Maschine zum Produktionsbeginn anfällt. 

Für die Massenbilanzierung der Fertigprodukte werden zunächst in den handschriftlichen 

Aufzeichnungen, welche durch die Produktionsmitarbeiter ausgefüllt werden, der Ein-

satzraum und die Produktionslinie ermittelt, auf der die „Folie LDPE 840 rot 12 my“ 

eingesetzt wurde. Die Eingabe der vorliegenden Informationen im Warenwirtschaftssys-

tem SAP ergibt, dass insgesamt 11.206 Versandeinheiten (VE) mit der betroffenen Folie 

verpackt wurden. Davon wurden 10.693 VE bereits an den Kunden ausgeliefert, 147 VE 

entsorgt und 368 VE befinden sich noch im internen Bestand. Somit wird der Verbleib 

der bisherigen Produktionssumme vollständig nachgewiesen und in einer Liste dokumen-

tiert. Anschließend folgt die Sperrung der tatsächlich vom Rückruf betroffenen Fertigpro-

dukte. 

Danach werden alle gesammelten Dokumente innerhalb der vorgesehenen 3 Stunden 

nach der Übermittlung des Rückverfolgungsszenarios an den Kunden und den Initiator 

geschickt. In seiner Rückmeldung bestätigt der Kunde den Erhalt der Liste mit den be-

troffenen Fertigprodukten. Zudem bestätigt der Kunde, dass eine Sperrung der betroffe-

nen Bestände möglich ist. Dies wird jedoch nicht umgesetzt, da es sich um einen Test 

handelt. 

4.4.2 Bewertung des Rückverfolgbarkeitstests 

Für den Rückverfolgbarkeitstest wurden zunächst die für den aktuellen Fall relevanten 

Verantwortlichen eingeladen. Somit waren bspw. keine Vertreter aus der Technikabtei-

lung zugegen. Jedoch ergaben sich im Laufe des Tests Fragen, die durch einen Techniker 

oder einen Mitarbeiter aus der Produktion zu beantworten wären. Daher sollten unabhän-

gig vom Rückverfolgungsfall zum ersten Treffen zunächst alle Teilnehmer eines Rück-

verfolgungsteams eingeladen werden. Die Anwesenheit aller Prozessteilnehmer soll die 

enge Zusammenarbeit z. B. bei der Lösung von unvorhersehbaren Problemen gewährleis-

ten. 

Eine weitere Auswirkung der engeren Zusammenarbeit des Rückverfolgungsteams wurde 

beim ersten Treffen deutlich. Anders als bei den bisherigen Rückverfolgungsprozessen 

erfolgt die detaillierte Informationsweitergabe nicht telefonisch oder per E-Mail, sondern 

bei einem gemeinsamen Treffen. Hierbei wurde beobachtet, dass dadurch offene Fragen 

zum vorliegenden Rückverfolgungsfall schneller als bei einer telefonischen oder schriftli-
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chen Kommunikation geklärt werden konnten. Die Teilnehmer des Rückverfolgungspro-

zesses bleiben nach der Übermittlung der ersten Informationen für die Dauer der Rück-

verfolgung (3 Stunden) in dem jeweiligen Besprechungsraum. Hierbei konnte ebenfalls 

beobachtet werden, dass sich die interne Zusammenarbeit aufgrund der direkten Kommu-

nikation vereinfachen lässt. 

Als sinnvoll erweist sich das Zwischentreffen des Rückverfolgungsteams nach 2 Stunden, 

um den aktuellen Stand des Rückverfolgungsprozesses mithilfe der Checkliste zu ermit-

teln. Beim Durchgehen der Checkliste wurde betrachtet, dass alle Prozessteilnehmer dar-

über informiert werden konnten, welche Prozessschritte bereits ausgeführt wurden und 

welche Dokumente noch fehlen. 

Bei dem durchgeführten Rückverfolgbarkeitstest stand die zum ersten Mal erprobte 

Checkliste (s. Abschnitt 3.2) im Vordergrund. In der entworfenen Checkliste ist die Ursa-

chenanalyse vor dem Identifizierungsprozess angeordnet. Da jedoch beide Prozesse, wie 

bereits im Abschnitt 3.2.1 beschrieben, parallel ablaufen, wurde ersichtlich, dass dieser 

Aufbau nicht optimal an den entworfenen Prozessablauf angepasst ist. Diese Anordnung 

kann bspw. dazu führen, dass mit dem Identifizierungsprozess erst nach der Ursachenana-

lyse und somit zu spät angefangen wird. Dadurch besteht auch die Gefahr, dass die Rei-

henfolge bestimmter Prozessschritte nicht eingehalten wird. 

Im Rahmen der Erprobung wurde deutlich, dass die entwickelte Checkliste mit zusätzli-

chen Informationen ergänzt werden kann. Z. B. bietet es sich an, den einzelnen Identifi-

zierungsprozessen als Zusatzinformation die im Warenwirtschaftssystem SAP zu nutzen-

den Transaktionen zuzuordnen, da für jeden Identifizierungsprozess eine unterschiedliche 

Transaktion ausgeführt wird. Somit kann gleichzeitig eine Grundlage zur Erreichung der 

mittelfristigen Maßnahme zur „Standardisierung der Rückverfolgungsprozesse“ 

(vgl. Abschnitt 4.3) geschaffen werden. Allerdings ist die beschriebene Änderung der 

Checkliste speziell auf die FSB Backwaren GmbH zugeschnitten. Es wird angenommen, 

dass nicht alle Backmittelunternehmen für den Rückverfolgungsprozess mit dem SAP-

Warenwirtschaftssystem arbeiten. Da die benannte Maßnahme somit nicht allgemeingül-

tig ist, kann er in dieser Form nicht in das entworfene Rückverfolgungskonzept integriert 

werden. Es kann daher nur empfohlen werden, dass einzelne Backmittelunternehmen bei 

der Umsetzung der entworfenen Checkliste überprüfen, ob sich eine Verknüpfung zwi-

schen den einzelnen Schritten des Identifizierungsprozesses und den im jeweiligen EDV-

System durchzuführenden Prozessen herstellen lässt. 

Eine Erkenntnis, die aus der durchgeführten Erprobung – hier Rückverfolgbarkeitstest – 

abgeleitet werden kann, ist, dass die Rolle eines internen Koordinators sich für den Rück-

verfolgungsprozess eignet. Es zeigte sich, dass die im Abschnitt 3.2 ausgeschriebenen 

Funktionen in der Praxis umgesetzt werden können. Während der Leitung des Rückver-

folgungsprozesses konnte sich der interne Koordinator an der Checkliste orientieren, so-

dass alle relevanten Prozesse durchgearbeitet werden konnten. Neben der Kontrolle der 
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Einhaltung von zeitlichen Fristen stellt sich die Kontaktaufnahme des Koordinators mit 

dem Kunden oder Lieferanten als sinnvoll heraus, da er alle während der Rückverfolgung 

ausgearbeiteten Ergebnisse notiert und die Informationen vom Anfang des Rückverfol-

gungsprozesses an zusammenführt. Dadurch ist er in der Lage, jederzeit auf etwaige ex-

terne, aber auch interne Anfragen zum Rückverfolgungsprozess zu reagieren. Darüber 

hinaus trägt die durchgehende Beaufsichtigung der Aktivitäten während des Rückverfol-

gungsprozesses nicht nur dazu bei, dass der interne Koordinator die mehrfache Ausfüh-

rung von identischen Prozessen durch unterschiedliche Prozessteilnehmer vermeidet. Er 

kann die einzelnen Teams – bestehend aus Qualitätssicherung, Produktions- und Identifi-

zierungsteam (vgl. Abschnitt 3.2.2) – über den aktuellen Bearbeitungsstatus der Prozesse 

von anderen Teams informieren. Dies ist von Bedeutung, da unterschiedliche Schnittstel-

len zwischen den einzelnen Rückverfolgungsprozessen existieren (s. Abschnitt 3.2.2). 

Aus diesem Grund ist die Weiterbearbeitung der Prozesse teilweise von dem Informati-

onsaustausch der Teams untereinander abhängig. 

Weitere Erkenntnisse aus der Erprobung bestätigen einige der bereits im Abschnitt 3.1.3 

festgestellten Schwachstellen in der Backmittelindustrie. So wurde bei der Erprobung 

z. B. festgestellt, dass der Identifizierungsprozess anhand der handschriftlichen Aufzeich-

nungen zeitaufwendig ist. Ferner bestätigt sich die Fehleranfälligkeit dieser Aufzeichnun-

gen, da die betrachteten Dokumente bspw. nicht vollständig ausfüllt wurden. Die fehlen-

de Standardisierung im Rückverfolgungsprozess konnte bei der Erprobung ebenfalls fest-

gestellt werden. Dies wird u. a. durch den teilweise abweichenden Wissensstand der Pro-

zessteilnehmer deutlich, da innerhalb der einzelnen Teams unterschiedliche Methoden 

oder Transaktionen für die Ursachenanalyse und die Identifizierung der betroffenen 

Chargen genutzt werden. Diese Erkenntnisse bestätigen somit die Gültigkeit der im Ab-

schnitt 3.1.4 ausgearbeiteten Anforderungen an die Backmittelindustrie. Vor diesem Hin-

tergrund lässt sich die Notwendigkeit der weiteren, im Rahmen dieser Erprobung nicht 

umgesetzten kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen aus dem Abschnitt 4.3 ebenfalls 

bestätigen. 

Mit der Einführung der Checkliste, der Bestimmung eines internen Koordinators und der 

Bildung eines Rückverfolgungsteams wurden die ersten kurzfristen Maßnahmen getestet. 

Jedoch zeigt das Vorhandensein der beschriebenen Schwachstellen, dass es weiteren Er-

probungen bedarf, um das entwickelte Rückverfolgungskonzept komplett umzusetzen. 

Vor der Durchführung der nächsten Erprobungen sollten sukzessive die weiteren Maß-

nahmen umgesetzt werden. Gegebenenfalls sollte zuvor überprüft werden, ob für die Um-

setzung der geplanten Maßnahmen zusätzliche Vorbereitungen getroffen werden müssen. 

Die durchgeführte Erprobung bildet bereits eine erste Basis für die Umsetzung der weite-

ren Maßnahmen. 

Die Abbildung 4.3 gibt einen Überblick über die Erkenntnisse aus dem durchgeführten 

Rückverfolgungstest. 
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Abbildung 4.3: Erkenntnisse aus dem durchgeführten Rückverfolgungstest  

Unabhängig vom Rückverfolgungsfall sollten zum ersten Treffen alle 
Teilnehmer des Rückverfolgungsteams eingeladen werden, um z. B. 
unvorsehbare Probleme gemeinsam zu  lösen. 

Die direkte Kommonikation beim gemeinsamen Treffen des 
Rückverfolgungsteams vereinfacht die Kommunikation und beschleunigt 
den Rückverfolgungsprozess. 

Das Zwischentreffen des Rückverfolgungsteams nach 2 Stunden 
ermöglicht das Informieren aller Prozessteilnehmer über die bereits 
abgeschlossenen und noch offenen Prozesse.  

Der Aufbau der entworfenen Checkliste sollte dem Ablauf des 
Rückverfolgungsprozesses angepasst sein.  

Die Checkliste kann mit zusätzlichen Informationen über die im EDV-
System auszuführenden Transaktionen ergänzt werden. 



 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

Die Rückverfolgbarkeit von Erzeugnissen ist ein wesentlicher Baustein der in der Back-

mittelindustrie vorhandenen Prozesse. Hierzu eingeleitete Maßnahmen sollen zum einen 

die Verfolgung und Rückverfolgung der Erzeugnisse jederzeit gewährleisten, zum ande-

ren den Materialflussprozess optimieren, ihn steuerbar gestalten und die Lagerbestände 

reduzieren. Vor diesem Hintergrund war das primäre Ziel der vorliegenden Arbeit die 

Entwicklung eines Rückverfolgungskonzeptes, in dem die gesetzlichen Richtlinien und 

die kundenspezifischen Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit berücksichtigt werden. 

Zugleich soll das entwickelte Rückverfolgungskonzept von den Unternehmen der Back-

mittelindustrie bei der Realisierung eines neuen oder der Anpassung eines bestehenden 

Rückverfolgungssystems genutzt werden können. 

Die Betrachtungen im Grundlagenteil haben aufgezeigt, dass die gesetzlichen Richtlinien 

im Vergleich zu den Kundenanforderungen offen formuliert sind. Die Anforderungen, die 

sich aus diesen Richtlinien ergeben, schreiben die Feststellbarkeit der direkten Lieferan-

ten von Rohwaren und der direkten Abnehmer der Erzeugnisse vor. Jedoch existieren 

keine genaueren Vorschriften zur Ausgestaltung des eingesetzten Rückverfolgbarkeits-

systems. Die kundenspezifischen Anforderungen dagegen bauen auf den bereits beste-

henden gesetzlichen Richtlinien auf. Neben expliziten zeitlichen Fristen, der Ursa-

chenanalyse und Massenbilanzierung für die betroffenen Chargen wird die Einrichtung 

von Systemen gefordert, welche die Rückverfolgbarkeit über die gesamte Wertschöp-

fungs- und Vertriebskette sicherstellen sollen. Detaillierte Handlungsempfehlungen aus 

der Literatur ergänzen die beschriebenen – gesetzlichen und kundenspezifischen – Anfor-

derungen und verdeutlichen, dass eine funktionierende Verfolgung und Dokumentation 

von Lebensmitteln über alle Produktions- und Vertriebsstufen zugleich die Basis für ei-

nen funktionierenden Rückverfolgungsprozess sind. 

Um ein Konzept für den Rückverfolgungsprozess in der Backmittelindustrie zu entwi-

ckeln, wurden zunächst die bestehenden Rückverfolgungsprozesse verschiedener Back-

mittelunternehmen untersucht. Ausgehend hiervon wurden die Stärken und Schwächen 

der aktuellen Rückverfolgungsprozesse verdeutlich. Als Stärke stellt sich heraus, dass die 

gesetzlichen Richtlinien und die Kundenanforderungen bereits erfüllt werden. Zu den 

Schwächen zählen u. a. die nicht ausreichende Standardisierung der Rückverfolgungspro-

zesse und die Fehleranfälligkeit bei der Chargendokumentation. Daraus resultiert für den 

Rückverfolgungsprozess, dass z. B. die Identifizierung von Halbfertigerzeugnissen nur 

mit hohem Aufwand gewährleistet werden kann.  

Basierend auf diesen Ergebnissen wurden funktionale und nicht-funktionale Anforderun-

gen an die bestehenden Rückverfolgungsprozesse ausgearbeitet, die sich direkt, z. B. die 

Standardisierung der Rückverfolgungsprozesse, oder indirekt, z. B. durch Anpassungen 
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im Dokumentationsprozess (vgl. Abschnitt 3.1.4), auf den Rückverfolgungsprozess aus-

wirken können. Diese Anforderungen bilden über die bestehenden gesetzlichen Richtli-

nien und kundenspezifischen Anforderungen hinausgehende Voraussetzungen, um das 

entwickelte Konzept vollständig umsetzen zu können. Bspw. ist bei einem Rückverfolg-

barkeitssystem, das an ein EDV-System angekoppelt ist, die systemtechnische Steuerung 

und Kontrolle des Bereitstellprozesses sowie die Automatisierung der Chargendokumen-

tation die Voraussetzung dafür, den Identifizierungsprozess zu vereinfachen und schnell 

durchführen zu können. Die zeitnahe und EDV-basierte Verbuchung des Rohstoffver-

brauchs, d. h. Rückmeldung zum Fertigungsauftrag, ist wiederum die Voraussetzung 

dafür, dass die tatsächlich verbrauchten Rohstoffchargen mit dem im EDV-System abge-

bildeten Rohstoffchargen übereinstimmen. 

Basierend auf der Betrachtung der bestehenden Rückverfolgungsprozesse und den ausge-

arbeiteten Anforderungen wurde das Rückverfolgungskonzept für die Backmittelindustrie 

entwickelt. Dieses Konzept sieht u. a. den Einsatz eines Rückverfolgungsteams vor, wel-

ches sich aus einem internen Koordinator, Identifizierungs-, Produktions- und Qualitäts-

team zusammensetzen soll. Dadurch soll sichergestellt werden, dass wichtige Entschei-

dungen, z. B. die vorsorgliche Sperrung der möglicherweise von einem Qualitätsmangel 

betroffenen Fertigprodukte oder die Unterbrechung der Vertriebsaktivitäten, gemeinsam 

getroffen werden. Auf der Grundlage der betrachteten Rückverfolgungsprozesse von 

mehreren Backmittelwerken wurden gleichfalls Empfehlungen für die Verantwortlichkei-

ten der einzelnen Teams und Prozesse ausgesprochen. Die Umsetzung dieser Empfehlun-

gen hängt jedoch von der internen Struktur eines jeden Unternehmens ab. Daher sollte 

geprüft werden, inwieweit die ausgesprochenen Empfehlungen im Einzelfall umgesetzt 

werden können. Um die Eignung des entwickelten Konzeptes zu zeigen, wurde es im 

Rahmen eines Rückverfolgbarkeitstests bei der Firma FSB Backwaren GmbH erprobt. 

Dieser Erprobung ging eine Analyse der bestehenden Rückverfolgungsprozesse voraus, 

bei der zunächst der aktuelle Zielerreichungsgrad in Hinblick auf das entwickelte Rück-

verfolgungskonzept ermittelt wurde. Es stellte sich heraus, dass zum vollständigen Errei-

chen des entwickelten Konzeptes verschiedene Maßnahmen ergriffen werden müssen. 

Dabei wurden kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen ausgesprochen, wobei im Rah-

men dieser Arbeit nur einige der kurzfristigen Maßnahmen vor der Erprobung des Kon-

zeptes ergriffen werden konnten. Während der Erprobung stellte sich sowohl der Einsatz 

einer Checkliste als auch die Leitung des Rückverfolgungsprozesses durch einen internen 

Koordinator als sinnvolles Werkzeug heraus. Die im Rückverfolgungskonzept beschrie-

benen Funktionen eines internen Koordinators wurden bei der Erprobung bestätigt und 

können in der Praxis umgesetzt und erfüllt werden. Die Zusammenführung aller während 

der Rückverfolgung ausgearbeiteten Ergebnisse und Informationen ermöglicht es dem 

internen Koordinator, jederzeit auf etwaige externe Anfragen zum Rückverfolgungspro-

zess zu reagieren; für interne Anfragen gilt dies auch. 
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Die Bewertung des entwickelten Rückverfolgungskonzeptes als Teilziel der vorliegenden 

Arbeit erfordert die Durchführung weiterer Rückverfolgbarkeitstests, um die Effektivität 

der zurzeit noch nicht umsetzbaren Maßnahmen zu testen. In diesen Rückverfolgbarkeits-

tests sollen u. a. die Rückmeldung der beteiligten Teilnehmer gesammelt werden. Falls 

erforderlich, sollten entsprechend diesen Rückmeldungen Anpassungen an dem entwi-

ckelten Rückverfolgungskonzept vorgenommen werden. Ein anderer Grund für die 

Durchführung weiterer Rückverfolgbarkeitstests ist das Verbesserungspotenzial der aus-

gearbeiteten Maßnahmen, welches nach dem Testen der entwickelten Checkliste deutlich 

wurde. Ferner bleibt unbeantwortet, ob sich alle definierten Anforderungen und die weite-

ren Maßnahmen problemfrei erfüllen und umsetzen lassen. Bspw. stellt sich die Frage, ob 

die Umsetzung der langfristigen Maßnahmen, z. B. die Automatisierung der Chargendo-

kumentation oder die Freigabestrategie eines Fertigungsauftragsauftrages, im EDV-

System wie geplant realisiert werden kann. Zudem ist festzustellen, ob die Effekte eines 

entsprechend dem entwickelten Konzept umgesetzten Rückverfolgungsprozesses mit den 

erwarteten Vorteilen übereinstimmen. 

Ausgehend von der durchgeführten Erprobung ergeben sich weitere Fragestellungen: 

Lassen sich bspw. weitere Vereinfachungen an der bereits entwickelten Checkliste in 

Hinblick auf die im EDV-System durchgeführten Prozesse vornehmen? Um dies heraus-

zufinden, ist eine detailliertere Forschungsarbeit über die in der Backmittelindustrie ein-

gesetzten EDV-Systeme notwendig. Es ist zu bestimmen, inwiefern die Prozesse von 

verschiedenen Backmittelunternehmen miteinander übereinstimmen und ob sich daraus 

allgemeine Muster ableiten lassen, die in das Rückverfolgungskonzept integriert werden 

können. 

Ein weiterer lohnender Ansatzpunkt für zukünftige Untersuchungen ist die Überprüfung, 

ob das entwickelte Rückverfolgungskonzept auf andere Lebensmittelindustriezweige 

übertragen werden kann. Das entwickelte Rückverfolgungskonzept berücksichtigt bereits 

die im Abschnitt 2.3.1 beschriebenen gesetzlichen Vorschriften, denen alle in Europa 

ansässigen Lebensmittelunternehmen unterliegen. Dies gilt jedoch nicht für die Kunden-

anforderungen. Daher sollte eine Analyse der Kundenanforderungen (vgl. Abschnitt 2.4) 

für die jeweils betrachtete Branche durchgeführt werden, um das entwickelte Rückverfol-

gungskonzept ggf. zu erweitern. 
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Da dieser Anhang unternehmensinterne Informationen enthält, die nicht veröffentlicht 

werden dürfen, wird er den Gutachtern dieser Masterarbeit gesondert vorgelegt. 
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